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Zusammenfassung
Obwohl die Steuerung der regionalen Wohnbaulandentwick-
lung eine klassische Aufgabe der Raumordnung ist, liegen
bislang keine �ächendeckenden Informationen zum Einsatz
aller hierfür wesentlichen Planungsinstrumente in den Regio-
nalplänen vor. Auch für mögliche Steuerungstypen existiert
bisher nur ein Ansatz auf Bundesländerebene. Zur Verringe-
rung dieses Informationsde�zites wurde zunächst mithilfe
einer Planinhaltsanalyse ermittelt, welche positivplaneri-
schen Instrumente in den 2017 gültigen Landesentwicklungs-
und Regionalplänen eingesetzt waren. Datengrundlage für
negativplanerische Instrumente ist der Raumordnungsplan-
Monitor des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR). Mit den daraus gewonnenen Daten wurde zur
Ermittlung von Steuerungstypen zunächst eine nichtlineare
Hauptkomponentenanalyse und darauf aufbauend eine Clus-
teranalyse durchgeführt. Im Ergebnis können dabei die sechs
Steuerungstypen Vornutzungsplan, Quantitative Steuerung,
Siedlungsachsen, Positivplanerische Standortsteuerung, Inner-
gemeindliche Rahmensetzung mit umfangreichem monofunk-
tionalem Freiraumschutz und Umfassende Standortsteuerung
durch multifunktionalen Freiraumschutz identi�ziert werden.
Die unterschiedlichen Steuerungstypen clustern sich vielfach
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räumlich, sodass von einem entscheidenden Ein�uss landes-
planerischer Vorgaben auszugehen ist.

Schlüsselwörter: Raumordnung �

Wohnbaulandentwicklung � Steuerungstypen �

Planinhaltsanalyse

Regional planning steering types of residential
development in Germany. A nationwide
analysis of planning instruments in all German
planning regions

Abstract
The steering of the residential development on the regional
level is one of the major tasks of regional planning. Nev-
ertheless, no nationwide information is yet available on the
implementation of the planning instruments in regional plans.
Moreover, for potential steering types, only one approach on
the level of the German federal states exists. To reduce this in-
formation de�cit, a plan content analysis is used to determine
which positive planning instruments were implemented in the
state development plans and regional plans valid in 2017. The
data basis for negative planning instruments is the spatial
development plan monitor of the Federal Of�ce for Building
and Regional Planning (BBSR). With these data, a non-linear
principal component analysis and a cluster analysis is car-
ried out to identify speci�c steering types. As a result, six
regional planning steering types of pre-use planning, quan-
titative control, settlement axes, positive planning location
control, intra-municipal framework with extensive mono-func-
tional open space protection and extensive location control
through multifunctional open space protection can be identi-
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�ed. The different steering types are often spatially clustered,
so that a signi�cant in�uence of state planning requirements
can be assumed.

Keywords: Spatial planning � Residential development �

Steering types � Plan content analysis

1 Einleitung
Die Steuerung der Wohnsiedlungsentwicklung ist eine klas-
sische Kern- und Daueraufgabe der Raumordnung (Wilske
2007: 1). Im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung
sieht das Raumordnungsgesetz (ROG)1 in § 2 Abs. 2 ei-
ne räumliche Konzentration der Wohnsiedlungsentwicklung
auf vorhandene Siedlungen mit ausreichend Infrastruktur
und auf Zentrale Orte sowie den Primat der Innenentwick-
lung vor. Die Raumordnung umfasst als überörtliche und
querschnittsorientierte Planung im deutschen Planungssys-
tem insbesondere die Landes- und Regionalplanung (Diller
2018: 1891). Sie setzt Planungsinstrumente ein, mit denen
das Verhalten des Planadressaten ,Gemeinde‘ im Rahmen
seiner Bauleitplanung gesteuert werden soll (Fürst 2010:
136). Planungsinstrumente basieren auf der Steuerungsres-
source Recht und dienen der Darstellung und Instrumentie-
rung planerischer Zielaussagen, um die Nutzungsansprüche
an den Raum langfristig zu verteilen (Fürst 2010: 15, 16,
188–191).

Nachdem sich die Forschung zur Regionalplanung über
viele Jahre auf Fragen zur strategischen Planung sowie auf
informelle Arrangements und Instrumente konzentriert hat-
te, ist die formelle Regionalplanung in jüngerer Vergangen-
heit wieder Gegenstand der Forschung geworden (Smas/
Schmitt 2021: 778). Während Harrison, Galland und Tew-
dwr-Jones (2020) mit Verweis auf England und Dänemark
argumentieren, dass die formelle Regionalplanung überflüs-
sig geworden sei, zeigen Smas und Schmitt (2021), dass die
formelle Regionalplanung in vielen europäischen Ländern
immer noch existiert und modernisiert wurde und somit re-
levant sei. Gleichzeitig nimmt die Integration und Koordi-
nation verschiedener Fachplanungen durch die querschnitts-
orientierte Regionalplanung beim Blick auf verschiedene
europäische Länder eher ab (Schmitt/Smas 2020).

In Deutschland wird häufig ein Modell der strategischen
Regionalplanung verfolgt, das auf den Ordnungs- und Ent-
wicklungsaufgaben der klassischen Regionalplanung auf-
baut. Basierend auf einer umfassenden Öffentlichkeitsbetei-

1 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I
S. 1353) geändert worden ist.

ligung, einem Monitoring und Controlling sowie systemati-
scher SWOT2- und Akteuranalysen werden zunächst Leitbil-
der und Entwicklungsziele entwickelt und darauf aufbauend
regionale Entwicklungskonzepte erarbeitet, die mit verbind-
lichen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung in Re-
gionalplänen, aber auch mit darüberhinausgehenden Instru-
menten umgesetzt werden (Vallée/Brandt/Fürst et al. 2012:
188). Beispielsweise können Regionale Grünzüge über die
Sicherung im Regionalplan hinaus auch mit weiteren In-
strumenten gesteuert und entwickelt werden, wie es zum
Beispiel in der Region Frankfurt am Main mit dem Regio-
nalpark Ballungsraum RheinMain der Fall ist (Macdonald/
Monstadt/Friendly 2021).

Angesichts der weltweit voranschreitenden Zersiedelung
als disperse und gering verdichtete Form der Siedlungs-
entwicklung und Flächeninanspruchnahme (Angel/Parent/
Civco et al. 2011; Jaeger/Schwick 2014) mit vielfältigen
negativen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Fol-
gen (Ewing/Hamidi 2015) werden unterschiedliche Instru-
mente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung implemen-
tiert, um die Zersiedelung und die Flächeninanspruchnah-
me einzudämmen (Bengston/Fletcher/Nelson 2004). In der
Folge ist eine Debatte entstanden, inwieweit solche Instru-
mente tatsächlich zu einer Reduzierung der Zersiedelung
und Flächeninanspruchnahme beitragen (Schmid/Kienast/
Hersperger 2021; Ewing/Lyons/Siddiq et al. 2022), mit ers-
ten Ergebnissen auch für Deutschland (Einig/Jonas/Zaspel
2011; Siedentop/Fina/Krehl 2016; Schmidt/Siedentop/Fina
2018). Regulative Instrumente zur Steuerung der Wohn-
siedlungsentwicklung werden aber auch häufig kritisiert,
da sie durch eine Beschränkung des Wohnungsmarktes zu
steigenden Preisen führen und die Bezahlbarkeit von Woh-
nen verringern können (Anthony 2017). Auch für die deut-
sche Raumordnung liegt eine Untersuchung vor, die sich
mit nicht-intendierten Wirkungen auf die Bautätigkeit und
Preise für das Wohnen beschäftigt (Eichhorn/Pehlke 2022).

Ein wesentliches Ziel für eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung in Deutschland ist die Reduzierung der Flächen-
inanspruchnahme auf bundesweit 30 Hektar pro Tag bis
zum Jahr 2030 gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie des Bun-
des (Bundesregierung 2021: 270–271). Angesichts des der-
zeit hohen Siedlungsdrucks in prosperierenden Ballungs-
räumen wird unter Berücksichtigung des 30-Hektar-Ziels
gefordert, zu restriktive raumordnerische Vorgaben zu fle-
xibilisieren, da sie die notwendige Bautätigkeit reduzierten
und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hemmten
(Bündnis für bezahlbares Wohnen 2015: 3, 22).

Die bisher vorliegenden flächendeckenden Analysen zum

2 SWOT: Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportu-
nities (Chancen), Threats (Risiken).
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tatsächlichen Einsatz von Planungsinstrumenten in den
jeweiligen Planungsregionen im Bereich der Siedlungsent-
wicklung berücksichtigen allerdings nicht alle wesentlichen
Planungsinstrumente (Zaspel 2012; Schmidt/Siedentop/
Fina 2018) oder konzentrieren sich auf einzelne Planungs-
instrumente wie die Eigenentwicklung in Niedersachsen
(Schwabedal 2011) oder Regionale Grünzüge (Siedentop/
Fina/Krehl 2016). Umfassende Analysen liegen bislang nur
auf Länderebene vor (Siedentop 2008; BMVBS 2012).
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl zwischen den Bundes-
ländern als auch innerhalb der Bundesländer erhebliche
Unterschiede bei der Verwendung der Planungsinstrumente
existieren.

Über den Einsatz einzelner Planungsinstrumente hinaus
ist auch eine Kombination der einzelnen Planungsinstru-
mente von Interesse, da diese nicht isoliert voneinander ste-
hen, sondern bewusst miteinander kombiniert werden (kön-
nen) (Einig/Jonas/Zaspel 2011: 69). Die bislang einzige vor-
liegende Typisierung der raumordnerischen Steuerung der
Siedlungsentwicklung beschränkt sich auf grobe Aussagen
zur Standort- und Mengensteuerung auf Bundesländerebe-
ne (BMVBS 2012: 42). Ziel dieses Beitrags ist es, das be-
stehende Informationsdefizit bezüglich des Einsatzes der
relevanten Planungsinstrumente zur Steuerung der Wohn-
siedlungsentwicklung auf der Ebene der Planungsregionen
zu verringern und, darauf aufbauend, spezifische raumord-
nerische Steuerungstypen als Vorschlag für die zukünftige
fachliche Diskussion zu bilden. Diese Informationen kön-
nen Grundlage für flächendeckende Planevaluationen mit
einer großen Anzahl an Fällen, aber auch für die Auswahl
passender Fallstudien sein, um wechselseitiges Lernen zu er-
möglichen (Zaspel 2012: 20; Diller 2016: 98). Auch wenn
Planevaluationen mit erheblichem Aufwand und methodi-
schen Schwierigkeiten verbunden sind sowie vielfach die
notwendigen Daten nicht vorliegen (vgl. Zaspel 2012), wä-
re es lohnend, die Wirksamkeit von Steuerungstypen zur
Verringerung der Flächeninanspruchnahme oder zur Kon-
zentration der Wohnsiedlungsentwicklung auf Orte mit aus-
reichender Infrastruktur zu ermitteln. Eine solche Wirkungs-
abschätzung ist allerdings nicht Bestandteil dieses Beitrags.

In diesem Beitrag werden zunächst auf der Basis einer
ausführlichen Literaturrecherche die relevanten raumordne-
rischen Planungsinstrumente ermittelt. Mithilfe einer Plan-
inhaltsanalyse (vgl. Lyles/Stevens 2014) wird danach unter-
sucht, welche der vordefinierten Planungsinstrumente in al-
len Landesentwicklungs- und Regionalplänen jeweils zum
Stand 31. Dezember 2017 enthalten sind. Diese harmoni-
sierte Form der Datenerhebung entspricht der Forderung
von Lewis und Marantz (2019), die feststellten, dass auf Be-
fragungen von Planerinnen und Planern basierende Daten
häufig nicht reliabel sind. Darauf aufbauend wird mithilfe ei-
ner nichtlinearen Hauptkomponentenanalyse zunächst ana-

lysiert, welche Planungsinstrumente kombiniert eingesetzt
werden. Während die nichtlineare Hauptkomponentenanaly-
se das gleiche Ziel wie eine herkömmliche Hauptkomponen-
tenanalyse verfolgt, überwindet sie jedoch die wichtigsten
Einschränkungen, indem Variablen aller Skalenniveaus ver-
wendet und nichtlineare Beziehungen zwischen Variablen
berücksichtigt werden können (Linting/van der Kooij 2012:
12). Da die vorliegenden Daten zu den Festlegungen in
Raumordnungsplänen unterschiedliche Skalenniveaus auf-
weisen und nichtlineare Beziehungen zwischen den unter-
schiedlichen Festlegungen aufgrund ihrer bewussten Kom-
bination zu erwarten sind, ist die nichtlineare Hauptkompo-
nentenanalyse für die vorliegende Analyse geeignet (Sauka-
ni/Ismail 2019; Belene ,si/Bogdan/Popa 2021). Im Anschluss
daran werden mittels einer hierarchischen Clusteranalyse
spezifische Steuerungstypen gebildet. Die Kombination ei-
ner Clusteranalyse mit einer vorgeschalteten Hauptkompo-
nentenanalyse ist ein bewährtes Vorgehen, das für vielfälti-
ge Fragestellungen wie Verkehr in deutschen Großstädten
(Holz-Rau/Heyer/Schultewolter et al. 2022) oder Kleinstäd-
te in Deutschland (Gareis/Milbert 2020) eingesetzt wird,
um anhand einer Vielzahl unterschiedlicher Indikatoren Ty-
pologien zu bilden, sodass dieses Vorgehen auch zur Er-
mittlung von raumordnerischen Steuerungstypen geeignet
und erfolgversprechend ist. Darüber hinaus ermöglicht die-
ses methodische Vorgehen, bei allen relevanten Planungs-
instrumenten ihre rechtliche Verbindlichkeit sowie bei frei-
raumschützenden Planungsinstrumenten ihren räumlichen
Umfang zu berücksichtigen.

Im zweiten Kapitel dieses Beitrags werden die Grund-
lagen der raumordnerischen Steuerungsinstrumente erläu-
tert, bevor bisher ermittelte raumordnerische Steuerungsty-
pen der Wohnbaulandentwicklung vorgestellt werden. Das
methodische Vorgehen der Planinhalts-, der nichtlinearen
Hauptkomponenten- und der Clusteranalyse wird in Kapi-
tel 3 dargelegt. In Kapitel 4 und 5 werden die Ergebnisse
dargestellt und diskutiert. Der Beitrag schließt mit einem
Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf in Kapitel 6.

2 Grundlagen raumordnerischer
Planungsinstrumente und
Steuerungstypen

Als Grundlage für die nichtlineare Hauptkomponenten- und
Clusteranalyse werden in Kapitel 2.1 zunächst die unter-
schiedlichen raumordnerischen Planungsinstrumente vorge-
stellt. Im Anschluss daran wird in Kapitel 2.2 der einzige
bisher vorliegende Ansatz für raumordnerische Steuerungs-
typen beschrieben, um die Ergebnisse dieser Analyse besser
einordnen zu können.
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2.1 Raumordnerische Planungsinstrumente
In Raumordnungsplänen verankerte Planungsinstrumente
können Ziele oder Grundsätze der Raumordnung darstel-
len. Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2
ROG verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und
sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der
Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes. Dage-
gen sind Grundsätze der Raumordnung gemäß § 3 Abs.
1 Nr. 3 ROG Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und
Sicherung des Raumes als Vorgaben für die nachfolgende
Abwägungs- und Ermessensentscheidung. Diese Unter-
scheidung ist von hoher Relevanz, da Ziele und Grundsätze
der Raumordnung unterschiedliche Bindungswirkung für
die gemeindliche Bauleitplanung aufweisen. Während Zie-
le der Raumordnung eine Beachtenspflicht auslösen und
somit zu befolgen sind, kann die von Grundsätzen der
Raumordnung ausgehende Berücksichtigungspflicht bei
nachfolgenden Planungen durch Abwägung überwunden
werden (Runkel 2018: 2989–2990). Damit eine Festlegung
tatsächlich ein Ziel der Raumordnung darstellt, muss diese
die Anforderungen aus § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG erfüllen und
als Ziel gekennzeichnet sein. Umstritten ist, ob es textli-
chen Festlegungen mit Soll- oder Kann-Formulierungen
am notwendigen Verbindlichkeitsanspruch mangelt, wenn
die Ausnahmen nicht hinreichend bestimmt sind (Runkel
2018: 2991–2992).

Planungsinstrumente können in der zeichnerischen Dar-
stellung des Raumordnungsplans als Vorrang- oder Vorbe-
haltsgebiet festgelegt werden. Im Vorranggebiet sind andere
raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, soweit diese
mit der vorrangigen Nutzung oder Funktion nicht vereinbar
sind. Sie entsprechen Zielen der Raumordnung. Dagegen
wird in einem Vorbehaltsgebiet einer bestimmten raumbe-
deutsamen Funktion oder Nutzung für die Abwägung mit
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein beson-
deres Gewicht gegeben, sodass diese einen Grundsatz der
Raumordnung sichtbar machen (Scholich 2018: 2843).

Planungsinstrumente lassen sich in positiv- und nega-
tivplanerische Instrumente unterteilen (Einig 2005; Fürst
2010). Positivplanerische Instrumente lenken und begren-
zen auf direktem Wege die gemeindlichen Baulandauswei-
sungen (Einig 2005: 286), um die Wohnsiedlungsentwick-
lung auf bestimmte, geeignete Standorte zu konzentrieren
(Zaspel 2012: 50). Als besonders wirksam gelten flächen-
hafte Ausweisungen für die Wohnsiedlungsentwicklung
(Jonas 2011: 222). Zwischen den Bundesländern existie-
ren allerdings große Unterschiede, in welchem Umfang
und welcher Körnigkeit die Regionalplanung Vorgaben
machen soll und darf (Priebs 2018: 2056). Aufgrund feh-

lender restriktiver positivplanerischer Instrumente erfolgt
die Steuerung der Wohnsiedlungsentwicklung in vielen
Regionalplänen überwiegend mittels negativplanerischer
Instrumente (Jonas 2011: 32). Negativplanerische Instru-
mente zielen auf den Schutz von Freiraumfunktionen und
deren Koordination untereinander ab, indem die aktuel-
le Bodennutzung entweder vor anderen konkurrierenden
Raumansprüchen oder gezielt vor einer baulichen Inan-
spruchnahme geschützt werden soll (BMVBS/BBR 2006:
2–3). Daraus ergeben sich zwei unterschiedliche Festle-
gungstypen: Während monofunktionale Festlegungen auf
den Schutz einzelner Freiraumfunktionen ausgerichtet sind,
dienen multifunktionale Festlegungen einer Vielzahl von
Freiraumfunktionen, um die Besiedlung dieser Flächen
zu verhindern (BMVBS/BBR 2006: 4). Monofunktionale
Festlegungen basieren auf fachlichen Grundlagen (Priebs
2018: 2057). Dagegen können multifunktionale Festle-
gungen wie die großräumigen Regionalen Grünzüge oder
die kleinräumigen Grünzäsuren neben unterschiedlichen
Freiraumfunktionen auch Puffer- und Verbindungsflächen
ohne ansonsten besondere und schutzwürdige Funktio-
nen umfassen, um insbesondere in Regionen mit großem
Siedlungs- und Entwicklungsdruck überörtliche Freiraum-
zusammenhänge zu sichern (Weidenbacher 2018: 884,
886). Untersuchungen zeigen die Wirksamkeit sowohl des
monofunktionalen als auch des multifunktionalen negativ-
planerischen Freiraumschutzes, wenn dieser als Ziel der
Raumordnung im Raumordnungsplan implementiert ist
(vgl. Einig/Jonas/Zaspel 2011: 119; Siedentop/Fina/Krehl
2016).

Positiv- und negativplanerische Instrumente können
jeweils einen standort- oder mengensteuernden Ansatz
verfolgen (Einig 2005: 287; Zaspel 2012: 50). Mithilfe
von positivplanerischen Instrumenten kann die kommunale
Wohnbaulandausweisung auf gewünschte Standorte gelenkt
und diese vor konkurrierenden Nutzungen geschützt wer-
den. Mengensteuernde positivplanerische Instrumente re-
gulieren den Umfang wohnbaulicher Baulandausweisungen
über die Festlegung von Richt- und Orientierungswerten.
Negativplanerische Instrumente wirken standortsteuernd,
wenn sie in einem großen Umfang in unmittelbarer Nähe
zum Siedlungsraum ausgewiesen werden. Eine negativpla-
nerische Mengensteuerung wäre beispielsweise über die
Festlegung eines bestimmten Umfangs oder Anteils des
Freiraums möglich, der vor einer baulichen Inanspruchnah-
me zu schützen ist (Zaspel 2012: 50–51).

2.2 Raumordnerische Steuerungstypen der
Flächenentwicklung

Bislang liegt ein Vorschlag für raumordnerische Steue-
rungstypen der Flächenentwicklung auf Bundesländerebe-
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ne vor (BMVBS 2012: 42). Dieser umfasst vier Typen.
Der erste Typ ist die Positiv-allokative Steuerung, bei der
die Wohnbaulandentwicklung generell in Form einer posi-
tiv-allokativen Standortplanung gelenkt wird. Hierunter fal-
len Nordrhein-Westfalen und Hessen. Bei der Mengensteue-
rung mit teilweise flexibler Standortwahl in Rheinland-Pfalz
und im Saarland wird die Wohnbaulandentwicklung über
die Festlegung eines maximalen Flächenkontingents in Ver-
bindung mit Dichtevorgaben gesteuert. Typ drei wird als
Differenzierte Steuerung bezeichnet. Dort wird das Steue-
rungsinstrumentarium von raumstrukturellen Gegebenhei-
ten abhängig gemacht, sodass eine Standortplanung pri-
mär in verdichteten Landesteilen optional (Baden-Württem-
berg, Sachsen) oder verpflichtend (Gemeinsame Landespla-
nung Berlin-Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein, Rheinland-Pfalz) ist. Der vierte Typ stellt die Ne-
gativ-restriktive Steuerung dar, bei der ausschließlich der
negativ-restriktive Freiraumschutz im Sinne eines Restrikti-
onsraumes vor Siedlungsentwicklung zum Einsatz kommt.
Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden diesem Typ
zugeordnet.

Den Typen liegt zwar eine umfassende Auswertung auf
Länderebene zugrunde, auf eine systematische Herleitung
der Typen wird allerdings verzichtet. Unberücksichtigt blei-
ben neben der rechtlichen Verbindlichkeit auch positivpla-
nerische Instrumente wie die Eigenentwicklung oder Vorga-
ben zur Innenentwicklung. Trotzdem gelingt mit der Posi-
tiv-allokativen Steuerung und der Mengensteuerung die kon-
sistente Beschreibung von zwei Steuerungstypen. Dagegen
bleibt bei der Differenzierten Steuerung unklar, welche Pla-
nungsinstrumente jeweils auf der Regionalplanungsebene
zum Einsatz kommen. Auch die Negativ-restriktive Steue-
rung bleibt vage, weil nicht deutlich wird, inwieweit ein
multifunktionaler Freiraumschutz oder welche monofunk-
tionalen Festlegungen für bestimmte Freiraumfunktionen in
welchem Umfang eingesetzt werden.

3 Datengrundlage und Methodik
Die Auswertung der in Landes- und Regionalplänen einge-
setzten Planungsinstrumente erfolgt für alle deutschen Pla-
nungsregionen zum Stichtag 31. Dezember 2017. Die bei-
den regionalen Flächennutzungspläne „Städteregion Ruhr
2030“ und Frankfurt/Rhein-Main sind ebenfalls Bestandteil
dieser Analyse. Dagegen werden sowohl Planungsregionen,
die zu diesem Stichtag über keinen rechtsgültigen Regio-
nalplan verfügen (beispielsweise vier von fünf Regionen
in Brandenburg sowie einzelne Kreise in Niedersachsen)
als auch die Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie ei-
nige kreisfreie Städte in Niedersachen, in denen der Flä-
chennutzungsplan gleichzeitig die Rolle des Regionalplans

übernimmt, nicht in die Analyse einbezogen. Da das Saar-
land aufgrund seiner geringen Größe keine Regionalpla-
nung kennt, wird stattdessen der Landesentwicklungsplan
für die Untersuchung herangezogen, da dieser Festlegungen
enthält, die in anderen Bundesländern in Regionalplänen ge-
troffen werden.

3.1 Raumordnungsplan-Monitor zur
Erfassung der negativplanerischen
Instrumente

Basis für die Analyse der negativplanerischen Instrumente
in den Regionalplänen ist der Raumordnungsplan-Moni-
tor (ROPLAMO) des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) (vgl. Einig/Zaspel 2012). Dieses
bundesweite Planinformationssystem erfasst Festlegungen
im Kartenteil aller Regionalpläne (Einig/Zaspel 2012: 17,
24). Diese werden zunächst anhand eines Objektkataloges
klassifiziert, der im Bereich des Freiraumschutzes folgende
Themenbereiche enthält (Einig/Zaspel 2012: 25): Regionale
Grünzüge bzw. Grünzäsuren, Natur und Landschaft, Grund-
und Oberflächenwasserschutz, Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Freizeit und Erholung, (Siedlungs-)Klimaschutz,
(vorbeugender) Hochwasserschutz, Bodenschutz, sonstiger
Freiraumschutz.

Darüber hinaus werden die Festlegungen den vier Raum-
ordnungsgebieten Vorranggebiet, Vorbehaltsgebiet, Eig-
nungsgebiet und Vorranggebiete mit kombinierter Aus-
schlusswirkung zugeordnet (Einig/Zaspel 2012: 25). So-
wohl die Klassifizierung als auch die Zuordnung zu einem
Raumordnungsgebiet erfolgt aufgrund von Informationen
aus der Legende, des Textteils der Raumordnungspläne
sowie in Absprache mit den Trägern der Regionalplanung
(Einig/Zaspel 2012: 24).

Der für diesen Beitrag verwendete Datensatz enthält den
prozentualen Anteil aller in Regionalplänen festgelegten
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für jeden Themenbereich
an der Gesamtfläche der Planungsregion. Während Eig-
nungsgebiete im Bereich des Freiraumschutzes gar nicht
vorkommen, werden Vorranggebiete mit kombinierter Aus-
schlusswirkung, die nur vereinzelt in Nordrhein-Westfalen
zum Einsatz kommen, den Vorranggebieten zugeordnet.
Zusätzlich existieren bei Regionalen Grünzügen, insbeson-
dere in Schleswig-Holstein und vielfach in Bayern, auch
kartographische Festlegungen, die weder Vorrang- noch
Vorbehaltsgebiet sind. Im Textteil als Ziel der Raumord-
nung verankert, erfolgt ihre räumliche Festlegung in der
Plankarte nicht als eines der definierten Raumordnungsge-
biete, sodass sie im Folgenden als „Ohne Raumordnungs-
gebiet“ (OG) bezeichnet werden. Etwaige nachrichtliche
Übernahmen fachplanerischer Schutzgebietsausweisungen
in der Plankarte eines Regionalplanes sind nicht Bestand-
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teil des Datensatzes. Inwieweit eine Doppelsicherung von
Flächen durch Raumordnungsgebiete und fachplanerische
Schutzgebietsausweisungen vorliegt, kann aus den vorlie-
genden Daten nicht abgelesen werden. Dies gilt auch für
die räumliche Überlagerung verschiedener Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete. Vorranggebiete für Freiraumfunktionen
in niedersächsischen Regionalplänen sowie im Landesent-
wicklungsplan des Saarlandes werden im Raumordnungs-
plan-Monitor dem „Sonstigen Freiraumschutz“ zugeordnet.
Da sie aber auch ein Instrument des multifunktionalen
Freiraumschutzes zur Steuerung der Wohnsiedlungsent-
wicklung sind, werden sie in der folgenden Analyse als
Vorranggebiet Regionaler Grünzug bzw. Grünzäsur be-
rücksichtigt. Der verbleibende „Sonstige Freiraumschutz“
konzentriert sich fast ausschließlich auf nordrhein-westfä-
lische Regionalpläne, sodass seine Berücksichtigung für
die weitere Analyse als nicht notwendig erachtet wird. Auf-
grund fehlender bzw. unplausibler Daten müssen zudem die
Regionalpläne Ostwürttemberg und Südlicher Oberrhein so-
wie der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg von
der Analyse ausgeschlossen werden, da die Daten aus dem
Raumordnungsplan-Monitor offensichtlich nicht mit den
Festlegungen in der Plankarte übereinstimmen.

3.2 Planinhaltsanalyse zur Erfassung der
positivplanerischen Instrumente

Da der Raumordnungsplan-Monitor keine Informationen zu
den textlichen Festlegungen in den Raumordnungsplänen
liefert, ist für die Erfassung der verwendeten positivplane-
rischen Instrumente in den Landesentwicklungs- und Re-
gionalplänen eine eigene Erhebung notwendig. Grundlage
hierfür ist eine umfangreiche Planinhaltsanalyse (vgl. Lyles/
Stevens 2014) der textlichen Festlegungen, die methodisch
einer quantitativen Inhaltsanalyse entspricht (vgl. Krippen-
dorff 2013; Stevens/Lyles/Berke 2014).

Auf der Basis der vorhandenen Literatur (Fürst 2010;
Jonas 2011; BMVBS 2012; Zaspel 2012) werden zunächst
die wesentlichen positivplanerischen Instrumente zur Steue-
rung der Wohnsiedlungsentwicklung identifiziert. Darauf
aufbauend werden diese definiert (vgl. Tabelle 1) und ein
detaillierter Kodierleitfaden erstellt. Die Kodierung für ein
bestimmtes Instrument wird dann vorgenommen, wenn eine
textliche Vorgabe den definierten Anforderungen des jewei-
ligen Instruments entspricht. Es wird also untersucht, ob der
Raumordnungsplan ein Instrument enthält oder nicht. Dabei
wird schon bei der Erhebung zwischen Zielen, Soll-Zielen
und Grundsätzen unterschieden. Grundlage hierfür ist die
Bezeichnung in den Plänen. Ziele und Soll-Ziele werden an-
hand der Formulierung unterschieden. In älteren Plänen, die
nicht zwischen Zielen und Grundsätzen unterscheiden, er-
folgt die Kodierung anhand der verwendeten Formulierung.

Bei Soll-Formulierungen liegt ein Grundsatz vor, während
bei Muss-Formulierungen ein Ziel angenommen wird. Über
diese Unterscheidungen hinaus spielt die Formulierung der
Festlegungen beispielsweise in Bezug auf ihre Verständlich-
keit keine Rolle. Ausnahmen werden nur dann berücksich-
tigt, wenn sie den Steuerungsgehalt der Festlegung komplett
aushöhlen. Dies ist dann der Fall, wenn die Festlegung sehr
weitreichende oder kaum bestimmbare Ausnahmen enthält.
Allerdings kommt dies nur sehr selten vor. Nachrichtliche
Übernahmen aus den Landesentwicklungsplänen werden in
den Regionalplänen nicht kodiert. Stattdessen erfolgt ei-
ne Übernahme der Instrumente aus Landesentwicklungsplä-
nen, wenn diese Planungsinstrumente enthalten, die landes-
weit gelten, im Regionalplan aber nicht verwendet werden.
Dies ist beispielsweise in Schleswig-Holstein der Fall: Der
wesentlich neuere Landesentwicklungsplan enthält, anders
als die Regionalpläne, eine Vorgabe zum Vorrang der In-
nenentwicklung. Weicht die rechtliche Verbindlichkeit zwi-
schen Landesentwicklungs- und Regionalplan voneinander
ab, fließt die Festlegung des Regionalplanes in die Analyse
mit ein. Festlegungen, die nur Teilbereiche wie Verdich-
tungsräume oder ländliche Räume betreffen, werden eben-
falls mit aufgenommen. Inhalte der Begründung werden
ebenso wenig kodiert wie Festlegungen, die von der Ver-
bindlichkeit ausgenommen sind, sowie Vorschläge.

Zur Verbesserung der Datenqualität und zur Überprü-
fung der Intercoder-Reliabilität werden alle Pläne von je-
weils zwei unabhängigen Personen doppelt kodiert. Die er-
mittelten Werte des Krippendorffs Alpha als Maß für die
Intercoder-Reliabilität entsprechen für fast alle Codes den
Empfehlungen von Stevens, Lyles und Berke (2014: 87) für
Planinhaltsanalysen, sodass die Ergebnisse insgesamt als re-
liabel angesehen werden können.

3.3 Nichtlineare Hauptkomponentenanalyse
zur Strukturierung der
Planungsinstrumente

Nach der Erfassung der relevanten Planungsinstrumen-
te wird herausgearbeitet, inwieweit diese kombiniert im-
plementiert werden. Dies geschieht üblicherweise mithil-
fe einer exploratorischen Faktorenanalyse. Sie dient der
Strukturierung von Beziehungszusammenhängen in gro-
ßen Variablensets, indem sie Gruppen von jeweils hoch
korrelierten Variablen (Faktoren) identifiziert und diese
von weniger korrelierten Gruppen trennt. Des Weiteren
kommt ihr die Aufgabe der Datenreduktion zu, wenn die
Ausprägungen der strukturierten Faktoren (Faktorwerte)
ermittelt und diese anstelle der Originalwerte als Variablen
verwendet werden (Backhaus/Erichson/Plinke et al. 2016:
386). Allerdings können die vorliegenden Daten zu den
Planungsinstrumenten die Voraussetzung einer herkömmli-
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Tabelle 1 Positivplanerische Instrumente und ihre De�nition
Planungsinstrument De�nition
Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf den öffent-
lichen Personennahverkehr
(ÖPNV)

Die Siedlungsentwicklung ist auf den öffentlichen Personennahverkehr auszurichten.

Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf den schie-
nengebundenen öffentli-
chen Personennahverkehr
(SPNV)

Die Siedlungsentwicklung ist auf den schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr auszurich-
ten. Möglich ist auch eine quali�zierte Form des ÖPNV.

Entwicklung im Einzugsbe-
reich des SPNV

Im Einzugsbereich von Haltestellen des SPNV sollen neue Siedlungs�ächen ausgewiesen werden. Ein
Vorrang gegenüber oder eine Einschränkung von Flächen außerhalb des Einzugsbereiches ist nicht not-
wendig.

Dichtevorgaben Es werden quanti�zierte Dichtevorgaben für die gemeindliche Bauleitplanung festgelegt.
Orientierungsrahmen über
Prognose

Es wird eine Bevölkerungs- oder Haushaltsprognose vorgegeben, die nachfrageseitig die Grundlage für
Bedarfsermittlung durch die Gemeinde darstellt.

Festlegung eines Bedarfs Es wird anhand einer einheitlichen Berechnung ein Bedarf an Wohneinheiten oder Wohnbau�ächen für
jede Gemeinde in der Region festgestellt, der im Rahmen einer Bedarfsprüfung erweitert werden kann.

Kontingente als Obergrenze Es wird für jede Gemeinde ein maximaler Bedarf an neuen Siedlungs�ächen oder Wohneinheiten quanti-
tativ festgelegt.

Vorrang der Innenentwick-
lung

Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Dabei müssen beide Begriffe nicht genannt
werden. Es reicht eine Umschreibung beider Begriffe. Eine Bezugnahme nur auf die Innenentwicklung ist
nicht ausreichend.

Bedarfsnachweis Es müssen im Rahmen eines Bedarfsnachweises angebotsseitig vorhandene Innen- und Außenentwick-
lungspotenziale der Gemeinde aufgeführt werden, die vom Bedarf abgezogen werden.

Siedlungs�ächenmonitoring Vorhandene Innen- und Außenentwicklungspotenziale werden regions- oder landesweit einheitlich er-
fasst.

Beschränkung von Gemein-
den auf Eigenentwicklung

Im Plan werden Gemeinden auf Eigenentwicklung beschränkt. Das heißt, sie werden auf den Bedarf der
örtlichen Gemeinschaft ohne Wanderungsgewinne beschränkt. Der Begriff Eigenentwicklung oder Orga-
nische Entwicklung muss dabei nicht verwendet werden. Sind im Plan Ausnahmen für Gemeinden oder
Gemeindeteile benannt, müssen die Kriterien eindeutig und abschließend de�niert sein oder die Ge-
meinde(-teile) abschließend aufgeführt werden. Die Eigenentwicklung einer Gemeinde wird durch Art. 28
Abs. 2 GG garantiert, sodass nur eine darüberhinausgehende Siedlungsentwicklung durch die Raumord-
nung eingeschränkt werden kann.

Beschränkung von Ortstei-
len auf Eigenentwicklung

Es werden nicht nur gesamte Gemeinden, sondern auch Gemeindeteile von größeren Gemeinden auf
Eigenentwicklung beschränkt.

Quantitative Vorgabe für die
Eigenentwicklung

Es gibt eine genaue quantitative De�nition, wie viele Wohneinheiten oder Flächen in einem bestimmten
Zeitraum im Rahmen der Eigenentwicklung neu ausgewiesen werden dürfen.

Standortgenaue Funktions-
zuweisung

Es werden Standorte für die zukünftige Siedlungsentwicklung ausgewiesen. Diese können als Vorrang-
oder Vorbehaltsgebiete ausgewiesen werden. Möglich sind auch Punktsignaturen in der Karte und/oder
eine Benennung im Text.

Ortsteilscharfe Funktionszu-
weisung

Die Siedlungsentwicklung soll auf bestimmte Ortsteile innerhalb einer Gemeinde konzentriert werden.
Diese können im Text benannt oder kartographisch als Punktsignaturen dargestellt werden. Möglich ist
auch, dass nicht die gesamte Gemeinde, sondern nur Gemeindeteile als Zentraler Ort ausgewiesen oder
im Text die Hauptsiedlungskerne als Schwerpunkte festgelegt werden.

Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf bestimmte
Gemeinden

Die über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungsentwicklung soll auf bestimmte Gemeinden kon-
zentriert werden. Diese müssen im Plan ermittelbar sein, z. B. über Gemeindefunktionen oder Zentrale
Orte. Die bloße Ausweisung von Zentralen Orten ist nicht ausreichend.

Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf Achsen

Die Siedlungsentwicklung soll auf Siedlungsachsen konzentriert werden. Diese müssen in einem rechts-
verbindlichen Bestandteil des Planes im Text benannt oder in einer Karte dargestellt werden. Die bloße
Ausweisung von (Entwicklungs-)Achsen ist nicht ausreichend.

Festlegung des Siedlungs-
gebiets

Die zukünftige Siedlungsentwicklung muss an regionalplanerisch festgelegten Standorten statt�nden.
Ausnahmen sind nur im Rahmen der Eigenentwicklung möglich.

Quelle: Pehlke/Siedentop (2021: 13–14), verändert
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chen Faktorenanalyse nicht erfüllen, die intervallskalierte
und normalverteilte Variablen erfordert (Leonhart 2017:
602). Stattdessen kommt hier eine nichtlineare Hauptkom-
ponentenanalyse zum Einsatz, die das gleiche Ziel wie eine
herkömmliche Hauptkomponentenanalyse verfolgt, jedoch
die wichtigsten Einschränkungen überwindet, indem Varia-
blen aller Skalenniveaus verwendet und nichtlineare Be-
ziehungen zwischen Variablen berücksichtigt werden kön-
nen (Linting/van der Kooij 2012: 12). Gleichzeitig ist ihr
Output mit einer herkömmlichen Hauptkomponentenanaly-
se vergleichbar (Linting/van der Kooij 2012: 12), sodass
die ermittelten Faktorwerte jeder Planungsregion genauso
für eine Clusteranalyse verwendet werden können, wie die
einer herkömmlichen Hauptkomponentenanalyse.

Zur Reduzierung der Variablenanzahl werden bei den
positivplanerischen Instrumenten die drei vorhandenen no-
minalen Variablen je Planungsinstrument zu einer ordinalen
Variablen nach folgendem Schema zusammengeführt: 1 =
Planungsinstrument wird nicht verwendet, 2 = Planungsin-
strument wird als Grundsatz verwendet, 3 = Planungsin-
strument wird als Soll-Ziel verwendet, 4 = Planungsinstru-
ment wird als Ziel verwendet. Dabei wird immer nur die
Vorgabe mit der höchsten Bindungswirkung berücksichtigt.
Zudem werden solche Planungsinstrumente in einzelnen
Regionalplänen für die Analyse ausgeschlossen, die durch
ein steuerungsintensiveres Instrument überkompensiert wer-
den: Setzt eine Planungsregion die Festlegung des Sied-
lungsgebiets ein, so werden die Ortsteilscharfe und Stand-
ortgenaue Standortfestlegung ebenso ausgeschlossen wie
das Instrument Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf
bestimmte Gemeinden. Steuert der Regionalplan die Eigen-
entwicklung auf Ortsteilebene, wird die Beschränkung von
Gemeinden auf Eigenentwicklung nicht betrachtet. Wenn ein
Kontingent als Obergrenze implementiert ist, wird die Fest-
legung eines Bedarfs unbeachtlich. Die Ausgangsdaten der
negativplanerischen Instrumente bleiben zunächst unverän-
dert.

Um stabile Ergebnisse zu erhalten, sind mindestens
acht Fälle pro Kategorie in jeder Variablen notwendig
(Linting/van der Kooij 2012: 17). Aufgrund dessen wer-
den zunächst die Instrumente Orientierungsrahmen über
Prognose, Vorbehaltsgebiete für Regionale Grünzüge, Sied-
lungsklimaschutz, Bodenschutz sowie Vorranggebiete für
Bodenschutz aus der Analyse entfernt. Darüber hinaus
werden innerhalb von positivplanerischen Instrumenten
Kategorien zusammengefasst. Je nach Verteilung der Fall-
zahlen über die Kategorien werden Soll-Ziele und Ziele
(Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf ÖPNV, Ausrich-
tung der Siedlungsentwicklung auf SPNV, Entwicklung im
Einzugsbereich des SPNV, Vorrang der Innenentwicklung,
Beschränkung von Ortsteilen auf Eigenentwicklung) sowie
Soll-Ziele und Grundsätze (Ortsteilscharfe Funktionszu-

weisung, Beschränkung von Gemeinden auf Eigenentwick-
lung) zu einer Kategorie zusammengeführt. Dies kann zu
leichten Verzerrungen bei der Verbindlichkeit zwischen
den einzelnen Instrumenten führen, ermöglicht aber die
Berücksichtigung zusätzlicher Instrumente bei der Fakto-
renanalyse. Diesem Mehrgewinn wird Vorrang gegeben.
Bei den Instrumenten Dichtevorgaben, Festlegung eines
Bedarfs, Kontingente als Obergrenze, Bedarfsnachweis,
Siedlungsflächenmonitoring, Quantitative Vorgabe für die
Eigenentwicklung, Standortgenaue Funktionszuweisung und
die Festlegung des Siedlungsgebiets wird nur unterschieden,
ob diese eingesetzt werden oder nicht.

Den Empfehlungen von Linting und van der Kooij (2012:
17) folgend wird bei den positivplanerischen Instrumenten
mit nominalem und ordinalem Skalenniveau eine nomina-
le Analyseebene verwendet, während für die intervallska-
lierten negativplanerischen Instrumente spline nominal3 mit
zwei Innenknoten als Analyseebene ausgewählt wird und
die beobachteten Werte durch ihre Rangnummern diskreti-
siert werden. Zudem wird die Option Varimax für die Ro-
tation verwendet.

Da Vorbehaltsgebiete für die Steuerung der Wohnsied-
lungsentwicklung kaum Wirkung entfalten (vgl. Kapi-
tel 2.1), werden sie nicht in die Analyse einbezogen. Es
fällt zudem auf, dass die Kommunalität der Planungsin-
strumente Entwicklung im Einzugsbereich des ÖPNV sowie
Vorranggebiete für Hochwasserschutz deutlich niedriger ist
als die der anderen Planungsinstrumente. Dies bedeutet,
dass sie durch die ermittelten Faktoren nur unzureichend
erklärt werden können. Da diesen Planungsinstrumenten
für die Ermittlung raumordnerischer Steuerungstypen für
Wohnsiedlungsentwicklung keine besondere Bedeutung
zukommt, werden sie aus der Analyse entfernt. Die Fo-
kussierung auf die wesentlichen Planungsinstrumente dient
insbesondere dazu, eindeutige Faktoren zu identifizieren,
die im Ergebnis auch zu schlüssigen Clustern führen.

In der Analyse werden Standortgenaue Funktionszuwei-
sungen, die Festlegung des Siedlungsgebietes sowie Regio-
nale Grünzüge bzw. Trenngürtel als Vorrang- und ohne
Raumordnungsgebiet doppelt gewichtet, da diese in der
Praxis als besonders wirksam und bedeutend gelten (vgl.
Kapitel 2.1). Zur Ermittlung geeigneter Faktoren werden in
einem iterativen Prozess verschiedene Varianten zwischen
drei und zwölf Faktoren berechnet. Aufgrund eines zu
hohen Faktorwertes bei einem Faktor muss die Planungs-
region Metropolregion Rhein-Neckar als Ausreißer aus der
weiteren Analyse ausgeschlossen werden. Am Ende des

3 Transformationsverfahren für intervallskalierte Variablen, das
die X-Achse des Transformationsplots in Intervalle unterteilt, um
stabile Ergebnisse zu erhalten (Linting/van der Kooij 2012: 16).
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Prozesses legen Screeplots einen, drei oder sechs Faktoren
nahe. Auf dieser Basis wird die Anzahl der Faktoren auf
sechs festgelegt, da diese Lösung zu inhaltlich interpretier-
baren Faktoren führt und die Instrumente weitgehend nur
auf einen Faktor laden. Zudem sollten für die Clusteranaly-
se mehrere Faktoren vorhanden sein, damit überhaupt eine
gewisse Anzahl von inhaltlich sinnvollen Clustern ermittel-
bar ist.

3.4 Hierarchische Clusteranalyse zur
Identi�zierung von Steuerungsmixen

Auf Basis der ermittelten Faktoren und ihrer Faktorwerte
in jeder Planungsregion werden im nächsten Schritt Steue-
rungsmixe für die raumordnerische Steuerung der Wohn-
baulandentwicklung identifiziert. Hierfür wird auf die Me-
thodik der Clusteranalyse zurückgegriffen. Sie fasst die Un-
tersuchungsobjekte so zu Gruppen bzw. Clustern zusam-
men, dass die Untersuchungsobjekte innerhalb eines Clus-
ters im Hinblick auf die betrachteten Merkmale möglichst
homogen und gegenüber den anderen Clustern möglichst he-
terogen sind (Backhaus/Erichson/Plinke et al. 2016: 455).

Eine implizite Gewichtung der Merkmale ist ausgeschlos-
sen, da die hierarchische Clusteranalyse auf der Basis der
ermittelten Faktorwerte aus der nichtlinearen Hauptkompo-
nentenanalyse durchgeführt wird. Zu Beginn sollten Ausrei-
ßer mithilfe des Single-Linkage-Verfahrens4 ermittelt und
ausgeschlossen werden, da sie zu verzerrten Ergebnissen
führen (Backhaus/Erichson/Plinke et al. 2016: 483). Im vor-
liegenden Fall werden die Planungsregionen Stuttgart, Heil-
bronn-Franken und Regensburg als Ausreißer identifiziert
und aus der Clusteranalyse ausgeschlossen.

Für diese Analyse wird ein Distanzmaß für metrisch ska-
lierte Variablen ausgewählt, da der absolute Abstand zwi-
schen den Planungsregionen von Interesse ist (Backhaus/
Erichson/Plinke et al. 2016: 472), sodass für die Cluster-
analyse die quadrierte euklidische Distanz verwendet wird.
Mithilfe des Fusionierungsalgorithmus werden bei einer ag-
glomerativen Clusteranalyse die Objekte so lange zu Grup-
pen mit möglichst übereinstimmenden Merkmalen zusam-
mengefasst, bis am Ende alle Fälle in einer einzigen Grup-
pe enthalten sind (Backhaus/Erichson/Plinke et al. 2016:
457). Hier wird die Ward-Methode verwendet, da es dieser
in der Regel am besten gelingt, die Elemente den richti-
gen Gruppen zuzuordnen (Backhaus/Erichson/Plinke et al.
2016: 489). Die Bestimmung der optimalen Clusterzahl er-

4 Ein Fusionierungsalgorithmus, der dazu neigt, viele kleine und
wenige große Gruppen zu bilden.

folgt mittels des Elbow-Kriteriums5 (Backhaus/Erichson/
Plinke et al. 2016: 495), das sieben Cluster anzeigt. Al-
lerdings ließen sich auch mehr als die ausgewählten sieben
Cluster inhaltlich sinnvoll beschreiben. Daran wird deut-
lich, dass teilweise Planungsregionen zu einem Cluster zu-
sammengefasst werden, deren Steuerungsmix sich erheblich
voneinander unterscheidet. Um neben einem methodisch
sauberen Vorgehen auch die vorhandene Komplexität der
Steuerungstypen hinreichend abbilden zu können, werden
diese Unterschiede im Rahmen der Ergebnisdarstellung nä-
her erläutert.

4 Ergebnisse

4.1 Nicht-lineare Hauptkomponentenanalyse
Tabelle 2 zeigt die Faktorladungen der Planungsinstrumen-
te für die sechs ermittelten Faktoren. Diese klären 77,02%
der Varianz auf. Übersichtshalber werden nur Faktorla-
dungen genannt, die größer bzw. kleiner als 0,3 sind. Es
fällt auf, dass im Bereich der positivplanerischen Instru-
mente nur die Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf
bestimmte Gemeinden auf keinen der ermittelten Faktoren
lädt. Da dieses Planungsinstrument bereits in § 2 Abs. 2
Nr. 2 ROG als Grundsatz der Raumordnung verankert ist,
kommt es praktisch flächendeckend zum Einsatz, sodass
es mit anderen Planungsinstrumenten kaum korreliert. Die
vorhandenen negativen Faktorladungen bei den positivpla-
nerischen Instrumenten Beschränkung von Gemeinden auf
Eigenentwicklung, Ortsteilscharfe Funktionszuweisung und
Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf bestimmte Ge-
meinden lassen sich schlüssig durch ihre Substitution durch
steuerungsintensivere Planungsinstrumente erklären (vgl.
Kapitel 3.3). Fünf von sechs Faktoren enthalten neben po-
sitivplanerischen auch negativplanerische Instrumente. Ein
Faktor mit ausschließlich negativplanerischen Instrumenten
existiert nicht.

Für die inhaltliche Beschreibung der Faktoren wird auf
die in Kapitel 2.1 erläuterten Unterscheidungsmerkmale
zwischen den Planungsinstrumenten zurückgegriffen: Posi-
tiv- und Negativplanung, bei letzterer direkte und indirekte
Steuerung (multi- und monofunktionaler Freiraumschutz)
sowie Menge und Allokation. Bei der Allokation werden
die drei Ebenen zwischengemeindlich, innergemeindlich
und standörtlich unterschieden. Eine Allokation auf allen
drei Ebenen wird als umfassend bezeichnet.

Der erste Faktor zeigt, dass die Ausrichtung der Sied-

5 Optischer Sprung (Elbow) bei der Veränderung des Heterogeni-
tätsmaßes alternativer Cluster-Lösungen.
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Tabelle 2 Faktorenstruktur der Planungsinstrumente
Faktor

Instrument Umfassende
Allokation
und Mengen-
steuerung

Innergemeindliche
und indirekte stan-
dörtliche negativ-
planerische Alloka-
tion

Zwischengemeindliche
und direkte umfassen-
de negativplanerische
Allokation

Mengen-
steuerung

Eingeschränkte Men-
gensteuerung und
direkte umfassende
negativplanerische
Allokation

Stand-
örtliche
Allo-
kation

Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf SPNV

0,74

Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf ÖPNV

0,50 0,46

Dichtevorgaben 0,58 0,69
Festlegung eines Bedarfs 0,96
Kontingente als Obergrenze 0,83
Vorrang Innenentwicklung 0,78
Siedlungs�ächen-monito-
ring

0,83

Bedarfsnachweis 0,43 0,63
Beschränkung von Gemein-
den auf Eigenentwicklung

-0,51 0,40

Beschränkung von Ortstei-
len auf Eigenentwicklung

0,50 0,51

Quantitative Vorgabe für die
Eigenentwicklung

0,70

Ortsteilscharfe Funktionszu-
weisung

-0,47 0,64

Standortgenaue Funktions-
zuweisung

0,96

Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf bestimmte
Gemeinden

-0,87

Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf Achsen

0,75

Festlegung des Siedlungsge-
biets

0,96

Regionale Grünzüge bzw.
Grünzäsuren „ohne Raum-
ordnungsgebiet“

0,93

Regionale Grünzüge bzw.
Grünzäsuren Vorranggebiet

0,93

Natur u. Landschaft Vor-
ranggebiet

0,72

Landwirtschaft Vorrangge-
biet

0,59 0,31

Fortwirtschaft Vorrangge-
biet

0,84

Freizeit und Erholung Vor-
ranggebiet

-0,32 0,70

Grund- und Ober�ächen-
wasserschutz Vorranggebiet

0,63 -0,33

Eigenwert 6,57 3,20 3,10 2,82 2,76 2,35
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis ROPLAMO des BBSR, regionale und landesweite Raumordnungspläne zum Stand 31.12.2017
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lungsentwicklung auf den SPNV, die Festlegung eines Be-
darfs, das Siedlungsflächenmonitoring, der Bedarfsnach-
weis, eine Beschränkung von Ortsteilen auf Eigenentwick-
lung, die Festlegung des Siedlungsgebietes und Vorrangge-
biete für Forstwirtschaft im größeren räumlichen Umfang
kombiniert in Regionalplänen implementiert werden. Auf
die beiden wesentlichen Planungsinstrumente Festlegung
eines Bedarfs und Festlegung des Siedlungsgebietes mit der
höchsten Faktorladung zurückgreifend, lässt sich der erste
Faktor als Umfassende Allokation und Mengensteuerung
definieren. Auf den zweiten Faktor laden die Planungs-
instrumente Vorrang der Innenentwicklung, Beschränkung
von Ortsteilen auf Eigenentwicklung, Ortsteilscharfe Funk-
tionszuweisung, Vorranggebiete für Natur und Landschaft,
Freizeit und Erholung sowie Grund- und Oberflächenwas-
serschutz. Für den Faktor werden jeweils die positiv- und
negativplanerischen Instrumente zur Innergemeindlichen
und indirekten standörtlichen negativplanerischen Allokati-
on zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Planungs-
instrumente Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den
ÖPNV, Beschränkung von Gemeinden auf Eigenentwick-
lung, Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Achsen
und Regionale Grünzüge bzw. Grünzäsuren ohne Raum-
ordnungsgebiet in einem größeren räumlichen Umfang
gemeinsam in Regionalplänen eingesetzt. Vorranggebiete
für Grund- und Oberflächenwasserschutz kommen dann
nicht oder nur in sehr geringem Umfang zum Einsatz.
Diese Kombination stellt eine Zwischengemeindliche und
direkte umfassende negativplanerische Allokation dar. Die
Mengensteuerung als vierter Faktor umfasst neben den
wesentlichen Planungsinstrumenten Dichtevorgaben, Kon-
tingente als Obergrenze, Bedarfsnachweis und Quantitative
Vorgabe für die Eigenentwicklung auch die Ausrichtung
der Siedlungsentwicklung auf den ÖPNV und Vorranggebie-
te für Landwirtschaft größeren räumlichen Umfangs. Des
Weiteren werden Dichtevorgaben gemeinsam mit umfang-
reichen Vorranggebieten Grünzügen bzw. Grünzäsuren im-
plementiert. Daraus ergibt sich der Faktor Eingeschränkte
Mengensteuerung und direkte umfassende negativplaneri-
sche Allokation. Die Standortgenaue Funktionszuweisung
bildet allein den Faktor Standörtliche Allokation.

4.2 Hierarchische Clusteranalyse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der hierarchischen
Clusteranalyse vorgestellt. Während Abbildung 1 die räum-
liche Verteilung der acht ermittelten Steuerungstypen zeigt,
verdeutlicht Tabelle 3 die Eigenschaften der sieben durch
die Clusteranalyse ermittelten Gruppen, indem sie für die-
se sieben Cluster jeweils die Mittelwerte der Faktorwerte
für die sechs Faktoren aller zugeordneter Planungsregio-
nen ausweist. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass sich

Abbildung 1 Raumordnerische Steuerungstypen der Wohnsied-
lungsentwicklung

sechs der Cluster jeweils durch einen hohen Mittelwert bei
einem der Faktoren auszeichnen. Darüber hinaus existiert
ein Cluster, das alle Planungsregionen enthält, die sich kei-
nem der sechs ermittelten Steuerungstypen zuordnen lassen.
Der achte Steuerungstyp umfasst die Planungsregionen, die
im Rahmen der nichtlinearen Hauptkomponenten- und der
Clusteranalyse als Ausreißer identifiziert und somit ausge-
schlossen werden müssen.

Dem Faktor Umfassende Allokation und Mengensteue-
rung entspricht der Steuerungstyp Vornutzungsplan, der
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Tabelle 3 Clusterzuordnung auf Basis der Faktorwerte
Faktor

Cluster Umfassende
Allokation
und Mengen-
steuerung

Innergemeindliche
und indirekte stan-
dörtliche negativ-
planerische Alloka-
tion

Zwischengemeindliche
und direkte umfassen-
de negativplanerische
Allokation

Mengen-
steuerung

Eingeschränkte Men-
gensteuerung und
direkte umfassende
negativplanerische
Allokation

Stand-
örtliche
Allo-
kation

Sonstige -0,38 -0,87 -0,08 -0,25 -0,25 -0,26
Quantitative Steuerung -0,28 -0,22 -0,57 3,32 -0,28 -0,75
Siedlungsachsen -0,12 0,08 4,21 0,31 -0,40 -0,20
Umfassende Standortsteue-
rung durch multifunktiona-
len Freiraumschutz

-0,11 -0,03 0,04 0,31 3,21 -0,60

Positivplanerische Stand-
ortsteuerung

-0,23 0,70 -0,17 0,49 -0,51 3,03

Vornutzungsplan 2,50 0,19 -0,23 -0,27 -0,10 -0,18
Innergemeindliche Rahmen-
setzung mit umfangreichem
monofunktionalem Frei-
raumschutz

-0,52 1,19 -0,26 -0,37 -0,27 -0,27

Quelle: Eigene Berechnung auf der Basis ROPLAMO des BBSR, regionale und landesweite Raumordnungspläne zum Stand 31.12.2017

alle nordrhein-westfälischen Planungsregionen umfasst.
Dieser zeichnet sich im Sinne einer Vornutzungsplanung
der Wohnsiedlungsentwicklung durch eine sehr ausgepräg-
te positivplanerische Standortsteuerung aus, indem eine
über die Eigenentwicklung hinausgehende Wohnsiedlungs-
entwicklung nur im regionalplanerisch festgelegten Sied-
lungsgebiet möglich ist. Der Umfang des Siedlungsgebietes
orientiert sich an Bedarfsprognosen. In den verdichteten
Landesteilen wird diese durch die Implementation eines
multifunktionalen Freiraumschutzes ergänzt.

Der Steuerungstyp Quantitative Steuerung umfasst das
Saarland und die rheinland-pfälzischen Planungsregionen,
die alle beim Faktor Mengensteuerung hohe Faktorwerte
aufweisen. Dieser Steuerungstyp zeichnet sich insbesonde-
re durch quantitative Rahmensetzungen in Form von Kon-
tingenten einschließlich Eigenentwicklung, Dichtevorgaben
und dem Bedarfsnachweis für die gemeindliche Wohnsied-
lungsentwicklung aus. Eine standörtliche Allokation der
Wohnsiedlungsentwicklung findet darüber hinaus lediglich
durch den Einsatz des multi- und monofunktionalen Frei-
raumschutzes statt.

Des Weiteren lässt sich der Steuerungstyp Positivplane-
rische Standortsteuerung identifizieren, dem die Planungs-
regionen Nord- und Mittelhessen sowie aus Niedersachsen
Osnabrück, Lüchow-Dannenberg, Holzminden und Hanno-
ver zugeordnet werden. Sie setzen alle im Sinne des Fak-
tors Standörtliche Allokation Vorranggebiete für die Wohn-
siedlungsentwicklung ein. Trotzdem dürfte sich die Inten-
sität der positivplanerischen Standortsteuerung zwischen
den zugeordneten Planungsregionen erheblich unterschei-
den. Während der Festlegung in den beiden hessischen Re-

gionalplänen eine umfassende Standortkonzeption für die
gesamte Planungsregion zugrunde liegt, ist ihr Einsatz
in Niedersachsen teilweise auf ausgewählte Standorte im
Umfeld der Städte konzentriert, um mittel- bis langfristig
geeignete Standorte für die Wohnsiedlungsentwicklung zu
sichern. Darüber hinaus wird in den beiden hessischen
Planungsregionen mit Kontingenten als Obergrenze und
einer Quantitativen Vorgabe für die Eigenentwicklung auch
eine Mengensteuerung eingesetzt. Obwohl die hessischen
und niedersächsischen Planungsregionen in der vorliegen-
den Analyse demselben Steuerungstyp zugeordnet werden,
unterscheiden sie sich doch sehr wesentlich voneinander.

Die Ergebnisse zeigen mit der Umfassenden Standort-
steuerung durch multifunktionalen Freiraumschutz einen
weiteren Steuerungstyp, der in Baden-Württemberg (Mitt-
lerer Oberrhein, Nordschwarzwald, Hochrhein-Bodensee
und Neckar-Alb) sowie im Regionalplan Südhessen und
im Regionalen Flächennutzungsplan Frankfurt/Rhein-Main
vorkommt. Dieser zeichnet sich durch eine sehr groß-
flächige Implementation von Vorranggebieten Regionaler
Grünzug bzw. Grünzäsuren, kombiniert mit Dichtevorga-
ben, aus. In Baden-Württemberg sind die Dichtevorgaben
mit dem standardisierten Bedarfsnachweis im Rahmen
der Genehmigung von Flächennutzungsplänen verknüpft
(BMVBS 2012: 32–34). Allerdings ist darauf hinzuweisen,
dass sich der Steuerungsmix in den beiden südhessischen
Plänen deutlich von dem in Baden-Württemberg unterschei-
det, da diese darüber hinaus auch hohe Faktorwerte bei den
Faktoren Mengensteuerung sowie Umfassende Allokati-
on und Mengensteuerung aufweisen. Dies ergibt sich aus
der Implementation des Instruments Festlegung des Sied-
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lungsgebietes sowie aller Planungsinstrumente des Faktors
Mengensteuerung. Im Ergebnis sind für die beiden süd-
hessischen Pläne, anders als es ihre Zuordnung nahelegt,
ihr sehr umfangreiches positivplanerisches Instrumentarium
prägend. Dementsprechend sind die hessischen zusammen
mit den nordrhein-westfälischen Planungsregionen im bis-
her vorliegenden Typisierungsansatz dem Steuerungstyp Po-
sitiv-allokative Steuerung zugeordnet (vgl. BMVBS 2012:
42; vgl. Kapitel 2.2).

Der fünfte Steuerungstyp umfasst drei Planungsregionen
in Schleswig-Holstein sowie die Planungsregion München,
die einen sehr hohen Faktorwert beim Faktor Zwischenge-
meindliche und direkte umfassende negativplanerische Allo-
kation aufweisen. Kernelement dieses Steuerungstyps sind
Siedlungsachsen, die zusätzlich durch die Implementation
einer Kombination von folgenden positiv- und negativpla-
nerischen Instrumenten abgesichert werden: Ausrichtung
der Siedlungsentwicklung auf den ÖPNV, Beschränkung von
Gemeinden auf Eigenentwicklung und Regionale Grünzüge
bzw. Grünzäsuren ohne Raumordnungsgebiet in räumlich
sehr großem Umfang. Darüber hinaus existieren weitere Pla-
nungsregionen, deren Steuerungsmix dem Typ Siedlungs-
achsen sehr nahekommt. Ihre Faktorwerte beim entspre-
chenden Faktor sind im Mittel aber geringer als bei den
vier Planungsregionen, die diesem Cluster zugeordnet wer-
den. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Regio-
nalen Grünzüge bzw. Grünzäsuren ohne Raumordnungsge-
biet in deutlich geringerem Umfang eingesetzt werden, sei
es, weil diese nur im direkten Umfeld der Großstädte oder
nur zur Gliederung der Wohnsiedlungsentwicklung auf den
Achsen und nicht großflächig zur Sicherung der Achsen-
zwischenräume eingesetzt werden. Dies sind neben allen
sächsischen auch die Planungsregionen Bayerischer Unter-
main und Würzburg. Die Implementation von Grünzäsuren
ohne Raumordnungsgebiet in gewissem Umfang, teilweise
in Kombination mit Siedlungsachsen, ist darüber hinaus
in Bayern verbreitet, zum Beispiel: Landshut, Mittelfran-
ken, Donau-Iller (bundesländerübergreifende Planungsregi-
on, die Gebiete in Bayern und Baden-Württemberg umfasst)
sowie Oberfranken-Ost und -West.

Als sechster Steuerungstyp kann die Innergemeindli-
che Rahmensetzung mit umfangreichem monofunktionalem
Freiraumschutz ermittelt werden. Er entspricht dem Faktor
Innergemeindliche und indirekte standörtliche negativplane-
rische Allokation. Ihm lassen sich die weiteren niedersäch-
sischen Planungsregionen zuordnen. Dieser Steuerungstyp
zeichnet sich dadurch aus, dass rahmensetzende Vorgaben
für innergemeindliche Verteilung der Wohnsiedlungsent-
wicklung auf bestimmte Ortsteile und Innenentwicklungs-
flächen gemacht werden, ohne eine positivplanerische
Standortsteuerung vorzunehmen. Eine Standortsteuerung

findet nur indirekt durch einen ausgeprägten monofunktio-
nalen Freiraumschutz statt.

Das Cluster Sonstige umfasst Planungsregionen, deren
Steuerungsmix sich nicht durch die ermittelten Faktoren
charakterisieren lässt. Es umfasst insbesondere Planungsre-
gionen aus Ostdeutschland und aus Bayern. Während einige
bayerische und sächsische Planungsregionen Ähnlichkeiten
mit dem Steuerungstyp Siedlungsachsen aufweisen, unter-
scheiden sich die bayerischen von den ostdeutschen Pla-
nungsregionen insbesondere dadurch, dass in Bayern der
monofunktionale Freiraumschutz nur in geringerem Um-
fang zum Einsatz kommt. Viele Planungsregionen in Ost-
deutschland verfügen dagegen über einen umfangreichen
monofunktionalen Freiraumschutz, der allerdings nicht den
ermittelten Faktoren entspricht und sich zudem in der Kom-
bination der verschiedenen Themenbereiche zwischen den
Bundesländern unterscheidet.

Die in der Faktoren- und Clusteranalyse als Ausreißer
identifizierten Planungsregionen können als Typ Besonde-
rer Steuerungsmix zusammengefasst werden. Tatsächlich
lässt sich der Steuerungsmix dieser Planungsregionen an-
hand der ermittelten Faktoren charakterisieren. Allerdings
sind diese jeweils bundesweit einmalig. Die Metropolregion
Rhein-Neckar verfügt über eine Kombination der Faktoren
Mengensteuerung sowie Zwischengemeindliche und direk-
te negativplanerische Allokation. In der Planungsregion
Heilbronn-Franken wird die Standörtliche Allokation mit
einer Eingeschränkten Mengensteuerung und direkten um-
fassenden negativplanerischen Allokation kombiniert. Die
Planungsregion Stuttgart setzt zusätzlich noch eine Mengen-
steuerung ein. Auch wenn die Planungsregion Regensburg
keine Vorranggebiete für die Wohnsiedlungsentwicklung
festlegt, so existiert dennoch eine standortgenaue Funkti-
onszuweisung über Pfeile im Kartenteil, die eine mögliche
Wohnsiedlungserweiterung festlegen. Diese Standörtliche
Allokation wird mit dem Faktor Zwischengemeindliche und
direkte umfassende negativplanerische Allokation kombi-
niert, wobei der zweite Faktorwert eher niedrig ausfällt.

5 Diskussion
Die Ergebnisse zeigen insbesondere für das positivplane-
rische Instrumentarium zur Steuerung der Wohnsiedlungs-
entwicklung eine große Vielfalt, wie diese kombiniert ein-
gesetzt werden. Auch im Bereich des negativplanerischen
Freiraumschutzes existieren Unterschiede, die in der vorlie-
genden Analyse nicht so detailliert herausgearbeitet werden,
da diese für die Steuerung der wohnbaulichen Siedlungs-
entwicklung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Da sich
mit einer Ausnahme keine reinen positiv- oder negativpla-
nerischen Faktoren identifizieren lassen, werden diese be-
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wusst für einen passenden Steuerungsmix kombiniert. Auch
Planungsregionen mit einem umfangreichen positivplaneri-
schen Instrumentarium setzen häufig Instrumente des multi-
und monofunktionalen Freiraumschutzes in größerem Um-
fang ein.

Die Ergebnisse verdeutlichen den Einfluss der Landespla-
nungen sowie der unterschiedlichen Organisationsformen
der Regionalplanung auf die raumordnerischen Steuerungs-
typen (Priebs 2018: 2050). Darüber hinaus spielen teilweise
auch die unterschiedlichen raumstrukturellen Gegebenhei-
ten (BMVBS 2012: 42) sowie das Alter der Regionalpläne
eine Rolle.

Die Landesplanung kann ein sehr umfangreiches positiv-
planerisches Instrumentarium verpflichtend vorschreiben,
wie das Beispiel Nordrhein-Westfalen (Zaspel 2012: 257),
aber auch Hessen zeigt. In Nordrhein-Westfalen verfügen
alle Planungsregionen über den gleichen Steuerungstyp
Vornutzungsplan, der auch nur hier vorkommt. Die Zuord-
nung zu unterschiedlichen Steuerungstypen von Nord- und
Mittelhessen auf der einen sowie Südhessen mit dem Re-
gionalen Flächennutzungsplan Frankfurt/Rhein-Main auf
der anderen Seite darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass
sich das eingesetzte Steuerungsinstrumentarium doch sehr
ähnelt. Nicht umsonst ist das Bundesland Hessen im bisher
vorliegenden Typisierungsansatz (BMVBS 2012: 42; vgl.
Kapitel 2.2) dem Steuerungstyp Positiv-allokative Steue-
rung zugeordnet und nicht dem Steuerungstyp Differen-
zierte Steuerung, wie es die vorliegenden Ergebnisse eher
nahelegen würden. Allerdings kommt im wesentlich dichter
besiedelten Südhessen ein noch etwas umfangreicheres In-
strumentarium zum Einsatz, das zusätzlich die Festlegung
des Siedlungsgebietes, Dichtevorgaben sowie Regionale
Grünzüge in deutlich größerem Umfang umfasst. Auffällig
ist, dass sowohl Nordrhein-Westfalen als auch Hessen über
ein staatliches Organisationsmodell der Regionalplanung
verfügt (vgl. Jonas 2011: 18–19). Ein einheitliches, auf
die raumstrukturellen Gegebenheiten abgestimmtes Instru-
mentarium besitzt auch Schleswig-Holstein mit einer rein
staatlichen Regionalplanung (vgl. Priebs 2018: 2050). In
den städtisch geprägten Planungsregionen um Hamburg,
Kiel und Lübeck kommt, anders als in den anderen Pla-
nungsregionen, der Steuerungstyp Siedlungsachsen zum
Einsatz. Allerdings ist die Steuerungsintensität dieses Typs
geringer einzuschätzen als in den anderen staatlich verfass-
ten Regionalplanungen.

Die Ergebnisse für Baden-Württemberg und Niedersach-
sen zeigen, dass dort der Regionalplanung ein geringeres
Repertoire an Instrumenten vorgeschrieben wird, ihr aber
Freiräume zur Bildung eigener Modelle gelassen wer-
den (Jonas 2011: 228). In Niedersachsen kommen zwei
unterschiedliche Steuerungstypen vor. Die für Niedersach-
sen typische innergemeindliche Allokation der Wohnsied-

lungsentwicklung ist auf die landesplanerische Vorgabe
zurückzuführen, dass zentralörtliche Funktionen nicht der
gesamten Gemeinde, sondern Standorten innerhalb einer
Gemeinde zuzuordnen sind. Die umfangreiche Implemen-
tation von Vorranggebieten für Natur und Landschaft sowie
Grund- und Oberflächenwasserschutz lässt sich wahrschein-
lich darauf zurückführen, dass in Niedersachsen regelmäßig
die Landkreise Träger der Regionalplanung sind, die auch
für die entsprechenden Fachplanungen zuständig sind. Der
Planzeichenkatalog Niedersachsen sieht Vorranggebiete
für die Siedlungsentwicklung auf der Basis regionaler
und kommunaler Bedarfsermittlung sowie Konzepte der
Wohnbaulandentwicklung insbesondere in wachstumsstar-
ken zentralörtlichen Bereichen vor, um geeignete Flächen
für die Entwicklung von lagegünstigem und preiswertem
Wohnraum zu sichern (Niedersächsischer Landkreistag
2021: 59). Eine solche Festlegung ist somit möglich, aber
nicht verpflichtend. Der Einsatz von Vorranggebieten für
die Wohnsiedlungsentwicklung in den Planungsregionen
Hannover und Osnabrück lässt sich damit schlüssig er-
klären. Die Implementierung von Vorranggebieten für die
Wohnsiedlungsentwicklung in den Planungsregionen Holz-
minden und Lüchow-Dannenberg zeigt, dass zumindest in
älteren Plänen solche Festlegungen auch außerhalb von
wachstumsstarken Verdichtungsräumen verwendet werden.
Noch ausgeprägter sind die Unterschiede innerhalb von Ba-
den-Württemberg mit zwei verschiedenen Steuerungstypen
und zwei Besonderen Steuerungsmixen. Diese kommen mit
Stuttgart und Heilbronn-Franken in Verdichtungsräumen
vor, während die eher ländlich geprägte Planungsregion
Schwarzwald-Baar-Heuberg dem Steuerungstyp Sonstige
zugeordnet ist. Die Zugehörigkeit der Planungsregion Bo-
densee-Oberschwaben zu diesem Steuerungstyp lässt sich
mit dem hohen Alter des betrachteten Regionalplans er-
klären. Die größere Freiheit der Regionalplanung bei der
Auswahl ihrer Planungsinstrumente korrespondiert in Nie-
dersachsen und Baden-Württemberg mit einer kommunal-
nahen Organisationsform (Landkreise und Planungsverband
mit eigenem Personal) (vgl. Priebs 2018: 2050).

Auch wenn die Raumordnung hauptsächlich als Partne-
rin der raumbezogenen Fachplanung im Bereich Natur-,
Grundwasser- und Hochwasserschutz agiert (Diller 2018:
1897; Schmitt/Smas 2020), lassen die Ergebnisse den
Schluss zu, dass zwischen den Steuerungstypen erheb-
liche Unterschiede bestehen, ob fachplanerische Schutz-
gebietsausweisungen als nachrichtliche Übernahmen, die
im verwendeten Datensatz nicht enthalten sind, oder als
eigene Raumordnungsgebiete in den Regionalplan über-
nommen werden. Für die Steuerung der Wohnsiedlungs-
entwicklung wäre es insbesondere von Interesse, ob und
in welchem Umfang entsprechende Vorranggebiete als
Ergänzung zu fachplanerischen Schutzgebietsausweisungen
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festgelegt werden, um zum Beispiel geeignete Flächen für
eine spätere fachplanerische Ausweisung zu sichern.

Die ermittelten Steuerungstypen berücksichtigen nicht
alle Steuerungsleistungen einer strategischen Regionalpla-
nung (vgl. Vallée/Brandt/Fürst et al. 2012) wie informel-
le Leitbilder oder Siedlungsstrukturkonzepte, die unter Be-
teiligung der wesentlichen Akteure als Grundlage für for-
melle Festlegungen im Regionalplan erarbeitet werden kön-
nen. Unberücksichtigt bleibt auch, inwieweit die Umsetzung
formeller regionalplanerischer Festlegungen wie Regionale
Grünzüge als ein wesentliches Planungsinstrument der Re-
gionalplanung durch neue Steuerungsmechanismen unter-
stützt wird (Macdonald/Monstadt/Friendly 2021). Während
die Integration der freiraumschützenden Fachplanungen bei
den ermittelten Steuerungstypen berücksichtigt wird, finden
Ansätze zur Verknüpfung von Regionalplanung und der
thematisch relevanten Wohnungspolitik keine Berücksich-
tigung (Schmitt/Smas 2020), obwohl diese zum Beispiel in
der Region Hannover (Priebs 2022) vorhanden sind.

Zudem weist die verwendete Methodik aus nichtlinea-
rer Hauptkomponenten- und Clusteranalyse auch einige
Einschränkungen auf. Damit die nichtlineare Hauptkompo-
nentenanlyse entsprechende Faktoren erkennt, braucht es
entweder eine Vielzahl an Planungsregionen, die ein ver-
gleichbares Instrumentarium kombiniert eingesetzt haben
(Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) oder den kombinier-
ten Einsatz bestimmter Planungsinstrumente in mehreren
Planungsregionen, die nicht so häufig oder nur dort zum
Einsatz kommen (quantitative Steuerung in Rheinland-
Pfalz, Dichtevorgaben mit Grünzügen in Baden-Württem-
berg). Hat eine Planungsregion nur eines der Planungsin-
strumente in einem gewissen Umfang implementiert, die zu
einem Faktor zusammengefasst werden, spielt dieses für die
weitere Analyse keine oder nur noch eine untergeordnete
Rolle. Ein Beispiel hierfür ist die Quantitative Vorgabe für
die Eigenentwicklung, die flächendeckend in Schleswig-
Holstein implementiert ist. Da diese aber mit Kontingenten
als Obergrenze, Dichtevorgaben und dem Bedarfsnachweis
zu einem Faktor zusammengefasst wird, die in Schles-
wig-Holstein alle nicht zum Einsatz kommen, spielt die
Quantitative Vorgabe für die Eigenentwicklung in Schles-
wig-Holstein in der weiteren Analyse keine Rolle mehr. Im
Bereich des monofunktionalen Freiraumschutzes sind insbe-
sondere in ostdeutschen Planungsregionen Kombinationen
implementiert, die quer zu den ermittelten Faktoren lie-
gen. Zudem führt die methodisch korrekte Herleitung der
Clusteranzahl von sieben mithilfe des Elbow-Kriteriums
dazu, dass Planungsregionen zu einem Cluster zusammen-
gefasst werden, obwohl sie sich in wesentlichen Punkten
unterscheiden und sich die Unterschiede auch anhand der
Faktoren nachvollziehen lassen. Dies ist insbesondere für
die Zuordnung der hessischen Planungsregionen relevant.

6 Fazit
Die vorliegende Studie identifiziert und beschreibt erst-
mals systematisch raumordnerische Steuerungstypen für
die wohnbauliche Siedlungsentwicklung auf der Ebene
der Planungsregionen. Sie erweitert den bislang einzigen
Typisierungsversuch des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS 2012) wesentlich,
indem erstmals auf der Ebene der Planungsregionen die
bedeutenden positiv- und negativplanerischen Instrumente
berücksichtigt werden. Auch wenn die Zuordnung der hes-
sischen Planungsregionen zu Steuerungstypen abweicht,
so entsprechen die hier identifizierten Steuerungstypen
teilweise den bereits formulierten Typen auf der Bundes-
länderebene (BMVBS 2012: 42), reichern diese aber um
Informationen zu bislang nicht mitbetrachteten Planungsin-
strumenten an und fügen vier neue Steuerungstypen hinzu.
So lassen sich die sechs Steuerungstypen Vornutzungs-
plan, Quantitative Steuerung, Siedlungsachsen, Positivpla-
nerische Standortsteuerung, Innergemeindliche Rahmenset-
zung mit umfangreichem monofunktionalem Freiraumschutz
und Umfassende Standortsteuerung durch multifunktionalen
Freiraumschutz identifizieren.

In einem nächsten Forschungsschritt wäre es sinnvoll,
eine Rückkopplung der ermittelten Steuerungstypen mit
der Planungspraxis vorzunehmen, um deren Bedeutung für
die zukünftige fachliche Diskussion einschätzen zu kön-
nen. Darüber hinaus könnten die informellen Instrumente
der strategischen Regionalplanung und Verknüpfungen zur
Wohnungspolitik in die ermittelten Steuerungstypen inte-
griert werden. Dies würde bessere Rückschlüsse darauf
zulassen, welchen Stellenwert zwischen nüchternem techni-
schem Plandokument und engagierter regionaler Zukunfts-
vision der Regionalplan in den einzelnen Planungsregionen
besitzt (Priebs 2018: 2052). Ergänzt um Untersuchungen
zur Planumsetzung (Lyles/Berke/Smith 2016) unterschiedli-
cher Steuerungstypen könnten dann auch Rückschlüsse auf
die Bedeutung der formellen Raumordnung für die regiona-
le Steuerung der Wohnsiedlungsentwicklung geschlossen
werden (Smas/Schmitt 2021) und inwieweit diese von den
ermittelten Steuerungstypen abhängig ist.

Aber auch ohne eine Rückkopplung und Ergänzungen
können die ermittelten Steuerungstypen Ausgangspunkt für
weitere Untersuchungen sein. Interessant wäre zu verglei-
chen, welche Steuerungstypen besonders geeignet sind, eine
flächensparende und auf vorhandene Zentren ausgerichtete
Allokation der Wohnsiedlungsentwicklung zu erreichen
(vgl. Einig/Jonas/Zaspel 2011; Schmidt/Siedentop/Fina
2018; Schmid/Kienast/Hersperger 2021) und dabei mög-
lichst wenig nicht-intendierte Effekte wie steigende Bau-
landpreise oder einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum
hervorzurufen (Anthony 2017; Eichhorn/Pehlke 2022).
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Die Regulierungsintensität der regionalen Planung zur Steuerung der Wohnsiedlungsentwicklung4

1 Einleitung

reich der bundesstaatlichen, regionalen und lokalen 

Planung nur wenige und unzureichende Ansätze. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Restriktivität der deutschen 

Raumordnung und der kantonalen Richtplanung der 

Schweiz flächendeckend zu ermitteln und dabei alle 

wesentlichen Planungsinstrumente zur Steuerung 

der Wohnsiedlungsentwicklung zu berücksichtigen, 

die in den Raumordnungsplänen und kantonalen 

Richtplänen implementiert sind. Die Studie erfolgte 

im Rahmen des von der Deutschen Forschungs- 

gemeinschaft geförderten Projekts „Der Einfluss 

der Raumplanung auf die Siedlungsentwicklung in 

Deutschland und der Schweiz“ (Förderkennzeichen: 

SI 932/10-1), das gemeinsam mit der Justus-Liebig-

Universität Gießen und der Eidgenössischen For-

schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 

durchgeführt wurde. Planungsinstrumente basieren 

auf der Steuerungsressource Recht und dienen der 

Darstellung und Instrumentierung planerischer Ziel-

aussagen, um die Nutzungsansprüche an den Raum 

langfristig zu verteilen (Fürst 2010). Sie lassen sich – 

zumindest für den deutschsprachigen Raum – in po-

sitiv- und negativplanerische Instrumente unterteilen. 

Positivplanerische Instrumente lenken und begren-

zen die Siedlungsentwicklung der Gemeinden, indem 

sie besonders geeignete Standorte für Baulandaus-

weisungen festlegen und Vorgaben zu Quantität und 

Qualität der Baulandausweisungen machen. Nega-

tivplanerische Instrumente wirken hierzu komple-

mentär und dienen dem Freiraumschutz, indem sie 

die Bebauung auf ökologisch wertvollen Flächen ver-

bieten oder zumindest einschränken (Einig 2005). Da 

ähnliche Planungsinstrumente in den Plänen verwen-

det werden und die Planungssysteme viele Gemein-

samkeiten aufweisen, kann auf dieser Basis erstmals 

die Wirkung der regionalen Planung mit Hilfe statis-

tischer Analysen für zwei Länder (Deutschland und 

die Schweiz) vergleichend untersucht werden.

1.1 Die regionale Planung im deutschen 
 und schweizerischen Planungssystem

Deutschland und die Schweiz sind beide föderale 

Staaten mit einem seit Jahrzehnten eingespielten 

mehrstu昀椀gem Planungssystem, das auf Basis eines 

Die umfangreiche Flächeninanspruchnahme und 

die voranschreitende Zersiedlung der Landschaft 

sind ein weltweites Phänomen (Angel et al. 2011) mit 

vielfältigen negativen ökonomischen, sozialen und 

ökologischen Folgen (Hamidi et al. 2015). Um der 

Zersiedlung entgegenzuwirken und ihre negativen 

Begleiterscheinungen zu begrenzen, werden weltweit 

Ansätze des Flächenmanagements bzw. Wachstums- 

managements auf unterschiedlichen administrativen 

Ebenen eingesetzt (Bengston et al. 2004). Regulative 

Ansätze zur Steuerung der Siedlungsentwicklung wie 

Grünzüge oder quantitative Wachstumsgrenzen sind 

häu昀椀g ein Bestandteil des Flächenmanagements, 
das darüber hinaus ein breites Repertoire von Steue- 

rungsinstrumenten wie anreizorientierte oder infor-

matorische Ansätze umfasst (Bengston et al. 2004). 

In der Wissenschaft gibt es eine breite Debatte über 

die Wirkungen regulativer Ansätze auf die Siedlungs-

entwicklung (Wassmer 2006; Landis 2006; Paulsen 

2013) sowie auf den Wohnungsmarkt und die regiona-

le Wirtschaftsentwicklung (Kim 2011; Glaeser/Gyourko 

2018; Osman 2020), aber auch unter welchen Rahmen- 

bedingungen sie von Planungsträgern implementiert 

werden (Howell-Moroney 2008; Hawkins 2011; Feiock 

et al. 2008).

Die Bewertung der Steuerungsleistungen des Flä-

chen- und Wachstumsmanagements erfolgt mit qua-

litativen, vor allem aber mit quantitativen Methoden. 

Um regulative Ansätze wie die (regionale) Planung 

in statistische Modelle integrieren zu können, muss 

diese jedoch in angemessener Form operationalisiert 

werden. Aufgrund der vorhandenen Vielfalt und Kom-

plexität regulativer Ansätze ist die Operationalisie-

rung immer noch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe 

mit deutlichem Verbesserungspotenzial (Monkkonen 

et al. 2020; Gyourko/Molloy 2015; Paulsen 2013). Im 

US-amerikanischen Kontext existiert eine Vielzahl 

an Ansätzen, die die Regulierung anhand der Dauer 

für Baugenehmigungen oder der Anzahl der öffentli-

chen Stellen, die einem Projekt zustimmen müssen, 

erfassen (Pendall et al. 2006; Gyourko et al. 2008; 

Dawkins/Nelson 2003; Yin/Sun 2007). Dagegen gibt 

es in Deutschland (Siedentop 2008; Zaspel 2012; 

Schmidt et al. 2018) und der Schweiz (Avenir Suisse 

2010; Klaus 2020) trotz einer langen Tradition im Be-
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bundesweiten Gesetzes über flächendeckend rechts-

verbindliche regionale Pläne verfügt, die im Gegen-

stromprinzip zur verbindlichen kommunalen Planung 

abgestimmt werden. Anders als in Deutschland exis-

tiert in der Schweiz kein bundesweit einheitliches Bau- 

planungsrecht, so dass die kommunale Planung auf 

Kantonsebene geregelt wird. Die Schweiz ist zu-

dem wesentlich kleinteiliger organisiert als Deutsch-

land, so dass die Gemeinden und die 26 Kantone als 

Pendant zu den deutschen Bundesländern häu昀椀g 
wesentlich weniger Einwohner umfassen und über 

eine wesentlich geringere Fläche verfügen als in 

Deutschland. Dementsprechend sind die kantonalen 

Richtpläne, obwohl sie die Bundesländerebene re-

präsentieren, in ihrer Funktion mit deutschen Regio-

nalplänen vergleichbar. Kantone haben dementspre-

chend wesentlich mehr Kompetenzen als deutsche 

Planungsregionen. Allerdings verfügen einige grö-

ßere Kantone zusätzlich auch über eine regionale 

Richtplanung. Auf kommunaler Ebene liegen die 

schweizerischen Nutzungspläne zwischen deutschen 

Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen 

(Akademie für Raumforschung und Landesplanung 

[ARL] 2008; Konze et al. 2012; Muggli 2014). 

Im deutschen Planungssystem umfasst die Raum-

ordnung als überörtliche und querschnittsorientierte 

Planung die Landes- und Regionalplanung (Diller 

2018). In Raumordnungsplänen können Planungsin-

strumente als verbindliche Ziele oder als zu berücksich-

tigende Grundsätze der Raumordnung für die kommu-

nale Planung verankert sein. Ziele der Raumordnung 

müssen als solche gekennzeichnet werden. Es ist 

allerdings umstritten, ob es textlichen Festlegungen 

mit Soll- oder Kann-Formulierungen am notwendigen 

Verbindlichkeitsanspruch für Ziele der Raumordnung 

mangelt, wenn die Ausnahmen nicht hinreichend be-

stimmt sind (Runkel 2018). Auch in der zeichnerischen 

Darstellung von Raumordnungsplänen können Pla-

nungsinstrumente in Form von verschiedenen Raum-

ordnungsgebieten entweder als Ziel oder Grundsatz 

der Raumordnung implementiert werden. Während  

Vorranggebiete Zielen der Raumordnung entspre-

chen, stellen Vorbehaltsgebiete lediglich Grundsätze 

der Raumordnung dar (Scholich 2018).

Die Richtplanung in der Schweiz wird als rollender 

Prozess verstanden, so dass die Richtpläne häu昀椀ger 
angepasst werden als die deutschen Regionalpläne. 

Dies zeigt sich auch daran, dass die unterschiedli-

chen Festlegungskategorien der kantonalen Richt-

pläne auf den Stand der räumlichen Abstimmung ab-

zielen. Während Vororientierungen solche Vorhaben 

umfassen, die erst im Ansatz bekannt sind und für 

die es bislang nur grobe Vorstellungen gibt, werden 

Vorhaben, deren räumliche Abstimmung bereits be-

gonnen hat, aber wo noch offene Fragen bestehen, 

als Zwischenergebnis bezeichnet. Nur abgestimmte 

Vorhaben gelten als Festsetzungen (Schweizerische 

Kantonsplanerkonferenz KPK 2016).

2014 trat auf Grundlage eines Volksentscheides das 

revidierte Raumplanungsgesetzt in Kraft. Wesentli-

cher Bestandteil der Revision sind bundesweite Vor-

gaben für Mindestinhalte der kantonalen Richtpläne 

zur Steuerung der Siedlungsentwicklung mit Hilfe 

von positivplanerischen Instrumenten. Der kantonale 

Richtplan muss festlegen, wie groß die Siedungsflä-

che für den Planungshorizont von 25 Jahren insge-

samt sein soll, wie sie sich im Kanton verteilt und wie 

sie regional abgestimmt wird. Zudem muss sicherge-

stellt werden, dass die kommunalen Bauzonen in den 

Nutzungsplänen nur solch einen Umfang aufweisen, 

dass sie unter Berücksichtigung der Innenentwick-

lungsreserven in den nächsten 15 Jahren voraussicht-

lich überbaut werden. Überdimensionierte Bauzonen 

– so wie sie bislang existierten – sollen explizit vermie-

den werden. Darüber hinaus muss der Kanton seine 

Bestrebungen zur Abstimmung von Siedlungsentwick-

lung und Verkehr sowie zur Innenentwicklung und 

Siedlungserneuerungen nachweisen (Kissling 2017; 

Mahaim 2014).

1.2 Die Operationalisierung regulativer 
 Ansätze zur Steuerung der 
 Siedlungsentwicklung

In der Regel steuern die Gemeinden die Siedlungsent-

wicklung. Dabei sind sie in ein komplexes Planungs-

system mit unterschiedlichen Regulierungsansätzen 

auf regionaler, bundesstaatlicher und nationaler 

Ebene eingebettet. In bisherigen Studien erfolgte die 
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et al. 2010). Die Messung der RI erfordert nicht nur 

Informationen über die Stärke eines einzelnen Re-

gulierungsansatzes (Brueckner/Singh 2020), son-

dern auch eine häu昀椀g fehlende Einordnung darüber, 
wie die Stärke der unterschiedlichen Regulierungs- 

ansätze zueinander einzuschätzen ist (Gyourko/ 

Molloy 2015).

Bestehende Ansätze unterscheiden sich zudem da- 

rin, ob die Operationalisierung den Einsatz unter-

schiedlicher Regulierungsansätze (Ihlanfeldt 2007; 

Levine 1999; Quigley/Rosenthal 2005) oder insti-

tutionelle Aspekte (Dawkins/Nelson 2003; Howell-

Moroney 2007; Yin/Sun 2007) erfasst. Insbesondere 

die bestehenden Ansätze auf regionaler und bundes-

staatlicher Ebene konzentrieren sich fast ausschließ-

lich auf institutionelle Aspekte (z. B. die Zuständig-

keiten für Planänderungen und -genehmigungen). 

Nur wenige Operationalisierungen auf lokaler Ebene 

kombinieren beide Aspekte (Gyourko et al. 2008; 

Gyourko et al. 2019; Monkkonen et al. 2020).

Insgesamt lassen sich vier Formen zur Operationa-

lisierung von Regulierungsansätzen unterscheiden. 

Bei der einfachsten Form wird ermittelt, ob ein be-

stimmter Ansatz eingesetzt wird oder nicht. Sie be-

schränkt sich somit auf eine simple Ja/Nein-Abfrage 

(Anthony 2004; Kim 2019). Eine zweite Möglichkeit 

besteht darin, die Jahre zu zählen, die ein Regulie-

rungsansatz im Einsatz ist. Dieser Operationalisie-

rungsform liegt die Annahme zu Grunde, dass An-

sätze umso wirksamer werden, desto länger sie sich 

in Anwendung be昀椀nden (Carruthers 2002; Wassmer 
2006; Yin/Sun 2007). 

Auf regionaler und bundesstaatlicher Ebene wird von 

Studien häu昀椀g eine Klassi昀椀zierung anhand ausge-

wählter Faktoren verwendet (Dawkins/Nelson 2003; 

Howell-Moroney 2007). Diese Faktoren umfassen 

Informationen dazu, ob Raumnutzungspläne über-

haupt aufgestellt werden müssen und ob diese 

Elemente zur Wachstumssteuerung der Wohnsied-

lungsentwicklung enthalten. Dagegen erfolgt die 

Operationalisierung von Regulierungsansätzen auf 

lokaler Ebene in der Regel anhand von aggregierten 

Indizes (Gyourko/Molloy 2015). Dabei kann zwischen 

Messung von Regulierungsansätzen am häu昀椀gsten 

auf lokaler Ebene (Gyourko et al. 2008; Ihlanfeldt 2007; 

Pendall et al. 2006). Ansätze, die regionale (Nelson 

et al. 2007; Schmidt et al. 2018) und bundesstaat-

liche (Dawkins/Nelson 2003; Siedentop 2008; Yin/ 

Sun 2007; Zaspel 2012) Ansätze operationalisieren, 

sind deutlich seltener. Die Studie von Gyourko et al.  

(2008) ist ein Beispiel für solch einen Ansatz, bei dem 

bundesstaatliche und lokale Regulierungsansätze 

auf Ebene der Metropolregionen zusammengeführt 

wurden.

Aufgrund der Komplexität von Planung ist es nahezu 

unmöglich, das Regulierungsumfeld für die Siedlungs-

entwicklung für einen Raum in seiner gesamten Band-

breite zu operationalisieren. Gyourko/Molloy (2015) 

beschreiben daher zwei Strategien für den Umgang 

mit diesem Problem. Die tiefgehende, aber einge-

schränkte Strategie konzentriert sich auf eine kleine 

Anzahl von Räumen, umfasst aber so viele detaillier-

te Daten wie möglich über das Regulierungsumfeld. 

Der oberflächlichere Ansatz reduziert den Detaillie-

rungsgrad, macht dies aber zugunsten einer höheren 

Anzahl von Räumen. Beide Ansätze sind damit mit 

spezi昀椀schen Vor- und Nachteilen in Bezug auf Detail-
schärfe und Übertragbarkeit verbunden. 

Während sich einige Ansätze auf einen einzelnen 

Regulierungsansatz konzentrieren (Kim 2019; Woo/

Guldmann 2011), versuchen andere das gesamte 

Regulierungsumfeld für einen Raum abzubilden 

(Gyourko et al. 2019; Levine 1999; Quigley/Rosenthal 

2005). Erstere sind in der Regel sehr detailliert und in 

Bezug auf spezi昀椀sche Funktions- und Wirkungswei-
sen umfänglich angelegt, haben aber im Vergleich 

zu letzteren den Nachteil, dass sie Regulierungsan-

sätze isoliert betrachten, was zu Schwierigkeiten bei 

der Ergebnisinterpretation führen kann, wenn bei-

spielsweise Planungsträger unterschiedliche Regu-

lierungsansätze als Substitute verwenden (Gyourko/ 

Molloy 2015). Brueckner/Singh (2020) stellen fest, 

dass eine Vielzahl der bestehenden Ansätze nur 

den Umfang, nicht aber die Stärke der Regulierungs- 

ansätze messen und somit keine Unterscheidung 

zwischen der Regulierungsdichte (Umfang) und der 

Regulierungsintensität (RI) (Stärke) zulassen (Knill 
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verschiedenen Verfahren unterschieden werden, die 

entweder die eingesetzten Regulierungsansätze 

summieren (Ihlanfeldt 2007; Levine 1999; Quigley/

Rosenthal 2005) oder mehrere standardisierte Teil-

indizes aggregieren (Gyourko et al. 2008; Gyourko 

et al. 2019; Jackson 2018; Monkkonen et al. 2020). 

Datengrundlage sind oft schriftliche Befragungen 

der Planer vor Ort (Gyourko et al. 2008; Gyourko 

et al. 2019; Monkkonen et al. 2020; Nelson et al. 

2004). Lewis/Marantz (2019) haben jedoch Zweifel an 

der Validität dieser Daten. Sie zeigen anhand eines 

Vergleichs von Antworten bei Befragungen, die im 

Abstand von nur wenigen Monaten im gleichen Raum 

durchgeführt wurden, dass scheinbar objektive Fra-

gen nach dem Einsatz bestimmter Regulierungsan-

sätze auffallend unterschiedlich beantwortet wurden. 

Als Alternative empfehlen sie daher eine harmoni-

sierte Datenerhebung von Regulierungsansätzen. 

Für Deutschland gibt es bislang lediglich eine umfas-

sende Klassi昀椀kation der Regulierung auf Ebene der 
Bundesländer (Siedentop 2008) sowie auf Ebene 

der Planungsregionen einen rudimentären und un-

vollständigen Index (Schmidt et al. 2018) und eine 

einfache Klassi昀椀kation (Zaspel 2012). Die beiden 
existierenden Ansätze der kantonalen Richtplanung 

in der Schweiz sind unzureichend, da sie lediglich 

eine vierstu昀椀ge Klassi昀椀kation beinhalten (Klaus 2020) 
oder die vorhandenen regulativen Ansätze in ihrer 

Komplexität nicht umfassend genug berücksichtigen 

(Avenir Suisse 2010). Insgesamt lässt sich festhal-

ten, dass die national und international verwendeten 

Variablen für die Operationalisierung von Regulie-

rungsansätzen eine wesentliche Schwäche bishe-

riger Untersuchungen darstellen, da sie die vorhan-

denen Unterschiede zwischen den Regionen nur 

unzureichend abbilden (Paulsen 2013). Die im Fol-

genden dargestellte Methode trägt zur Schließung 

dieser Forschungslücke bei, indem für Deutschland 

und die Schweiz die RI der überörtlichen Gesamt-

planung umfassend in Form eines Indexes auf Basis 

von Planinhaltsanalysen anhand der in den Plänen 

eingesetzten Planungsinstrumente operationalisiert 

und flächendeckend ermittelt wird. Die Indizes fokus-

sieren damit auf die regulativen Ansätze der über-

geordneten Planung (unberücksichtigt bleiben infor-

melle oder informatorische Instrumente), die in der 

Schweiz auf der bundesstaatlichen Ebene (Kantone) 

und in Deutschland auf der bundesstaatlichen und 

regionalen Ebene (Landes- und Regionalplanung) 

angesiedelt sind.   

2 Methodik

Um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, wird die RI 

für beide Länder so ähnlich wie möglich ermittelt. Die 

RI Gesamt ergibt sich in beiden Ländern zu gleichen 

Teilen aus der RI Positiv- und der RI Negativplanung 

(siehe Einleitung). Innerhalb der RI Positiv- und RI 

Negativplanung sind allerdings im Detail Unterschie-

de notwendig, da verschiedene Planungsinstrumente 

eingesetzt werden und ihre rechtliche Verbindlichkeit 

in beiden Ländern unterschiedlich geregelt ist. Dar-

über hinaus ist die Datengrundlange für die negativ-

planerische RI unterschiedlich. Basis für die Analyse 

der negativplanerischen Instrumente in Deutschland 

ist der Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO) des 

Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR) (Einig/Dora 2008; Einig/Zaspel 2012). Da-

gegen wird in der Schweiz auf eine landesweite 

Abfrage von Geodaten aus dem Jahr 2018/2019 zu-

rückgegriffen, die weitgehend zum Stand 2009 die 

wesentlichen im kantonalen Richtplan verankerten 

Schutzgebiete umfasst. Die Geodaten ermöglichen 

eine tiefergehende Analyse der negativplanerischen 

Instrumente als die ROPLAMO-Daten, die lediglich 

in Form von Anteilen der geschützten Fläche an der 

Gesamtfläche je Planungsregion vorliegen.  

   

Für Deutschland erfolgt die Auswertung der in den 

Landes- und Regionalplänen eingesetzten positiv-

planerischen Instrumente zum Stichtag 31.12.2017, 

der sich aus dem Stichtag des ROPLAMO ergibt. Die 

beiden regionalen Flächennutzungspläne Städteregi-

on Ruhr 2030 und Frankfurt/Rhein-Main sind eben-

falls Bestandteil dieser Analyse. Dagegen werden so-

wohl Planungsregionen, die zu diesem Stichtag über 

keinen rechtsgültigen Regionalplan verfügen (bei-

spielsweise vier von fünf Regionen in Brandenburg 

sowie einzelne Kreise in Niedersachsen) als auch 

die Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie einige 
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gebiete aufgrund ihrer höheren siedlungssteuernden 

Wirkung doppelt gewichtet. Zur Ermittlung der RI 

Negativplanung wird jeweils der Umfang aller star-

ken und schwachen Schutzgebiete zusammen be-

wertet. Eine Überlagerung von starken und schwa-

chen Schutzgebieten ist dabei nicht ausgeschlossen. 

Hiervon getrennt werden auch starke und schwache 

Schutzgebiete mit gleichem Schutzzweck, z. B. Natur 

und Landschaft, nach demselben Vorgehen bewer-

tet. Dabei wird nicht berücksichtigt, ob sich auf einer 

Fläche Ausweisungen mit unterschiedlichem Schutz-

zweck überlagern. Auch eine Überlagerung von 

schwachen und starken Schutzgebieten desselben 

Schutzzweckes ist möglich. Alle Bewertungen (null 

bis max. fünfzehn Punkte) werden z-transformiert, so 

dass sie über alle Planungsregionen bzw. Kantone 

den Mittelwert von null und die Standardabweichung 

von eins aufweisen.

  

2.1.1 Deutschland 

Als bundesweites Planinformationssystem erfasst der 

ROPLAMO Festlegungen im Kartenteil aller Raum-

ordnungspläne der Landes- und Regionalplanung 

(Einig/Zaspel 2012: 17, 24). Diese werden zunächst 

anhand eines Objektkatalogs klassi昀椀ziert, der im Be-

reich des Freiraumschutzes folgende Schutzzwecke 

enthält (Einig/Zaspel 2012): 

•	 Regionale Grünzüge bzw. Grünzäsuren (RGZ)
•	 Natur und Landschaft (NuL)
•	 Grund- und Oberflächenwasserschutz (GuOWS)
•	 Landwirtschaft (LW)
•	 Forstwirtschaft (FW)
•	 Freizeit und Erholung (FuE)
•	 (Siedlungs-)Klimaschutz (SKS)
•	 (vorbeugender) Hochwasserschutz (HWS)
•	 Bodenschutz (BS)
•	 Sonstiger Freiraumschutz (SFS)

Darüber hinaus werden die Festlegungen den vier 

Raumordnungsgebieten Vorranggebiet (VR), Vorbe-

haltsgebiet (VB), Eignungsgebiet und Vorranggebiet 

mit kombinierter Ausschlusswirkung zugeordnet. 

Sowohl die Klassi昀椀zierung als auch die Zuordnung 
zu einem Raumordnungsgebiet erfolgt auf Basis von 

Informationen aus der Legende, des Textes der 

kreisfreie Städte in Niedersachen, in denen der Flä-

chennutzungsplan gleichzeitig die Rolle des Regio-

nalplans übernimmt, nicht in die Analyse einbezogen. 

In Summe werden in der Analyse somit insgesamt 

104 Planungsregionen berücksichtigt.

Stichtag für die Analyse der positivplanerischen RI 

für die kantonalen Richtpläne ist der Beginn der tat-

sächlichen Erhebung Ende 2018. Diese Abweichung 

zu Deutschland ermöglicht, zusätzliche, an die Re-

vision des Raumplanungsgesetzes 2014 angepass-

te kantonale Richtpläne, in die Analyse zu integrie-

ren. Zumindest in Kantonen, die vor der Anpassung 

über eine niedrige RI verfügten, führt diese zu einer 

deutlich höheren positivplanerischen RI. Zu diesem 

Zeitpunkt verfügten mit Jura, Wallis, Tessin, Grau-

bünden, Schaffhausen, Basel-Landschaft, Freiburg, 

Glarus und Obwalden insgesamt neun Kantone über 

keinen an die Revision angepassten kantonalen 

Richtplan. Ende Juni 2020 waren dagegen nur die 

kantonalen Richtpläne von Glarus und Tessin noch 

nicht an die Revision des Raumplanungsgesetzes 

2014 angepasst, so dass die Auswertung in den an-

deren genannten sieben Kantonen nicht mehr dem 

aktuellen Stand entspricht. Regionale Richtpläne, die 

in einzelnen großen Kantonen wie Zürich zum Ein-

satz kommen, sind nicht Bestandteil dieser Analyse. 

2.1 Regulierungsintensität 
 Negativplanung 

In beiden Ländern werden die eingesetzten negativ-

planerischen Schutzgebietsausweisungen zunächst 

in zwei Gruppen aufgeteilt: Während starke Schutzge-

biete einer Siedlungsentwicklung weitestgehend ent-

gegenstehen, können schwache Schutzgebiete eine 

Siedlungsentwicklung in der Regel nicht verhindern. 

Die negativplanerische RI basiert in beiden Ländern 

auf dem jeweiligen Anteil der mit starken und schwa-

chen Schutzgebieten gesicherten Flächen an der Ge-

samtfläche einer Planungsregion bzw. eines Kantons. 

Dieser wird jeweils mit null bis fünf Punkten bewertet. 

Grundlage hierfür ist die Spannweite der tatsächlich 

vorkommenden Werte (siehe Tabelle 1). Die Punkte 

der starken und schwachen Schutzgebiete werden 

addiert. Dabei werden die Punkte der strengen Schutz- 
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Starkes Schutzgebiet (Vorranggebiet)                      Bewertung Anteil an Planungsregion in %

        0   1 2 3 4 5

Gesamt 0,0 <16,8 <33,7 <50,5 <67,3 <=84,2

Regionale Grünzüge 0,0 <16,6 <33,2 <49,7 <66,3 <=82,9

Natur und Landschaft 0,0 <9,6 <19,2 <28,8 <38,4 <=48,0

Grund- und Oberflächenwasserschutz 0,0 <10,7 <21,5 <32,2 <43,0 <=53,7

Landwirtschaft 0,0 <6,1 <12,1 <18,2 <24,2 <=30,3

Forstwirtschaft 0,0 <12,6 <25,1 <37,7 <50,2 <=62,8

Freizeit und Erholung 0,0 <9,6 <19,1 <28,7 <38,3 <=47,9

(Siedlungs-) Klimaschutz -   - - - - -

(vorbeugender) Hochwasserschutz 0,0 <3,0 <5,9 <8,9 <11,8 <1=4,8

Bodenschutz 0,0 <0,2 <0,3 <0,5 <0,6 <=0,8

Sonstiger Freiraumschutz 0,0 <2,2 <4,3 <6,5 <8,7 <=10,9

 

Schwaches Schutzgebiet (Vorbehaltsgebiet)             Bewertung Anteil an Planungsregion in %

       0   1 2 3 4 5

Gesamt 0,0 <19,9 <39,8 <59,7 <79,6 <=99,5

Regionale Grünzüge 0,0 <0,6 <1,3 <1,9 <2,5 <=3,1

Natur und Landschaft 0,0 <14,8 <29,6 <44,4 <59,2 <=74,0

Grund- und Oberflächenwasserschutz 0,0 <8,6 <17,3 <25,9 <34,5 <=43,2

Landwirtschaft 0,0 <18,1 <36,1 <54,2 <72,2 <=90,3

Forstwirtschaft 0,0 <19,8 <39,9 <59,4 <79,2 <=98,9

Freizeit und Erholung 0,0 <14,1 <28,2 <42,3 <56,4 <=70,5

(Siedlungs-) Klimaschutz 0,0 <9,3 <18,6 <27,8 <37,1 <=46,4

(vorbeugender) Hochwasserschutz 0,0 <4,0 <8,0 <12,0 <16,0 <=20,0

Bodenschutz 0,0 <11,7 <23,5 <35,2 <46,9 <=58,7

Sonstiger Freiraumschutz -   - - - - -

Tabelle 1: Bewertung RI Negativplanung Deutschland

Anmerkung: Diese Tabelle sowie Tabelle 2 sind folgendermaßen zu lesen: Wird ein Schutzzweck gar nicht verfolgt, bekommt die 
Planungsregion 0 Punkte. Sobald ein Schutzzweck verfolgt wird, bekommt die Planungsregion mindestens 1 Punkt. Die Anteile 
in den Spalten 1 bis 4 sind jeweils Grenzwerte. Ein Beispiel: Ist der Flächenanteil der Vorranggebiete für Natur und Landschaft 
an der Gesamtregion kleiner als 19,2 % und größer bzw. gleich 9,6 %, bekommt die Planungsregion 2 Punkte. Um 5 Punkte zu 
bekommen, muss der Flächenanteil der Vorranggebiete für Natur und Landschaft mindestens 38,4 % betragen.
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ersiedlungsraum errechnet werden, anstatt wie in 

Deutschland auf die Gesamtfläche zurückzugreifen. 

Der Dauersiedlungsraum umfasst nur solche Flächen, 

die theoretisch für eine zukünftige Bebauung in Be-

tracht kommen. Zur Ermittlung des Dauersiedlungs-

raumes wird zunächst der Umfang aller Flächen ad-

diert, die für eine zukünftige Bebauung nicht in Frage 

kommen. Dies sind Wasserflächen, Flächen mit einer 

Hangneigung von über 15 Grad und Waldflächen, da 

Wald nach eidgenössischem Waldgesetz einem sehr 

strengen Rodungsverbot unterliegt (Avenir Suisse 

2010). Zudem gehören im Jahr 2012 bestehende 

Bauzonen nicht zum Dauersiedlungsraum, da diese 

bereits für eine Siedlungsentwicklung bestimmt sind. 

Diese Abweichung zum Vorgehen in Deutschland ist 

für die Schweiz sehr sinnvoll, da aufgrund der sehr 

bewegten Topogra昀椀e viele Flächen von vornerein für 
eine großflächige Siedlungsentwicklung ausscheiden. 

Zur Ermittlung der RI wird nur der Umfang solcher 

Schutzgebiete herangezogen, die Flächen im Dauer- 

siedlungsraum schützen. Anders als in Deutschland 

kommen vier verschiedene Schutzzwecke zum Einsatz:

•	 Siedlungstrenngürtel (STG)

•	 Natur und Landschaft (NuL)

•	 Gewässerschutz (GS)

•	 Landwirtschaft (LW)

Siedlungstrenngürtel sind in der Schweiz in der Re-

gel keine flächenhaften Schutzgebiete, sondern mar-

kieren als linienhafte Darstellung die Grenze für die 

zukünftige Siedlungsentwicklung im Umfeld der be-

stehenden Bebauung. Von daher kann ihre RI nicht 

anhand der geschützten Flächenanteile im Dauer-

siedlungsraum beurteilt werden. Stattdessen wird der 

Umfang der bestehenden Bauzonen bewertet, die in 

weniger als 30 Metern von einem Siedlungstrenngür-

tel in ihrer weiteren Entwicklung beschränkt werden. 

Eine Integration der Siedlungstrenngürtel in die RI 

Negativplanung ist dennoch nicht möglich, ohne die 

Gesamtlogik bei ihrer Ermittlung auch im Vergleich 

zum Vorgehen in Deutschland zu durchbrechen.  

Im Gegensatz zu Deutschland existiert kein geson-

derter raumordnerischer Freiraumschutz. Stattdessen 

werden die vorhandenen Schutzgebiete verschiedener 

Raumordnungspläne sowie in Absprache mit den 

Trägern der Landes- bzw. Regionalplanung (Einig/

Zaspel 2012). Während Eignungsgebiete im Bereich 

des Freiraumschutzes gar nicht vorkommen, werden 

Vorranggebiete mit kombinierter Ausschlusswirkung, 

die nur vereinzelt in Nordrhein-Westfalen zum Ein-

satz kommen, den Vorranggebieten zugeordnet. Et-

waige nachrichtliche Übernahmen fachplanerischer 

Schutzgebietsausweisungen in der Plankarte eines 

Regionalplans sind nicht Bestandteil des Daten- 

satzes. Aufgrund fehlender bzw. unplausibler Daten 

müssen zudem die Planungsregionen Ostwürttem-

berg und Südlicher Oberrhein sowie der gemeinsame 

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg von der 

Analyse ausgeschlossen werden, da die Werte in 

ROPLAMO offensichtlich nicht mit dem Umfang 

der in den Plankarten verzeichneten Schutzgebieten 

übereinstimmen.  

Der Datensatz enthält den prozentualen Anteil aller 

Vorrang- und aller Vorbehaltsgebiete an der Gesamt-

fläche einer Planungsregion. Hierbei können Über-

schneidungen von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 

aufgrund fehlender Geodaten nicht nachvollzogen 

werden, so dass die Summe des prozentualen An-

teils von Vorrang- und Vorbehaltsgebiet auch über 

100 Prozent betragen kann. Darüber hinaus liefert 

ROPLAMO auch Informationen dazu, wieviel Prozent 

der Gesamtfläche einer Planungsregionen mit einem 

Vorranggebiet und einem Vorbehaltsgebiet für jeden 

der zehn genannten Schutzzwecke geschützt ist. 

Inwieweit sich Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ver-

schiedener Schutzzwecke überschneiden, geht aus 

den Daten nicht hervor.

Zur Ermittlung der RI werden die Vorranggebiete als 

die Ziele der Raumordnung der Gruppe der starken 

Schutzgebiete zugeordnet. Dagegen werden Vorbe-

haltsgebiete als Grundsätze der Raumordnung bei 

der Gruppe der schwachen Schutzgebiete berück-

sichtigt. 

2.1.2 Schweiz

Aufgrund der vorliegenden Geodaten kann für die 

Schweiz der Anteil an geschützten Flächen am Dau-
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Tabelle 2: Bewertung RI Negativplanung Schweiz

  
   Starkes Schutzgebiet

Bewertung Anteil 
an Planungsregion in % 0 1 2 3 4 5

Gesamt 0,0 >26,7 >40,1 >53,4 >66,7 <=66,7

Siedlungstrenngürtel 0,0 >6,3 >12,6 >18,9 >25,1 <=25,1

Natur und Landschaft 0,0 >9,3 >15,9 >22,5 >29,1 <=29,1

Gewässerschutz 0,0 >7,7 >15,5 >23,2 >30,9 <=30,9

Landwirtschaft 0,0 >17,1 >32,3 >47,4 >62,5 <=62,5 
 
Schwaches Schutzgebiet

Bewertung Anteil 
an Planungsregion in % 0 1 2 3 4 5

Gesamt 0,0 >27,0 >45,3 >63,5 >81,7 <=81,7

Siedlungstrenngürtel - - - - - -

Natur und Landschaft 0,0 >22,6 >37,5 >52,4 >67,3 <=67,3

Gewässerschutz 0,0 >2,0 >3,9 >5,9 >7,9 <=7,9

Landwirtschaft 0,0 >20,0 >40,0 >59,9 >79,9 <=79,9

Ebenen in die kartographische Darstellung des kanto-

nalen Richtplans übernommen. Neben Schutzgebie-

ten, die vom Bund ausgewiesen werden, existieren 

aber eine Vielzahl eigener Schutzgebietskategorien 

auf kantonaler Ebene, so dass eine einfache Zuord-

nung in starke (ST) und schwache (SW) Schutzge- 

biete nicht möglich ist. Von daher erfolgt die Zuordnung 

auf Basis der vorhandenen Literatur (Leuthard/Tobias 

2018; Küchler et al. 2011) sowie von Vorgaben im 

Gesetz oder im kantonalen Richtplan. Die genaue 

Zuordnung kann im Anhang eingesehen werden.

2.2 Regulierungsintensität 
 Positivplanung

Die Grundlage für die Regulierungsintensität Positiv- 

planung ist in beiden Ländern eine umfangreiche Plan-

inhaltsanalyse (Lyles/Stevens 2014; Norton 2008) 

der textlichen Festlegungen, die methodisch einer 

quantitativen Inhaltsanalyse entspricht (Stevens et al. 

2014; Krippendorff 2012). Zur Verbesserung der 

Datenqualität und zur Überprüfung der Intercoder-

Reliabilität wurden alle Pläne von unabhängigen 

Personen doppelt kodiert. Die ermittelten Werte des 

Krippendorff´s Alphas als Maß für die Intercoder-Reliabili-

tät entsprechen für Deutschland bei fast allen Codes 
und für die Schweiz bei einer deutlichen Mehrheit 

der Codes den Empfehlungen von Stevens/Lyles/ 
Berke (2014: 84) für Planinhaltsanalysen, so dass die 

Ergebnisse insgesamt als reliabel angesehen werden 

können. Eine wesentliche Ursache für die geringere 

Intercoder-Reliabilität in der Schweiz ist, dass einige 
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kantonale Richtpläne nur in italienischer und fran-

zösischer Sprache vorliegen. Zudem verfügen die 

kantonalen Richtpläne nach der Anpassung an die 

Revision des Raumplanungsgesetzes über ein sehr 

vielfältiges und komplexes Instrumentarium.

Auf Basis der vorhandenen Literatur werden für 

Deutschland (Jonas 2011; Fürst 2010; Zaspel 2012; 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung [BMVBS] 2012) und die Schweiz (Kissling 

2017; Mahaim 2014; Avenir Suisse 2010) zunächst 

alle wesentlichen positivplanerischen Instrumente zur 

Steuerung der Wohnsiedlungsentwicklung identi昀椀-

ziert. Darauf aufbauend werden alle Planungsinstru-

mente de昀椀niert (s. Tabelle 1, 2) und ein detaillierter 
Kodierleitfaden erstellt. In MAXQDA wird die Kodie-

rung für ein bestimmtes Instrument dann vorgenom-

men, wenn eine textliche Vorgabe den de昀椀nierten 
Anforderungen des jeweiligen Instruments entspricht. 

Es wird also untersucht, ob der Raumordnungsplan 

ein Instrument enthält oder nicht. Hierbei ist nicht die 

Bezeichnung im Plan relevant, sondern der materiel-

le Steuerungsgehalt eines Instruments.

Darauf aufbauend werden die positivplanerischen In-

strumente zu sieben übergeordneten Steuerungsan-

sätzen zusammengefasst:

1) Ausrichtung der Siedlungsentwicklung 

auf den ÖPNV

2) Dichtevorgaben

3) Mengensteuerung

4) Vorrang der Innenentwicklung

5) Eigenentwicklung

6) Kleinräumige Standortsteuerung

7) Großräumige Standortsteuerung

Auf diese Weise können einzelne Instrumente auch 

unterschiedlichen Steuerungsansätzen zugeordnet 

werden. Jeder Steuerungsansatz wird mit null bis fünf 

Punkten bewertet. Die Bewertungen aller sieben Steuer- 

ungsansätze werden addiert, wobei in Deutschland 

die Eigenentwicklung, die Innenentwicklung und die 

Mengensteuerung doppelt gewichtet werden. Diesen 

Steuerungsansätzen wird in der Literatur ein hohes 

Potenzial zur Reduzierung der Flächeninanspruch-

nahme zugesprochen (Bundesministerium für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung [BMVBS] 2012). Das 

große Potenzial der Eigenentwicklung ergibt sich aus 

der Tatsache, dass Gemeinden ohne zentralörtliche 

Funktion relativ die größte Flächeninanspruchnahme 

aufweisen (Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung [BMVBS] 2012). Auch eine kon-

sequente Umsetzung des Innenentwicklungsgebots 

trägt erheblich zur Reduzierung der Flächenzuwach-

se bei, die durch entsprechende regionalplanerische 

Vorgaben und Instrumente wie das Flächenmonito-

ring und Bedarfsnachweise unterstützt werden kann 

(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung [BMVBS] 2012). Die Mengensteuerung 

begrenzt direkt die Baulandausweisung auf ein be-

stimmtes Maß (Adrian et al. 2018; Bundesministeri-

um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [BMVBS] 

2012). Zwar hätten auch Dichtevorgaben ein großes 

Potenzial, die Flächeninanspruchnahme zu redu-

zieren (Adrian et al. 2018), allerdings ist ihr Einfluss 

dadurch begrenzt, dass sich diese lediglich auf das 

gesamte Gemeindegebiet und nicht auf neue Bauge-

biete oder auf Bestandsgebiete beziehen (Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

[BMVBS] 2012). Die klein- und großräumige Stand-

ortsteuerung sowie die Ausrichtung der Siedlungs-

entwicklung auf den Verkehr zielen nicht direkt auf 

eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ab, 

sondern versuchen die Siedlungsentwicklung auf re-

gionalplanerisch geeignete Flächen zu konzentrieren. 

Dadurch tragen sie nur indirekt zu einer Reduzierung 

der Flächeninanspruchnahme an regionalplanerisch 

ungeeigneten Orten bei. Da für die Schweiz dazu 

keine Einschätzungen vorliegen, wird dort auf eine 

Gewichtung der übergeordneten Steuerungsansätze 

verzichtet. Zuletzt wird die Summe aller Bewertungen 

von maximal 50 (Deutschland) bzw. 35 (Schweiz) 

Punkten z-transformiert. 

2.2.1 Deutschland

In Deutschland wird schon bei der Erhebung in MAX-

QDA zwischen Ist-Zielen, Soll-Zielen und Grundsät-

zen unterschieden, wobei immer nur die Vorgabe mit 

der größten Verbindlichkeit zählt, wenn ein Planungs- 

instrument in unterschiedlichen Verbindlichkeiten 
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   Planungsinstrument De昀椀nition

Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf ÖPNV (ÖPNV) Die Siedlungsentwicklung ist auf den öffentlichen 
Personennahverkehr auszurichten.

Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf SPNV (SPNV) Die Siedlungsentwicklung ist auf den schienengebun-
denen öffentlichen Personennahverkehr auszurichten. 
Möglich ist auch eine quali昀椀zierte Form des ÖPNV.

Entwicklung im Einzugsbereich des SPNV (EESPNV) Im Einzugsbereich von Haltestellen des SPNV sollen 
neue Siedlungsflächen ausgewiesen werden. Ein Vor-
rang gegenüber oder eine Einschränkung von Flächen 
außerhalb des Einzugsbereichs ist nicht notwendig.

Dichtevorgaben (DV) Es werden quanti昀椀zierte Dichtevorgaben für die 
gemeindliche Baulandpolitik festgelegt. 

Orientierungsrahmen über Prognose (ORP) Es wird eine Bevölkerungs- oder Haushaltsprognose 
vorgegeben, die nachfrageseitig die Grundlage für 
Bedarfsermittlung durch die Gemeinde darstellt.

Festlegung eines Bedarfs (BED) Es wird anhand einer einheitlichen Berechnung ein 
Bedarf an Wohneinheiten oder Wohnbauflächen für 
jede Gemeinde in der Region festgestellt, der im 
Rahmen einer Bedarfsprüfung erweitert werden kann. 

Kontingente als Obergrenze (KOG) Es wird für jede Gemeinde ein maximaler Bedarf an 
neuen Siedlungsflächen oder Wohneinheiten 
quantitativ festgelegt. 

Vorrang der Innenentwicklung (VIE) Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenent-
wicklung. Dabei müssen beide Begriffe nicht genannt 
werden. Es reicht eine Umschreibung beider Begriffe. 
Eine Bezugnahme nur auf die Innenentwicklung ist 
nicht ausreichend. 

Bedarfsnachweis (BNW) Es müssen im Rahmen eines Bedarfsnachweises 
angebotsseitig vorhandene Innen- und Außenentwick-
lungspotenziale der Gemeinde aufgeführt werden, 
die vom Bedarf abgezogen werden. 

Siedlungsflächenmonitoring (SFM) Vorhandene Innen- und Außenentwicklungspotenziale 
werden regions- oder landesweit einheitlich erfasst. 

Beschränkung von Gemeinden auf Eigenentwicklung 
(BGEE)

Im Plan werden Gemeinden auf Eigenentwicklung 
beschränkt. Das heißt, sie werden auf den Bedarf der 
örtlichen Gemeinschaft ohne Wanderungsgewinne 
beschränkt. Der Begriff Eigenentwicklung oder Organi-
sche Entwicklung muss dabei nicht verwendet werden. 
Sind im Plan Ausnahmen für Gemeinden oder Ge- 
meindeteile benannt, müssen die Kriterien eindeutig 
und abschließend de昀椀niert sein oder die Gemeinde(-
teile) abschließend aufgeführt werden.

Beschränkung von Ortsteilen auf Eigenentwicklung (BOEE) Es werden nicht nur gesamte Gemeinden, sondern 
auch Gemeindeteile von größeren Gemeinden auf 
Eigenentwicklung beschränkt. 

Quantitative Vorgabe für die Eigenentwicklung (QVEE) Es gibt eine genaue quantitative De昀椀nition, wie viele 
Wohneinheiten oder Flächen in einem bestimmten 
Zeitraum im Rahmen der Eigenentwicklung neu 
ausgewiesen werden dürfen.

Standortgenaue Funktionszuweisung (SF) Es werden Standorte für die zukünftige Siedlungs- 
entwicklung ausgewiesen. Diese können als Vorrang- 
oder Vorbehaltsgebiete ausgewiesen werden. Möglich 
sind auch Punktsignaturen in der Karte und/oder eine 
Benennung im Text. 

... weiter auf Seite 14
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mehrfach in einem Plan enthalten ist. Grundlage 

hierfür ist die Bezeichnung in den Plänen. Ist-Ziele 

und Soll-Ziele werden anhand der Formulierung un-

terschieden. In älteren Plänen, die nicht zwischen 

Zielen und Grundsätzen unterscheiden, erfolgt die 

Kodierung ebenfalls anhand der verwendeten Formu-

lierung. Bei Soll-Formulierungen liegt ein Grundsatz 

vor, während bei Ist-Formulierungen ein Ziel ange-

nommen wird. Über diese Unterscheidungen hinaus 

spielt die Formulierung der Festlegungen beispiels-

weise in Bezug auf ihre Verständlichkeit keine Rolle. 

Ausnahmen sind nur dann beachtlich, wenn sie den 

Steuerungsgehalt der Festlegung komplett aushöh-

len. Nachrichtliche Übernahmen aus den Landesent-

wicklungsplänen werden in den Regionalplänen nicht 

kodiert. Stattdessen erfolgt eine Übernahme der Ins-

trumente aus den Landesentwicklungsplänen, wenn 

diese landesweit geltende Planungsinstrumente ent-

halten, die im Regionalplan aber nicht verwendet wer-

den. Weicht die rechtliche Verbindlichkeit zwischen 

Landesentwicklungs- und Regionalplan voneinander 

ab, fließt die Festlegung des Regionalplans in die 

Analyse mit ein. Festlegungen, die nur Teilbereiche 

wie Verdichtungs- oder ländliche Räume betreffen, 

werden ebenfalls mit aufgenommen. Inhalte der Be-

gründung werden ebenso wenig kodiert wie Festle-

gungen, die von der Verbindlichkeit ausgenommen 

sind, sowie Vorschläge.

Die Bewertung der einzelnen Steuerungsansätze 

folgt einem einheitlichen Schema. Wird kein Instru-

ment des Steuerungsansatzes eingesetzt, erhält die 

Planungsregion null Punkte. Für jeden Steuerungs-

ansatz wird ein grundständiges Planungsinstrument 

de昀椀niert. Bei einem grundständigen Planungsinstru-

ment spielt es für die Bewertung eine Rolle, ob es als 

Grundsatz, Soll-Ziel oder Ist-Ziel implementiert ist. 

Kommt es als Grundsatz im Regionalplan zum Ein-

satz, wird dieser mit einem Punkt bewertet. Wenn das 

Instrument als Soll-Ziel implementiert ist, werden zwei 

Punkte vergeben. Ist es als Ist-Ziel im Regionalplan 

verankert, bekommt dieser drei Punkte (s. Tabelle 4). 

Bei Steuerungsansätzen mit nur einem grundständi-

gen Planungsinstrument werden darüber hinaus zwei 

Ortsteilscharfe Funktionszuweisung (OF) Die Siedlungsentwicklung soll auf bestimmte Ortsteile 
innerhalb einer Gemeinde konzentriert werden. 
Diese können im Text benannt oder kartographisch 
als Punktsignaturen dargestellt werden. Möglich ist 
auch, dass nicht die gesamte Gemeinde, sondern nur 
Gemeindeteile als Zentraler Ort ausgewiesen oder im 
Text die Hauptsiedlungskerne als Schwerpunkte fest-
gelegt werden. 

Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf bestimmte Ge-
meinden (ASEBG)

Die Siedlungsentwicklung soll auf bestimmte Gemein-
den konzentriert werden. Diese müssen im Plan 
ermittelbar sein, z. B. über Gemeindefunktionen oder 
Zentrale Orte. Die bloße Ausweisung von Zentralen 
Orten ist nicht ausreichend. 

Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Achsen (ASEA) Die Siedlungsentwicklung soll auf Siedlungsachsen 
konzentriert werden. Diese müssen in einem rechts-
verbindlichen Bestandteil des Planes im Text benannt 
oder in einer Karte dargestellt werden. Die bloße Aus-
weisung von (Entwicklungs-)Achsen ist nicht ausrei-
chend. 

Festlegung des Siedlungsgebiets (FSG) Die zukünftige Siedlungsentwicklung muss an regional-
planerisch festgelegten Standorten statt昀椀nden. Aus-
nahmen sind nur im Rahmen der Eigenentwicklung 
möglich.  

Tabelle 3: Positivplanerische Instrumente und ihre De昀椀nition Deutschland
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Spezi昀椀kationen de昀椀niert, mit denen ein oder zwei Zu-

satzpunkte erreicht werden können. Dies sind entwe-

der Planungsinstrumente oder Indikatoren, die etwas 

über die Strenge des jeweiligen Steuerungsansatzes 

aussagen. Bei Planungsinstrumenten spielt es dann 

keine Rolle mehr, ob sie als Grundsatz, Soll-Ziel oder 

Ist-Ziel implementiert werden. Zur sachgerechten Be-

wertung gibt es aber auch Steuerungsansätze mit zwei 

und drei grundständigen Planungsinstrumenten. Die 

Bewertung für das erste grundständige Planungsin-

strument bleibt jeweils gleich (1-3 Punkte). Bei Steue-

rungsansätzen mit zwei grundständigen Planungsin-

strumenten bekommt ein Regionalplan für das zweite 

grundständige Planungsinstrument bei einem Ist-Ziel 

vier, bei einem Soll-Ziel drei und bei einem Grundsatz 

drei Punkte. Für eine Spezi昀椀kation wird dann nur ein 
zusätzlicher Punkt vergeben. Bei Steuerungsansätzen 

mit drei grundständigen Planungsinstrumenten wird 

das dritte grundständige Planungsinstrument als Ist-

Ziel mit fünf, als Soll-Ziel mit vier und als Grundsatz mit 

drei Punkten bewertet. Spezi昀椀kationen gibt es bei 
diesem Steuerungsansatz dann nicht. Zudem kommt 

immer die höchstmögliche Bewertung zum Tragen. 

Von diesem Vorgehen gibt es zwei Ausnahmen. 

Beim Steuerungsansatz Dichtevorgaben wird für die 

Festlegung des Siedlungsgebiets ein Punkt verge-

ben, unabhängig davon, ob dieses Planungsinstru-

ment als Ist-Ziel, Soll-Ziel oder Grundsatz implemen-

tiert ist. Für das grundständige Planungsinstrument 

Dichtevorgaben werden dann zwischen zwei und vier 

Punkte vergeben, je nachdem ob es sich um ein Ist-

Ziel, ein Soll-Ziel oder einen Grundsatz handelt. Die 

zweite Ausnahme betrifft die kleinräumige Standort-

steuerung, da hier die standortgenaue und die orts- 

teilscharfe Standortsteuerung in Bezug auf ihre Re-

gulierungsintensität als gleichwertig angesehen wer-

den. Liegt nur jeweils eines der beiden Planungsinst-

rumente vor, werden diese nach gewohntem Schema 

mit einem, zwei oder drei Punkten bewertet. Werden 

beide Planungsinstrumente eingesetzt, wird nur ei-

nes der beiden Planungsinstrumente als grundstän-

diges Planungsinstrument angesehen. Das mit der 

niedrigen Bewertung wird als Spezi昀椀kation bewertet. 
Dann bekommt der Regionalplan bei einem Grund-

satz einen Zusatzpunkt und bei einem Soll-Ziel oder 

einem Ist-Ziel zwei Zusatzpunkte. Unabhängig da-

  
Ein grundständiges Planungsinstrument (gPi)

1 Punkt gPi Grundsatz

2 Punkte gPi Soll-Ziel

3 Punkte gPi Ist-Ziel

+1 Punkt Spezi昀椀kation 1

+1 Punkt Spezi昀椀kation 2

Zwei grundständige Planungsinstrumente

1 Punkt gPi 1 Grundsatz

2 Punkte gPi 1 Soll-Ziel, gPi 2 Grundsatz

3 Punkte gPi 1 Ist-Ziel, gPi 2 Soll-Ziel

4 Punkte gPi 2 Ist-Ziel

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation

Drei grundständige Planungsinstrumente

1 Punkt gPi 1 Grundsatz

2 Punkte gPi 1 Soll-Ziel, gPi 2 Grundsatz

3 Punkte gPi 1 Ist-Ziel, gPi 2 Soll-Ziel, gPi 3 Grundsatz

4 Punkte gPi 2 Ist-Ziel, gPi 3 Soll-Ziel

5 Punkte gPi 3 Ist-Ziel

Tabelle 4: Bewertungsschema Positivplanung Deutschland
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von wird die Ist-Festlegung des Siedlungsgebiets als 

höchstes grundständiges Planungsinstrument mit 

drei bis fünf Punkten bewertet.

Daraus ergeben sich folgende Bewertungen je 

Steuerungsansatz:

  

Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den ÖPNV

1-3 Punkte gPi 1: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf ÖPNV

2-4 Punkte gPi 2: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf SPNV

+1 Punkt Spezi昀椀kation: Entwicklung im Einzugsbereich des SPNV

Dichtevorgaben

1 Punkt Festlegung des Siedlungsgebiets

2-4 Punkte gPi: Dichtevorgaben

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation: Mindestdichte von 20 WE/ha bzw. 60 EW/ha im ländlichen 
Raum

Mengensteuerung

1-3 Punkte gPi 1: Orientierungsrahmen über Prognose

2-4 Punkte gPi 2: Festlegung eines Bedarfs

3-5 Punkte gPi 3: Kontingente als Obergrenze

Vorrang der Innenentwicklung

1-3 Punkte gPi: Vorrang der Innenentwicklung

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1: Bedarfsnachweis

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2: Siedlungsflächenmonitoring

Eigenentwicklung

1-3 Punkte gPi 1: Beschränkung von Gemeinden auf Eigenentwicklung

2-4 Punkte gPi 2: Beschränkung von Ortsteilen auf Eigenentwicklung

+ 1 Punkte Spezi昀椀kation: Quantitative Vorgabe für die Eigenentwicklung

Kleinräumige Standortsteuerung

1-3 Punkte gPi 1: Standortgenaue Funktionszuweisung (Alternative 1)

1-3 Punkte gPi 2: Ortsteilscharfe Funktionszuweisung (Alternative 2)

1-2 Punkte Spezi昀椀kation 1: Ortsteilscharfe Funktionszuweisung (Alternative 1)

1-2 Punkte Spezi昀椀kation 2: Standortgenaue Funktionszuweisung (Alternative 2)

3-5 Punkte gPi 3: Festlegung des Siedlungsgebiets

Großräumige Standortsteuerung

1-3 Punkte gPi 1: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf bestimmte Gemeinden 
(Alternative 1)

1-3 Punkte gPi 1: Festlegung des Siedlungsgebiets (Alternative 2) 

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Achsen

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2: Anteil Gemeinden, auf die die Siedlungsentwicklung 
konzentriert werden soll, beträgt maximal 33,33 %

2.2.2 Schweiz

Auch bei den kantonalen Richtplänen werden nur 

solche Planungsinstrumente kodiert, die behörden-

verbindlich sind. Dies sind Planungsgrundsätze und 

Festlegungen, während die Ausgangslage, Vorori-

Tabelle 5: Bewertung positivplanerische Steuerungsansätze Deutschland
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entierungen, Zwischenergebnisse und die Begrün-

dung außen vor bleiben. Anders als in Deutschland 

besitzen alle Festlegungen dieselbe Verbindlichkeit. 

Vergleichbar zu Zielen und Grundsätzen der Raum-

ordnung in Deutschland wird stattdessen schon bei 

der Erhebung zwischen Muss- und Soll-Formulierun-

gen unterschieden. Allerdings zeigen die Ergebnisse, 

Planungsinstrument De昀椀nition
Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf ÖPNV (ÖPNV) Die Siedlungsentwicklung ist auf den öffentlichen Perso-

nennahverkehr auszurichten.

Vorgabe Erschließungsqualität ÖPNV 
(VEQ ÖPNV)

Neue Bauzonen müssen eine de昀椀nierte Erschließungs-
qualität für den ÖPNV ausweisen. Dies kann über 
ÖPNV-Erschließungsgüteklassen oder bestimmte Min-
desttakte erreicht werden. Je nach Raumtyp können 
auch unterschiedliche Mindestanforderungen de昀椀niert 
werden.

Verpflichtung eines integrierten Siedlungs- und 
Verkehrskonzepts (ISVK)

Zur Ausweisung neuer Bauzonen ist auf kommunaler 
oder interkommunaler Ebene ein integriertes Siedlungs- 
und Verkehrskonzept nachzuweisen, das aufzeigt, wie 
Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt werden. 

Berücksichtigung Leistungsfähigkeit 
Straßenverkehr (LFSV)

Für die Neueinzonung von Bauland ist ein Nachweis 
erforderlich, dass die Leistungsfähigkeit des Straßen-
netztes für das steigende Verkehrsaufkommen ausrei-
chend ist.

Zielwerte für Siedlungsdichten (ZWSD) Gemeinden müssen innerhalb eines de昀椀nierten Zeit-
raums, Siedlungsdichten für bestehende Bauzonen 
eines bestimmten Typs erreichen. Diese können je nach 
Raumtyp differenziert werden. 

Dichtevorgaben für Neueinzonungen (DVNE) Bei Neueinzonungen müssen zahlenmäßig de昀椀nierte 
Mindestdichten von den Gemeinden im Rahmen der 
Nutzungsplanung sichergestellt werden. Die Mindest-
dichten können sich je nach Raumtyp oder Zonenart 
unterscheiden. 

Festlegung eines Bedarfs (BED) Es wird anhand einer einheitlichen Berechnung ein 
15-jähriger Baulandbedarf für jede Gemeinde im Kanton 
festgestellt.   

Obergrenze für Siedlungsgebiet (OGSG) Der Kantonale Richtplan schreibt eine quanti昀椀zierbare 
Obergrenze für das Siedlungsgebiet auf gesamtkanto-
naler Ebene vor. Eine Vergrößerung des Siedlungsge-
biets ist im Zuge einer Richtplananpassung weiterhin 
möglich.  

Pflicht für Rückzonungen (PRZ) Im Richtplan werden auf Basis einer einheitlichen Be-
rechnungsmethode die Gemeinden ermittelt, die über 
überdimensionierte Bauzonen verfügen. Diesen Ge-
meinden, die im Richtplan benannt werden müssen, 
wird die Pflicht auferlegt, ihre Bauzonen zu verringern. 
Umfang und Zeitpunkt, bis wann dies geschehen muss, 
werden im Plan festgeschrieben. 

dass Soll-Formulierungen fast gar nicht vorkommen.  

Ausnahmen werden nur dann berücksichtigt, wenn 

sie den Steuerungsgehalt der Festlegung komplett 

aushöhlen. Auch solche Planungsinstrumente, die 

lediglich Teilbereiche des Kantons betreffen, werden 

kodiert.  

... weiter auf Seite 18
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Tabelle 6: Positivplanerische Instrumente und ihre De昀椀nition Schweiz

Bedarfsnachweis (BEDN) Für Neueinzonungen ist ein Bedarfsnachweis für die 
Menge an Bauzonen aufgrund der Bevölkerungsent-
wicklung nötig.  

Vorrang der Innenentwicklung (VIE) Die Siedlungsentwicklung nach innen hat Vorrang vor 
der Einzonung von Freiraumflächen (Außenentwick-
lung). Es ist nicht notwendig, dass die Außenentwick-
lung explizit genannt wird. Umschreibungen sind 
möglich.  

Erfassung von Innenentwicklungspotenzialen (EIEP) Die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale werden 
nach einem kantonsweit einheitlichen System erfasst. 

Ausschöpfung der Innenentwicklungspotenziale (AIEP) Vor der Neueinzonung von Bauzonen müssen Gemein-
den den Nachweis erbringen, dass die Innenentwick-
lungspotenziale ausgeschöpft werden. Dafür müssen 
die Gemeinden 1. die Innenentwicklungspotenziale er-
mitteln, 2. aufzeigen, mit welchen Maßnahmen versucht 
wurde, die Innenentwicklungspotenziale zu mobilisieren 
und 3. warum noch vorhandene Innenentwicklungs- 
potenziale nicht mobilisierbar sind. 

Gebiete für Nachverdichtungen (GNV) Im Kantonalen Richtplan werden Gebiete bezeichnet, 
die nachverdichtet werden müssen. 

Beschränkung von Gemeinden auf 
Eigenentwicklung (BGEE)

Die Siedlungsentwicklung wird in bestimmten Gemein-
den unter den Regelbedarf gedrosselt.

Quantitative Vorgabe für die Eigenentwicklung (QVEE) Die Größe möglicher Neueinzonungen von Bauland für 
Gemeinden mit einem Bedarf unterhalb des Regelbe-
darfs wird quanti昀椀ziert.

Standortgenaue Funktionszuweisung (SF) Es werden Standorte für die zukünftige Siedlungs-
entwicklung ausgewiesen, indem sie im Text benannt 
werden. Standorte sind keine Ortsteile einer Gemeinde, 
sondern besonders geeignete Flächen. 

Siedlungsentwicklung vorzeichnen (SEVZ) In der Karte wird die zukünftige Siedlungsentwicklung 
symbolisch mit Hilfe von Pfeilen und/oder Siedlungs- 
begrenzungslinien vorgezeichnet. 

Festlegung des Siedlungsgebiets (FSG) Das Siedlungsgebiet wird in der Richtplankarte aus-
gewiesen. Die Bauzonen der Gemeinden müssen 
innerhalb dieser Flächen ausgewiesen werden. Neuein-
zonungen außerhalb dieser Flächen sind nur möglich, 
wenn eine insgesamt bessere Lösung möglich ist. 

Festlegung des Siedlungsgebiets auf 
regionaler Ebene (SGRE)

Die abschließende Festlegung des Siedlungsgebiets 
wird auf die regionale Ebene delegiert. 

Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf 
bestimmte Gemeinden (ASEBG)

Die Siedlungsentwicklung soll auf bestimmte Gemein-
den konzentriert werden. Diese müssen im Plan er- 
mittelbar sein. Hierfür kommt auch das Kapitel zur 
Raumentwicklungsstrategie in Frage, auf das im 
Siedlungskapitel Bezug genommen wird. 

Ausrichtung der Siedlungsentwicklung 
auf Achsen (ASEA)

Die Siedlungsentwicklung soll auf Siedlungsachsen kon-
zentriert werden. Diese müssen im Text benannt oder in 
einer Karte dargestellt werden. Eine Darstellung in der 
kantonalen Raumentwicklungsstrategie ist ausreichend.  

Verteilung des Siedlungsgebiets auf Raumtypen (VSERT) Das Siedlungsgebiet als die maximale Fläche, die im 
Richtplan für die Siedlungsentwicklung mit einem 
Horizont von rund 25 Jahren reserviert ist, wird 
quantitativ als prozentuale oder absolute Angabe 
auf de昀椀nierte Raumtypen verteilt.   
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Die Bewertung der einzelnen Steuerungsansätze er-

folgt nach einem ähnlichen Schema wie in Deutsch-

land. Allerdings wird in der Schweiz nur zwischen Ist- 

und Soll-Formulierungen unterschieden, so dass ein 

grundständiges Planungsinstrument bei einer Soll- 

Formulierung mit einem und bei einer Ist-Formu-

lierung mit zwei Punkten bewertet wird. Dement-

sprechend bekommt das zweite grundständige 

Planungsinstrument zwei oder drei und das drit-

te grundständige Planungsinstrument drei oder vier 

Punkte. Wie in Deutschland wird für Spezi昀椀kationen 
jeweils ein Punkt vergeben, unabhängig davon, ob 

sie als Ist- oder Soll-Formulierung implementiert sind, 

wenn es sich um Planungsinstrumente handelt (siehe 

Tabelle 6). 

Beim Steuerungsansatz kleinräumige Standortsteu-

erung gibt es ausnahmsweise keine Spezi昀椀kationen, 
sondern eine Abstufung von vier grundständigen Pla-

nungsinstrumenten, so dass das Zweithöchste als 

nächst höheres grundständiges Planungsinstrument 

bezeichnet wird. Wie in Deutschland wird für die Fest-

legung des Siedlungsgebiets beim Steuerungsansatz 

Dichtevorgaben ein Punkt vergeben, trotzdem wird 

das grundständige Planungsinstrument hier nur mit 

einem oder zwei Punkten bewertet. Dies ist notwen-

dig, um die Situation zum Stand vor der Revision des 

Raumplanungsgesetz adäquat abzubilden, als Dichte- 

vorgaben noch nicht weit verbreitet waren. Zudem ent-

spricht dies dem Vorgehen in Deutschland. Darüber 

hinaus werden die Planungsinstrumente Dichtevorga-

be für Neueinzonungen und Zielwerte für Siedlungs-

dichten in Bezug auf die Regulierungsintensität als 

gleichwertig angesehen, so dass für die Implementa-

tion eines der beiden ein oder zwei Punkte vergeben 

werden, während der Einsatz beider Planungsinstru-

mente mit maximal drei Punkten bewertet wird. 

Daraus ergeben sich folgende Bewertungen je Steuer- 

ungsansatz: (Tabelle 8)

Tabelle 7: Bewertungsschema Positivplanung Schweiz

Zwei grundständige Planungsinstrumente (gPi)

1 Punkt gPi 1: Soll-Formulierung

2 Punkte gPi 2: Ist-Formulierung, gPi 2: Soll-Formulierung

3 Punkte gPi 2: Ist-Formulierung

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2

Drei grundständige Planungsinstrumente

1 Punkt gPi 1: Soll-Formulierung

2 Punkte gPi 1: Ist-Formulierung, gPi 2: Soll-Formulierung

3 Punkte gPi 2: Ist-Formulierung, gPi 3: Ist-Formulierung

4 Punkte gPi 3: Ist-Formulierung

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1

Vier grundständige Planungsinstrumente

1 Punkt gPi 1: Soll-Formulierung

2 Punkte gPi 1: Ist-Formulierung, gPi 2: Soll-Formulierung

3 Punkte gPi 2: Ist-Formulierung, gPi 3: Soll-Formulierung

4 Punkte gPi 3: Ist-Formulierung, gPi 4: Soll-Formulierung

5 Punkte gPi 4: Ist-Formulierung
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Tabelle 8: Bewertung positivplanerische Steuerungsansätze Schweiz

Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den ÖPNV

1-2 Punkte gPi 1: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf ÖPNV

2-3 Punkte gPi 2: Vorgabe Erschließungsqualität ÖPNV

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1: Verpflichtung eines integrierten Siedlungs- und Verkehrskonzepts

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2: Berücksichtigung Leistungsfähigkeit Straßenverkehr

Dichtevorgaben

1 Punkt Festlegung des Siedlungsgebiets

1-2 Punkte gPi 1: Dichtevorgaben für Neueinzonungen (Alternative 1)

1-2 Punkte gPi 1: Zielwerte für Siedlungsdichten (Alternative 2)

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1: Zielwerte für Siedlungsdichten (Alternative 1)

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2: Dichtevorgaben für Neueinzonungen (Alternative 2)

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 3: Mindestdichte von 20 WE/ha bzw. 60 EW/ha bei Neueinzonungen

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 4: Mindestdichte von 20 WE/ha bzw. 60 EW/ha für gesamte Gemeinde; 
oder 0,4 Ausnützungsziffer

Mengensteuerung

1-2 Punkte gPi 1: Festlegung eines Bedarfs (Alternative 1)

1-2 Punkte gPi 1: Bedarfsnachweis (Alternative 2)

2-3 Punkte gPi 2: Obergrenze für Siedlungsgebiet

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1: Pflicht für Rückzonungen

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2: Rückgriff auf das Bevölkerungsszenario mittel oder niedrig für die 
Festlegung eines Bedarfs und die Obergrenze für Siedlungsgebiet

Vorrang der Innenentwicklung

1-2 Punkte gPi 1: Vorrang der Innenentwicklung

2-3 Punkte gPi 2: Ausschöpfung der Innenentwicklungspotenziale

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1: Erfassung Innenentwicklungspotenziale

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2: Gebiete für Nachverdichtungen

Eigenentwicklung

1-2 Punkte gPi 1: Verteilung des Siedlungsgebiets auf Raumtypen

2-3 Punkte gPi 2: Beschränkung von Gemeinden auf Eigenentwicklung

+ 1 Punkte Spezi昀椀kation 1: Quantitative Vorgabe für die Eigenentwicklung

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2: Anzahl der Gemeinden mit Eigenentwicklung oder prozentualer 
Anteil des Siedlungsgebiets im ländlichen Raum maximal 30 %

Kleinräumige Standortsteuerung

1-2 Punkte gPi 1: Standortgenaue Funktionszuweisung

2-3 Punkte gPi 2: Siedlungsentwicklung vorzeichnen

3-4 Punkte gPi 3: Festlegung des Siedlungsgebiets auf regionaler Ebene

4-5 Punkte gPi 4: Festlegung des Siedlungsgebiets

Großräumige Standortsteuerung

1-2 Punkte gPi 1: Verteilung des Siedlungsgebiets auf Raumtypen

2-3 Punkte gPi 2: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf bestimmte Gemeinden

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 1: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Achsen

3-4 Punkte gPi 3: Festlegung des Siedlungsgebiets

+ 1 Punkt Spezi昀椀kation 2:  Anteil Gemeinden, aufdie die Siedlungsentwicklung konzentriert 
werden soll, beträgt maximal 33,33 % oder prozentualer Anteil des Siedlungsgebiets 
im ländlichen Raum maximal 30 %



Eine Planinhaltsanalyse der deutschen Raumordnungspläne und der schweizerischen kantonalen Richtpläne 21

3 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Ergebnis-

se für Deutschland und im Anschluss daran die Er-

gebnisse für die Schweiz vorgestellt. Die Darstellung 

beginnt für beide Länder mit der RI Gesamt, gefolgt 

von der RI Positiv- und Negativplanung sowie der RI 

der positiv- und negativplanerischen Steuerungsan-

sätze. Für die Darstellung der RI Gesamt sowie der 

RI Positiv- und Negativplanung werden anhand der 

Quintile der z-standardisierten Werte die fünf Klassen 

sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch und sehr hoch ge-

bildet.

3.1 Deutschland

Der Stand 2017 bezieht sich auf die gültigen Regional- 

pläne und nicht auf die 2017 vorhandenen Abgren-

zungen der Planungsregion. In der Folge dessen wird 

der Regionalverband Ruhr genauso wenig berück-

sichtigt wie die Reduzierung von fünf auf drei Pla-

nungsregionen in Schleswig-Holstein. 

Die RI Gesamt ist flächendeckend in Hessen, im 

Saarland, in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen 

sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz (Mittelrhein-Wes-

terwald, Rheinhessen-Nahe, Metropolregion Rhein- 

Neckar) und Baden-Württemberg (Stuttgart, Neckar-

Alb, Metropolregion Rhein-Neckar) sehr hoch. Da-

gegen fällt sie in Bayern fast flächendeckend sehr 

niedrig aus. Besonders groß sind die Unterschiede 

zwischen den Planungsregionen innerhalb eines 

Bundeslandes in Baden-Württemberg (sehr niedrig 

bis sehr hoch) und Niedersachsen (niedrig bis hoch), 

während in Schleswig-Holstein (niedrig) und Sachsen 

(mittel) die RI Gesamt in allen Planungsregionen ver-

gleichbar hoch ist.

Die positivplanerische RI ist in Hessen, im Saarland, 

in Rheinland-Pfalz (Ausnahme Trier), in Nordrhein- 

Westfalen (Ausnahme Oberbereich Bielefeld), in 

der Metropolregion Rhein-Neckar und Stuttgart sehr 

hoch. Hoch ist sie in einigen Teilen von Baden-

Württemberg, Niedersachsen und Sachsen. Auffällig 

niedrig ist sie in Bayern und Thüringen. Große Unter- 

schiede zwischen den Planungsregionen innerhalb 

eines Bundeslandes existieren in Baden-Württem-

berg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Anders als bei der Positivplanung ist die negativpla-

nerische RI in Thüringen sehr hoch oder hoch. Sehr 

hoch ist sie darüber hinaus auch in Hessen, in einigen 

niedersächsischen Landkreisen sowie in Teilen von 

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg (Stutt-

gart, Neckar-Alb, Mittlerer Oberrhein). Dagegen ist sie 

in Bayern flächendeckend sehr niedrig oder niedrig 

sowie flächendeckend in Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpommern niedrig. Neben Baden- 

Württemberg und Niedersachsen sind auch in Rhein-

land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen große Unter-

schiede zwischen den Planungsregionen innerhalb 

eines Bundeslandes vorhanden.

Im Bereich der positivplanerischen Steuerungsansät-

ze zeigen sich bei der RI Ausrichtung der Siedlungs-

entwicklung auf den ÖPNV vielfach große Unterschie-

de zwischen den Planungsregionen innerhalb eines 

Bundeslandes. Lediglich in Sachsen-Anhalt und in 

großen Teilen von Baden-Württemberg beträgt die RI 

einheitlich den Wert 3. Dies ist auf den Landesent-

wicklungsplan zurückzuführen. Eine RI von 5 kommt 

nur in den Planungsregionen des Regierungsbezirks 

Arnsberg, in Düsseldorf sowie in Oberlausitz-Nieder-

schlesien vor. Dagegen 昀椀ndet in fast allen thüringi-
schen, in vielen bayrischen und einigen niedersäch-

sischen Planungsregionen gar keine Ausrichtung der 

Siedlungsentwicklung auf den ÖPNV statt.

Dichtevorgaben werden nur selten eingesetzt. In 

Nordrhein-Westfalen sowie Nord- und Mittelhessen 

dienen sie lediglich der Umrechnung von ermittelten 

Bedarfen im Rahmen der Mengensteuerung in Flä-

chen. Darüber hinaus kommen sie nur noch in Süd-

hessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz sowie in Teilen 

von Baden-Württemberg zum Einsatz. Lediglich die 

Dichtevorgabe in Südhessen erfüllt die Mindest-

dichte von 20 Wohneinheiten bzw. 60 Einwohner je 

Hektar im ländlichen Raum. Ein ähnliches Bild zeigt 

sich bei RI Mengensteuerung. Auch diese wird nur 

in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg 

eingesetzt. In Baden-Württemberg erfolgt diese aber 

seltener als der Einsatz von Dichtevorgaben.
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Die Ergebnisse der RI Vorrang der Eigenentwicklung 

zeigen, dass diese flächendeckend in Rheinland-

Pfalz, in Teilen von Nordrhein-Westfalen und der 

Metropolregion Rhein-Neckar mit 5 am höchsten ist. 

Dagegen kommt der Vorrang der Innenentwicklung 

in weiten Teilen von Bayern und Sachsen-Anhalt gar 

nicht zum Einsatz. Vielfach in Niedersachsen sowie 

flächendeckend in Thüringen ist dieser lediglich als 

Grundsatz in den Regionalplänen verankert.  

Die RI Eigenentwicklung ist mit 5 am höchsten in 

der Region Hannover, flächendeckend in Hessen, im 

Saarland und in der Region Stuttgart. In weiten 

Teilen von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,  

Schleswig-Holstein sowie im nördlichen und mittleren 

Niedersachsen beträgt die RI Eigenentwicklung 4. Gar 

nicht zum Einsatz kommt dieser Steuerungsansatz 

in Thüringen, im westlichen Niedersachsen sowie in 

einigen bayrischen Planungsregionen. 

Hohe Werte der RI kleinräumige Standortsteuerung 

kommen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Heilbronn-

Franken, Stuttgart, Hannover, Holzminden und Lüchow- 

Dannenberg vor. In Schleswig-Holstein, Sachsen- 

Anhalt, Thüringen, Rheinland-Pfalz (Ausnahme Metro- 

polregion Rhein-Neckar) und weiten Teilen von 

Bayern kommt sie gar nicht zum Einsatz. 

Die großräumige Standortsteuerung wird fast flä-

chendeckend eingesetzt. Besonders hoch ist die RI 

in Sachsen-Anhalt, Teilen von Sachsen, Schleswig-

Holstein, Stuttgart und entlang des Rheins in Baden-

Württemberg. 
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Schutzgebiete zum Schutz von Natur und Land-

schaft kommen fast flächendeckend zum Einsatz. 

Während die RI im Großraum Brauschweig und 

Osterholz aber auch in Verden, im Oberbereich 

Bielefeld, in Emscher-Lippe, Havelland-Fläming, 

Osterode am Harz, Südwestthüringen, Südwest- 

sachsen und Oberem Elbtal/Osterzgebirge hoch 

ausfällt, nimmt sie in einigen Teilen von Bayern, 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nur den 

Wert 1 an. 

Regionale Grünzüge werden dagegen deutlich sel-

tener eingesetzt. Allerdings ist zu beachten, dass in 

die Bewertung nur solche Regionale Grünzüge ein-

geflossen sind, die im ROPLAMO als Vorrang- oder 

Vorbehaltsgebiet klassi昀椀ziert sind. Kartographische 
Darstellungen textlicher Ziele, die in Bayern und 

Schleswig-Holstein vorkommen, bleiben außen vor. 

Die RI Regionale Grünzüge ist in den Regionen 

Neckar-Alb und Stuttgart am höchsten. 

Die RI Grund- und Oberflächenwasserschutz ist mit 4 

besonders hoch in den Landkreisen Harburg, Osterode 

am Harz und Holzminden. In Thüringen kommt dieses 

Instrument nicht zum Einsatz. Die RI Landwirtschaft 

ist in den Landkreisen Wesermarsch und Leer am 

höchsten, gefolgt von den hessischen Planungsregio-

nen, Rheinhessen-Nahe, Trier sowie Nord- und Mittel- 

thüringen. In Schleswig-Holstein und in Bayern (Aus-

nahme Regensburg) werden keine Schutzgebiete für 

die Landwirtschaft eingesetzt. Beim Steuerungsan-

satz Forstwirtschaft ist die RI im Oberbereich Siegen 

am höchsten. Mit einer RI von 3 folgen Nord-, Mittel- 

und Südhessen sowie die Oberbereiche Dortmund 

östlicher Teil und Bochum/Hagen. Dagegen beträgt 

die RI Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 

und Schleswig-Holstein 0. Für Freizeit und Erholung 

ist die RI am höchsten in Trier und Osterrode am Harz. 

In vielen niedersächsischen Planungsregionen ist 

diese RI im mittleren Bereich. In Nordrhein-Westfalen, 

Hessen und Bayern werden Schutzgebiete für Frei-

zeit und Erholung nicht verwendet. 

Der Steuerungsansatz (Siedlungs-)Klimaschutz wird 

nur in Hessen und Rheinhessen-Nahe eingesetzt. Die 

RI (vorbeugender) Hochwasserschutz ist in Oster-

holz und Verden am höchsten. Vorrang- und Vorbe-

haltsgebiete für Bodenschutz kommen nur in Weser-

marsch, Wittmund, Nordschwarzwald und Neckar-Alb 

zum Einsatz. Die RI sonstiger Freiraumschutz ist 

in Hannover am höchsten, gefolgt von der Region 

Bonn/Rhein-Sieg und dem Saarland. Ansonsten wird 

dieser nur noch fast flächendeckend in Nordrhein-

Westfalen, in Stade und Westsachsen eingesetzt.  
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3.2 Schweiz

Die RI Gesamt ist in Genf, Solothurn, Aargau, Zürich 

und Thurgau sehr hoch. Dagegen ist sie in Graubün-

den, im Tessin, in Glarus, in Obwalden sowie im Val-

lis sehr niedrig. Beim Blick auf die RI Positivplanung 

fällt auf, dass die Kantone, deren Richtpläne zum 

Erhebungszeitpunkt noch nicht an die Revision des 

Raumplanungsgesetzes angepasst waren, eine sehr 

niedrige oder niedrige RI aufweisen. Dies sind Jura, 

Wallis, Tessin, Graubünden, Schaffhausen, Freiburg, 

Glarus und Obwalden. Nur in Neuenburg ist die RI 

niedrig, obwohl der betrachtete Richtplan schon an 

die Revision angepasst wurde. Basel-Landschaft 

weist dagegen eine mittlere RI auf, obwohl dieser 

Richtplan noch nicht angepasst wurde. Sehr hoch ist 

die positivplanerische RI in Solothurn, Bern, Luzern, 

Aargau, Uri, Schwyz und St. Gallen. 

Die negativplanerische RI ist sehr hoch in Genf, 

Solothurn, Aargau, Zürich, Schaffhausen und Thurgau. 

Dagegen ist sie sehr niedrig in Obwalden, Nidwalden, 

Schwyz und Appenzell Außerrhoden. 

Im Bereich der positivplanerischen Steuerungsansät-

ze erreicht die RI Ausrichtung der Siedlungsentwick-

lung auf den ÖPNV nur in Bern den Wert 5, gefolgt 

von Solothurn, Aargau und Luzern mit einem Wert 

von jeweils 4, während der Steuerungsansatz in Frei-

burg, im Wallis und in Zug gar nicht eingesetzt wird. 

Genf, Bern, Solothurn und Nidwalden weisen eine 

RI Dichtevorgabe von 4 auf, während dieser Steue-

rungsansatz in Freiburg, im Wallis, Graubünden und 

in Obwalden nicht zum Einsatz kommt. Eine Men-

gensteuerung ist nur in Graubünden, im Jura und in 

Schaffhausen nicht implementiert. Am höchsten ist 

diese RI in Neuenburg, in Uri, in St. Gallen und in 

Appenzell Außerrhoden. 

Der Steuerungsansatz Vorrang der Innenentwicklung 

wird in allen Kantonen angewendet. Während die RI 

in Schwyz und Bern am höchsten ist, kommt eine RI 

von 2 und 1 nur in Obwalden, Freiburg, Vaud und 

im Jura vor. Die Eigenentwicklung ist der am wenigs-

ten verbreitete Steuerungsansatz. Ihre RI beträgt in 

Bern, Luzern, Uri und Schwyz den Wert 5 und im 

Thurgau den Wert 1. Auffällig bei der RI kleinräumi-

ge Standortsteuerung ist, dass diese trotz Anpass- 

ung an die Revision des Raumplanungsgesetzes in 

Vaud nicht eingesetzt wird. In Neuenburg fällt sie mit 

einem Wert von 2 niedrig aus. Eine RI von 5 haben 

Genf, Solothurn, Aargau, Luzern, Zürich, Zug, Nid-

walden, Schwyz, St. Gallen, Appenzell Außerrhoden 

und Thurgau. Die großräumige Standortsteuerung 

wird fast flächendeckend eingesetzt und weist mit 

Ausnahme von Obwalden in allen Kantonen eine RI 

von 4 oder 5 auf.

Im Bereich der Negativplanung ist die RI Natur und 

Landschaft im Thurgau, in Zug und im Wallis am 

höchsten, während sie in Freiburg und Luzern am 

niedrigsten ist. Die RI Landwirtschaft beträgt in Genf, 

in Solothurn, in Zürich und im Thurgau 5 und im Wal-

lis, im Tessin, in Graubünden, in Obwalden, in Nid-

walden, in Schwyz sowie in Appenzell Innerrhoden 

lediglich 1. Regionale Grünzüge kommen nur in weni-

gen Kantonen zum Einsatz, dabei ist ihre RI in Genf, 

Uri und Zug am höchsten. Der Grund- und Oberflä-

chenwasserschutz wird dagegen flächendecken ein-

gesetzt. Am höchsten ist seine RI in Basel-Stadt und 

im Jura.  
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4. Fazit

Die vorliegenden Ergebnisse ermöglichen erstmals 

einen umfassenden Überblick über den Einsatz und 

die Strenge der deutschen Raumordnung und der 

Schweizerischen kantonalen Richtplanung. Durch die 

gebildeten Indizes ist es zudem möglich, statistische 

Wirkungsanalysen nicht nur für die gesamte regiona-

le Planung, sondern auch für die Positiv- und Negativ- 

planung sowie einzelne Steuerungsansätze durchzu-

führen. 

Obwohl die RI in beiden Ländern möglichst ähnlich 

erfasst wird, ist sie im Bereich der Positivplanung in 

der Schweiz als stärker einzuschätzen. Insbesondere 

bei den Steuerungsansätzen Dichtevorgaben, Aus-

richtung der Siedlungsentwicklung, Vorrang der In-

nenentwicklung und Mengensteuerung gehen die 

eingesetzten Planungsinstrumente über vergleichba-

re Ansätze in Deutschland hinaus. Dagegen ist der 

Steuerungsansatz Eigenentwicklung in der Schweiz 

weniger verbreitet. Die flächendeckend sehr hohe RI 

der Positivplanung in der Schweiz ist insbesondere 

auf die Revision des Raumplanungsgesetzes im Jahr 

2014 zurückzuführen. Zur Verringerung der Flächen- 

inanspruchnahme und der Zersiedlung wurde durch 

eine Volksabstimmung die kantonale Richtplanung 

deutlich aufgewertet, indem der Bund den Einsatz 

eines mengensteuernden Instrumentariums flächen-

deckend vorschreibt, so dass die Unterschiede in der 

Regulierung der Siedlungsentwicklung zwischen den 

Kantonen deutlich geringer geworden sind. 

Die Planinhaltsanalyse als Methode zur Erfassung 

der positivplanerischen Instrumente hat sich bewährt. 

Anders als Befragungen führt sie zu flächendecken-

den und konsistenten Ergebnissen, die auch auf 

einem einheitlichen Verständnis beruhen, ob Pla-

nungsinstrumente tatsächlich im Plan eingesetzt wer-

den oder nicht. Allerdings ist sie sehr zeitaufwendig 

und stellt sehr hohe Anforderungen an die Kodierer, 

da ein großer Textumfang im Zusammenhang verar-

beitet werden muss und feine Formulierungsunter-

schiede einen großen Unterschied machen können.    

Der Ansatz weist aber auch Limitierungen auf. Ob 

die Festlegungen in den deutschen Raumordnungs- 

plänen tatsächlich die rechtlichen Anforderungen an 

ein Ziel der Raumordnung erfüllen, wird nicht überprüft 

(Runkel 2018). Normenklarheit sowie detaillierte Aus-

nahmeregelungen werden nicht berücksichtigt, be-

trachtet werden die Normalfälle (Schwabedal 2011). 

Die Regulierungsintensität ist nicht nur vom recht-

lichen Status der Planungsinstrumente abhängig, 

sondern auch von ihrer inhaltlichen Ausgestaltung. 

Während dieser Aspekt bei Dichtevorgaben und der 

großräumigen Standortsteuerung über Zusatzpunkte 

berücksichtigt wird, ist es für die Mengensteuerung in 

Deutschland nicht möglich zu beurteilen, wie streng 

diese in Bezug auf die zugelassene Wohnsiedlungs-

entwicklung tatsächlich ist. In der Literatur wird die 

zugestandene Wohnsiedlungsentwicklung häu昀椀g als 
zu großzügig kritisiert (Einig et al. 2011; Adrian et al. 

2018). Dagegen sind in der Schweiz Rückschlüsse-

auf die Strenge der Mengensteuerung möglich, da 

sich die Kantone mittlerweile an bundeseinheitlichen 

Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung orientieren 

müssen. Darüber hinaus hängt die Regulierungsin-

tensität auch davon ab, wie Planungsinstrumente in 

der Planungspraxis im Einzelfall angewendet wer-

den, da sie vielfach nur auslegungsbedürftige Leit-

linien darstellen (Diller 2016). In der internationalen 

Literatur existieren auch quantitative Ansätze, wie die 

Planimplementation untersucht und gemessen wer-

den kann (Laurian et al. 2004; Lyles et al. 2016). 

Die regionale Planung umfasst zudem mehr als die 

betrachteten Planungsinstrumente, so auch auch in-

formelle Instrumente (Avenir Suisse 2010; Vallée et 

al. 2012). Des Weiteren benötigt sie auch 昀椀nanzielle 
und personelle Ressourcen (Brody et al. 2006; Jonas 

2011) und weist in Deutschland unterschiedliche Or-

ganisationsformen auf (Fürst 2010).
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Zusammenfassung
In diesem Beitrag geht es um die Frage, ob das Trägerschafts-
modell der Regionalplanung einen Ein�uss einerseits auf die
Regulierungsintensität der Regionalpläne, andererseits auf
die regionale Siedlungsentwicklung hat. Dazu werden sieben
Hypothesen formuliert. Auf der Grundlage einer bundesweit
�ächendeckenden Auswertung der Regionalpläne und Daten
zur Siedlungs�ächenentwicklung werden diese Hypothesen
überprüft. Die vermuteten eindeutigen Zusammenhänge zwi-
schen dem Zentralisierungsgrad der Trägerschaft und der
Regulierungsintensität lassen sich nicht bestätigen. Für die
weitere Forschung kann jedoch als Schlusshypothese festge-
halten werden, dass die Wirkung der Regulierungsintensität
auf die Flächeninanspruchnahme zwischen unterschiedli-
chen Trägerschaftsmodellen variiert. Für die Wirksamkeit des
formellen raumordnerischen Instrumentariums sind insbe-
sondere Umsetzungskompetenzen des Trägers entscheidend.
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Does the responsible body of regional planning
in�uence its plan contents and regional urban
development? Theoretical considerations and
an empirical analysis for Germany

Abstract
This paper deals with the question of whether the responsible
body of regional planning has an in�uence on the regulatory
intensity of regional plans on the one hand and on regional
settlement development on the other hand. Seven hypotheses
are formulated for this purpose. Based on a nationwide eval-
uation of regional plans and data on settlement development
in Germany, these hypotheses are tested. The presumed clear
correlations between the degree of centralization of responsi-
ble bodies and the regulatory intensity cannot be con�rmed.
However, a �nal hypothesis for further research can be stated.
The effect of regulatory intensity on land take varies between
different responsible bodies. The effectiveness of the formal
spatial planning instruments depends on the implementation
competencies of the responsible body.
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Regulatory intensity � Impact analysis � Land take
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1 Einleitung
Inhalt dieses Beitrags ist die bislang in Deutschland noch
nicht systematisch untersuchte Frage, ob die Trägerschaft
der Regionalplanung einen Einfluss zum einen auf die In-
halte der Regionalpläne und zum anderen auf die Wirksam-
keit des Instrumentariums bezogen auf die Siedlungsent-
wicklung einer Region hat. Regionalplanung bewegt sich
in Deutschland grundsätzlich im Spannungsfeld von Staat
(Länder) und Kommunen. Das Modell der Trägerschaft, und
hier insbesondere der Punkt, ob die Regionalplanung staats-
näher oder kommunalnäher verankert sein sollte, wurde in
der früheren Bundesrepublik vor allem in den 1960/1970er-
Jahren, in Ostdeutschland dann in den 1990er-Jahren inten-
siv diskutiert und in den Bundesländern unterschiedlich be-
antwortet (Blotevogel 2018: 798; Priebs 2018: 2049). Die
seinerzeit gewählten Trägerschaftsmodelle sind relativ sta-
bil. Insofern besteht aktuell kein Handlungsbedarf an dies-
bezüglichen Änderungen. Dennoch sind die Vor- und Nach-
teile der einzelnen Modelle aus wissenschaftlicher Sicht,
vielleicht perspektivisch auch wieder aus praktischer Sicht,
von Interesse. Denn die Debatte um die Trägerschaftsmo-
delle der Regionalplanung kann, wie das Beispiel Schles-
wig-Holstein zeigt (Schleswig-Holsteinischer Landkreistag
2018: 10) in größeren Abständen immer wieder auf die
Agenda geraten.

Den Wirkungen unterschiedlicher Trägerschaften der Re-
gionalplanung wurde anhand einer flächendeckenden Aus-
wertung von Regionalplänen und Daten zur Siedlungsent-
wicklung nachgegangen. Nach einer kurzen Skizzierung des
institutionentheoretischen Hintergrundes der Fragestellung
in Kapitel 2.1 werden in Kapitel 2.2 die unterschiedlichen
Modelle der Trägerschaft der Regionalplanung präsentiert,
gefolgt von einer Darstellung des internationalen Standes
der Forschung zu den Wirkungen regionaler Planung in
Kapitel 2.3. Der empirische Teil des Beitrags besteht aus
einer in Kapitel 3 dargestellten bundesweiten regionalsta-
tistischen Analyse, die den Einfluss der Trägerschaft der
Regionalplanung auf Planinhalte und auf die regionale Sied-
lungsentwicklung sowie die damit einhergehende Flächen-
inanspruchnahme untersucht. Der Beitrag schließt in Ka-
pitel 4 mit einem Fazit und der Darlegung des weiteren
Forschungsbedarfes.

2 Stand der Forschung zur
Trägerschaft der Regionalplanung

2.1 Theoretischer Hintergrund:
Das Leitparadigma des Neo-
Institutionalismus: „Policy follows
politics, following polity“

Die Frage der Trägerschaft der Regionalplanung ist eine
Frage der Institutionalisierung und der Verantwortlichkeit
von Organisationen oder: „Policy follows politics, follow-
ing polity“. Diese einprägsame Formel zählt zu den Pa-
radigmen der meisten neoinstitutionalistischen Ansätze in
den Politikwissenschaften. Demnach bestimmen die institu-
tionellen Formen der Politik (polity) zunächst die Prozes-
se der Politikproduktion (politics), die wiederum die Er-
gebnisse von Politik (policy) vermitteln (Schneider/Janning
2006: 15). Der für diesen Beitrag zentrale Begriff der Trä-
gerschaft lässt sich in das neoinstitutionalistische Begriffsin-
strumentarium einordnen. Trägerschaft bedeutet also, dass
Organisationen eine Hauptverantwortlichkeit für bestimmte
Aufgaben haben, die durch institutionelle Rahmen (in die-
sem Fall rechtliche Vorgaben) bestimmt sind. Damit gehört
die Trägerschaft der Regionalplanung zu ihrem institutio-
nellen Hintergrund (polity) und prägt nach den Annahmen
des Neoinstitutionalismus die Inhalte und Ergebnisse (poli-

cies) maßgeblich. Daraus lässt sich als Vermutung ableiten,
dass unterschiedliche Trägerschaften der Regionalplanung
zu unterschiedlichen Planinhalten und Steuerungsergebnis-
sen führen.

2.2 Die Modelle der Trägerschaft der
deutschen Regionalplanung

2.2.1 Historische Entwicklung der Trägerschaftsmodelle
Während die Bauleitplanung seit jeher in den Bereich kom-
munaler Aufgaben fällt, ist in Deutschland die Raumord-
nung im Ursprung zwar auch eine kommunale Angelegen-
heit, die jedoch nach dem Ersten Weltkrieg in Folge zuneh-
mender Entwicklungsdynamik auch als regionale und staat-
liche Aufgabe erkannt wurde. In einigen Ländern entstan-
den kommunale Landesplanungsgemeinschaften (Blotevo-
gel 2018: 794). Eine flächendeckende Raumordnung wurde
in Deutschland erst in der Zeit des Nationalsozialismus in-
stalliert. 1935 wurde die „Reichsstelle für Raumordnung“
eingerichtet und die kommunalen Landesplanungsgemein-
schaften der Weimarer Zeit wurden in ein flächendecken-
des, nach Ländern bzw. Provinzen gegliedertes System von
24 Landesplanungsgemeinschaften überführt. Für die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Entwicklung in den
west- und ostdeutschen Bundesländern zu unterscheiden.
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In Westdeutschland war mit der Einführung des födera-
tiven Staatsaufbaus auch die Dezentralisierung der durch
den Nationalsozialismus diskreditierten Raumordnung ver-
bunden (Blotevogel 2018: 796–797). Sofern bei der Instal-
lierung der Landesplanungen in den 1950er-Jahren eine ex-
plizite Regionalplanung angedacht war, waren die Träger-
schaftsmodelle unterschiedlich. Erst durch das Raumord-
nungsgesetz (ROG) 1965 wurde die Regionalplanung sys-
tematisch in der gesamten Bunderepublik eingeführt. Da
das Raumordnungsgesetz die Organisation der Regionalpla-
nung den Ländern überließ, entschieden sich die Länder für
Organisationsformen, die in unterschiedlicher Weise kom-
munale und staatliche Elemente kombinierten. Daneben be-
einflusste die kommunale Verwaltungsreform die Debatten
in den 1960er- und 1970er-Jahren maßgeblich, was zu unter-
schiedlichen Lösungen führte. In den meisten Ländern der
alten Bunderepublik haben sich inzwischen Modelle der
moderaten dezentralen Trägerschaft stabilisiert. Lediglich
in Schleswig-Holstein besteht eine zentral auf Landesebene
institutionalisierte Regionalplanung.

In der DDR war die Raumordnung insgesamt stark zen-
tralisiert und wurde auf der Ebene der 14 Bezirke betrie-
ben und mit der ökonomisch ausgerichteten Standortpla-
nung verbunden. Nach 1990 wurde dann in Prozessen, die
sich im Zusammenhang mit den Kommunalreformen zum
Teil bis in die 2000er-Jahre hinzogen, eine institutionali-
sierte Regionalplanung etabliert (vgl. Diller 2010). Dabei
haben sich ausschließlich moderate Trägerschaftsmodelle
(vgl. Kapitel 2.2.2) herausgebildet. Offenbar gab es einen
gewissen Konsens, dass diese angesichts der Erfahrungen
in der alten Bundesrepublik, der tiefen Skepsis gegenüber
der zentralstaatlichen Territorialplanung und der eher klein-
teiligen vorhandenen kommunalen Strukturen die richtige
Lösung für die neuen Bundesländer bildeten.

2.2.2 Aktuelle Trägerschaft der Regionalplanung in den
Bundesländern

Bezogen auf die Trägerschaft der Regionalplanung sind
nach Fürst (2010: 71–76) und Priebs (2018: 2049) folgende
Modelle zu unterscheiden, die spezifische Vor- und Nach-
teile aufweisen.

– Kommunal (Modell 1): Nur in Niedersachsen ist die Re-
gionalplanung vollständig kommunalisiert. Träger sind
in der Regel die Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Her-
vorzuheben sind hier die beiden Sonderlösungen der
Regionen Hannover und Braunschweig, wo sich Land-
kreise um die und mit den kreisfreien Kernstädten zu-
sammengeschlossen und eigene Organisationen mit der
Regionalplanung betraut haben. Der Vorteil des Modells
ist die Einbindung in vollzugsorientierte Gebietskörper-
schaften. Allerdings sind die Landkreise zu klein, um die

realen Verflechtungen abzubilden. Es gibt kaum personel-
le und finanzielle Ressourcen und die jeweilige Landrätin
bzw. der jeweilige Landrat könnte kein Interesse an Re-
gionalplanung haben (Fürst 2010: 71–72).

– Regional (Modell 2): Das mittlerweile in Deutschland
am meisten vertretene Modell ist das der Planungsge-
meinschaften oder Planungsverbände mit eigenen Be-
schlussgremien und eigener Planungsverwaltung. Dieses
Modell gibt es in Baden-Württemberg, Brandenburg,
Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dazu kommen in Nord-
rhein-Westfalen der Regionalverband Ruhr und in Hes-
sen der Regionalverband Rhein-Main, sowie die Region
Rhein-Neckar. Die Mitglieder der beschlüssefassenden
Planungsversammlungen werden in der Regel gemäß den
Proporzen aus den Kreistagen und Stadtversammlungen
entsandt, mit Ausnahme der Region Stuttgart und des Re-
gionalverbands Ruhr seit 2020, wo die Regionsvertreter
im Zuge der Kommunalwahlen von den Bürgerinnen und
Bürgern direkt gewählt werden. Positiv hervorzuheben
ist, dass ein besseres Kooperationsverhalten zwischen
Gemeinden und dem Planungsverband stimuliert wird.
Diese aktive problem- und prozessbezogene Form der
Regionalplanung erleichtert zudem einen Rollenwechsel
vom Planungstechniker zum Moderator und Manager re-
gionaler Problemlösungsprozesse. Auch ist das Modell
offener für die Aufnahme neuer Fragestellungen, und Re-
gional- und Bauleitplanung können gut verzahnt werden.
Allerdings bedarf es einer Organisation mit direkter Le-
gitimation, mit ausreichenden regionalen Kompetenzen
und eigener Finanzierungsgrundlage. Je mehr Regional-
entwicklung betrieben wird, desto ausgeprägter ist die
Kompetenz-Konkurrenz zu den Landkreisen. Zudem
erschwert die Distanz zu Fachressorts die sektorale Un-
terstützung der Planung (Fürst 2010: 72–73).

– Regional-staatlich (Modell 3): In diesem Modell gibt es
zwar ebenfalls regionale Planungsgemeinschaften oder
zumindest Beschlussgremien für die Regionalpläne. Die
Aufgaben der Planungsverwaltung bei Planerstellung
und Planumsetzung sind jedoch bei staatlichen Mittelin-
stanzen verankert. Dieses Modell findet sich in Bayern,
Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Rheinland-
Pfalz. Die Vor- und Nachteile sind ähnlich wie bei Mo-
dell 2. Als weiterer Nachteil kommt die stärkere staatliche
Abhängigkeit (Beispiel Bayern) hinzu.

– Staatlich-regional (Modell 4): Dieses Modell ist Modell
3 insofern ähnlich, als die Pläne in kommunal besetzten
regionalen Gremien beschlossen, aber von staatlichen Be-
hörden erstellt und umgesetzt werden. Anders als in Mo-
dell 3 bleibt jedoch das Land Träger der Regionalplanung
(Hangst 2015: 308–309). Die Stellung der staatlichen Be-
hörden ist hier allerdings etwas stärker als in Modell 3
(Regierungsbezirke). Dieses Modell findet sich in Hessen
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und Nordrhein-Westfalen (mit Ausnahme des Regional-
verbands Ruhr seit 2009). Die Vorteile des Modells liegen
in einer wirksamen Koordinationsfunktion, weil relevan-
te Fachpolitiken auf der Ebene der Mittelinstanz gebün-
delt werden und dadurch besser koordiniert werden kön-
nen. Nachteile sind die historische Abgrenzung der Pla-
nungsregionen anstatt nach sozioökonomischen Verflech-
tungen, die fehlende Möglichkeit zur Übernahme von Trä-
gerschaftsfunktionen für die Region und ein distanzier-
teres Verhältnis der Kommunen zu staatlichen Behörden
(Fürst 2010: 74–75).

– Staatlich (Modell 5): Eine rein staatliche Regionalpla-
nung gibt es nur in Schleswig-Holstein und im Saar-
land (Priebs 2018: 2049). In Schleswig-Holstein erstellt
die Landesplanung für die (seit 2014) drei Regionen
die Regionalpläne1 und setzt sie um. Zwar werden die
Kommunen am Verfahren beteiligt, aber sie haben keine
beschlussfassenden Gremien. Im flächenmäßig kleinen
Saarland übernimmt der Landesentwicklungsplan die
Funktion des Regionalplans. Die Vor- und Nachteile des
Modells sind noch ausgeprägter als in Modell 4. Jüngere
Versuche zur Übertragung der Regionalplanung in kom-
munale Trägerschaften sind gescheitert, das Thema bleibt
aber auf den politischen Agenden der Landespolitik.

In Bezug auf die verschiedenen Trägerschaftsmodelle for-
muliert Fürst (2010: 78) drei wesentliche Voraussetzun-
gen für die Wirksamkeit der Regionalplanung: So sei ers-
tens ein direkt gewähltes politisches Entscheidungsgremi-
um notwendig, damit es stärker regionale Belange vertritt.
Zweitens werde die Steuerungsstärke wesentlich davon be-
stimmt, ob die Regionalplanung innerhalb einer Organisa-
tion angesiedelt sei, die erhebliche Vollzugskompetenzen
kontrolliert. Als dritte wesentliche Voraussetzung nennt er
den Autonomiegrad der Regionalplanungsorganisation.

Außerhalb dieser Typisierung liegen die drei Stadtstaaten
Berlin, Bremen und Hamburg. Hier übernimmt der klein-
maßstäblichere Flächennutzungsplan die Funktion des Re-
gionalplans. Er kann aber in seinem Maßstab und seinen
Plankategorien nicht mit den anderen Regionalplänen ver-
glichen werden.

2.3 Empirische Untersuchungen zu Inhalten,
Umsetzung und Wirkungen der
Regionalplanung

Innerhalb der Planevaluationsforschung sind zwei Grundlo-
giken der Bewertung von Planwirkungen zu unterscheiden:

1 In der Untersuchung in Kapitel 3 sind noch die Regionalpläne aus
fünf Regionen zum Stand 2009 einbezogen.

die Conformance-based-Perspektive und die Performance-

based-Perspektive (Alexander 1985). Die Conformance-
Evaluation entspricht dem klassischen rationalen Planungs-
modell. Es wird geprüft, inwieweit entweder die nachfol-
genden Pläne (Implementation) oder die reale Entwicklung
(Wirkungsanalyse) mit den übergeordneten Plänen über-
einstimmen. Eine hohe Übereinstimmung wird als Erfolg
bezeichnet. Der Performance-Ansatz dagegen, der vor
allem mit der ,niederländischen Schule‘ (Oliveira/Pinho
2010: 348; Faludi 2000) der Planungstheorie assoziiert
wird, sieht den Plan nicht als umzusetzende ,Blaupause‘
an, sondern als orientierende Leitlinie für den Planungspro-
zess. Eine Übereinstimmung von Planinhalt und Ergebnis
deutet nicht zwingend darauf hin, dass dieser erfolgreich
war. Er kann vor allem positive Kommunikationsprozesse
auslösen, die über die zielgetreue Implementation hinaus-
gehen. Wenn dies gelingt, ist der Plan erfolgreich (Korthals
Altes 2006: 100).

Die Conformance-based-Perspektive wurde von Fürst
(2000: 107–110) für die (deutsche) Regionalplanung deut-
lich kritisiert. Diese auf lineare Ursache-Wirkungs-Vermu-
tungen basierende Perspektive vernachlässige die Tatsache,
dass die Regionalplanung einen Großteil ihrer Planumset-
zung nicht erst im Planvollzug, sondern bereits während
der Planerstellung vollbringe. Ein bloßer Abgleich von
Planinhalt und erfolgter Siedlungsentwicklung werde der
Komplexität der Regionalplanung nicht gerecht. So richtig
dieser Einwand ist, so ist die Frage, inwiefern die Aussagen
der Bauleitplanung und die reale Raumentwicklung mit den
Zielen der Regionalplanung übereinstimmen, dennoch ein
wichtiger Aspekt, um die Wirkungsweise der Regionalpla-
nung einzuschätzen. Eine geringe Conformance muss nicht
als Versagen der Regionalplanung gewertet werden, zeigt
aber, dass sie unter Umständen flexible Steuerungsleistun-
gen im Vollzug vollbringt, die entsprechend zu analysieren
wären.

Ein Blick in die Evaluation von Plänen zur regionalen
Siedlungsentwicklung in Untersuchungen anderer Länder
ist zwar sehr illustrativ, jedoch zur Beantwortung der Frage
nach dem Einfluss von Trägerschaftsmodellen auf Plan-
inhalte und Planwirkungen wegen der unterschiedlichen
Rahmenbedingungen im Planungssystem nur bedingt hilf-
reich. In anderen europäischen Ländern und vor allem den
USA liegt eine Fülle qualitativ hochwertiger quantitativ an-
gelegter Planqualitäts-, Planimplementations- und Planwir-
kungsanalysen vor, die überwiegend in der Conformance-

based-Perspektive stehen (Pendall 1999; Anthony 2003; An-
thony 2004; Bengston/Youn 2006; Woo/Guldmann 2011).
Sehr aufschlussreich sind vor allem die Befunde zur ver-
tikalen Integration auf die Umsetzung und Wirkung der
Pläne, die es in dieser hohen Validität für Deutschland
bislang nicht gibt (Berke/French 1994; Carruthers 2002a;
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Carruthers 2002b; Dawkins/Nelson 2003; Brody/Highfield
2005; Wassmer 2006; Yin/Sun 2007). Die Frage nach
den Wirkungen des regionalen institutionellen Kontextes
der Steuerungsinstrumente, insbesondere der Trägerschaft,
stellt sich für die Evaluationsforschung der USA jedoch
offenbar (noch) nicht. Auch in Ländern wie Österreich, die
ein mit Deutschland vergleichbares Planungssystem haben
(Fassmann 2018), gibt es ein mindestens ebenso großes
Defizit an Evaluationen der Regionalplanung.

Für Deutschland sind einige quantitative Untersuchungen
zur Wirkung der Regionalplanung zu nennen, die ebenfalls
überwiegend in der Conformance-based-Perspektive ste-
hen. Generalisierende Inhaltsanalysen wurden zu Aussagen
zum Klimawandel (BMVBS/BBR 2008; BMVBS 2012;
Knieling/Kretschmann/Zimmermann 2013) oder zur Sied-
lungs- und Freiraumentwicklung (BMVBS/BBR 2006; Bo-
vet 2009; Wiechmann/Siedentop 2009; Schwabedal 2011)
vorgelegt. Dabei wurden deskriptiv die Unterschiede in
den Planaussagen zwischen Bundesländern herausgearbei-
tet, ohne dass jedoch die institutionellen Kontexte der
Bundesländer vertieft oder typisierend als erklärende Va-
riable herangezogen wurden. Was Wirkungsanalysen auf
die regionale Siedlungsentwicklung angeht, so liegen mit
BMVBS/BBSR (2009) und Schmidt/Siedentop/Fina (2017)
bundesweite quantitative Untersuchungen vor. In diese gin-
gen allerdings nur Erklärungsvariablen aus den Planinhal-
ten ein, nicht die des institutionellen Kontextes. Neben
den ausschließlich auf der Auswertung von Daten zur Sied-
lungsentwicklung und zumindest groben Kategorisierungen
der Planinhalte basierenden Studien sind für Deutschland
noch zwei regionsvergleichende Arbeiten zu nennen, in de-
nen Inhalts-, Implementations- und Wirkungsanalysen, also
quantitative und qualitative Methoden kombiniert wurden
(Jonas 2010; Zaspel 2011). Wenngleich in beiden Arbeiten
für die Fallstudien bewusst Regionen mit unterschiedli-
chen institutionellen Kontexten herangezogen wurden, so
wurden dennoch keine Rückschlüsse auf den Einfluss der
institutionellen Kontexte abgeleitet.

Für die Regionalplanung in Deutschland gibt es somit
bislang zwar einige quantitativ generalisierende Untersu-
chungen zu den Inhalten und Wirkungen von Regionalplä-
nen auf die Siedlungsentwicklung, aber keine zu der Frage,
inwiefern die Trägerschaft Auswirkung auf die Planinhalte
und das Steuerungsergebnis hat. Es sei noch auf eine umfas-
sendere qualitative Untersuchung hingewiesen, in der eine
größere Zahl von Fallstudien betrachtet wurde (Knieling/
Fürst/Danielzyk 2003). Hier wurde allerdings nicht dezi-
diert die Steuerungswirkung betrachtet, sondern eher eine
Einschätzung der allgemeinen Steuerungsfähigkeit abgege-
ben. Auch wurde nicht systematisch zwischen einer Confor-

mance- und Performance-based-Perspektive unterschieden.
Als Ergebnis der vergleichenden Betrachtung resümieren

die Autoren, dass das Trägerschaftsmodell des Regional-
verbandes wie in der Region Stuttgart zwar Stärken in der
Umsetzung von Projekten haben kann oder sich durch Trä-
gerschaften wie mit der Verkehrsplanung Synergien erge-
ben. Jedoch sind mit starken Regionalverbänden nicht auto-
matisch starke Regionalpläne verbunden. Vielmehr scheint
das Modell der Verankerung in der Mittelinstanz der Re-
gionalplanung (Beispiele Münster und Düsseldorf) mehr
Spielräume zu verschaffen, als sie das Modell des Kom-
munalverbandes hat. Das kann an der besseren Personalaus-
stattung liegen und daran, dass die Mittelinstanz die Au-
toritäts- und Kompetenz des Regierungspräsidenten in An-
spruch nehmen kann, zumal wenn dort auch die für Kom-
munen attraktive Strukturförderung verankert ist (Knieling/
Fürst/Danielzyk 2001: 189–190).

3 Empirische Untersuchung

3.1 Ausgangshypothesen
Aus der von uns hier eingenommenen Conformance-Based-
Perspektive lassen sich sieben Hypothesen zur Wirksamkeit
der Regionalplanung formulieren, bei denen der Aspekt der
Regulierungsintensität als Strenge der eingesetzten formel-
len Planungsinstrumente vom Aspekt der Steuerungswir-
kungen unterschieden wird:

– H1: Unterschiedliche Trägerschaftsmodelle der Regional-
planung führen zu unterschiedlichen Regulierungsinten-
sitäten in Regionalplänen.

– H2: Die Regulierungsintensität der Regionalpläne nimmt
mit der Nähe der Trägerschaft zur kommunalen Ebene ab,
mit der Nähe zur staatlichen (Landes-)Ebene zu.

– H3: Je stärker das Trägerschaftsmodell in bestehende Ver-
waltungsstrukturen integriert ist, desto höher ist die Regu-
lierungsintensität.

– H4: Das Trägerschaftsmodell der Regionalplanung beein-
flusst direkt die Flächeninanspruchnahme. Je staatsnäher
das Trägerschaftsmodell ist, desto stärker wird die Flä-
cheninanspruchnahme reduziert.

– H5: Die Wirkung der Regulierungsintensität auf die Flä-
cheninanspruchnahme variiert zwischen unterschiedli-
chen Trägerschaftsmodellen.

– H6: Je staatsnäher das Trägerschaftsmodell ist, desto stär-
ker wird die Flächeninanspruchnahme durch die Regulie-
rungsintensität reduziert.

– H7: Je stärker das Trägerschaftsmodell in bestehende
Verwaltungsstrukturen integriert ist, desto stärker wird
durch die Regulierungen die Flächeninanspruchnahme
reduziert.
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Die Hypothesen H1, H4 und H5 bilden den Ausgangspunkt
der Untersuchungen: Es wird im Sinne einer zu widerle-
genden Hypothese behauptet, dass grundsätzlich die Trä-
gerschaft der Regionalplanung einen Einfluss sowohl auf
die Regulierungsintensität der Pläne als auch auf die Strin-
genz der Umsetzung von Planungsinstrumenten aufweist,
die sich auch auf die Siedlungsentwicklung und Flächen-
inanspruchnahme auswirken. Auf der Grundlage bisheriger
Untersuchungen lassen sich auch Hypothesen zu den Rich-
tungen der Unterschiede der Trägerschaftsmodelle formu-
lieren. Die Hypothesen H2 und H6 begründen sich aus der
von Knieling, Fürst und Danielzyk (2001: 187) formulier-
ten Vermutung, dass in den unter staatlicher Verantwortung
erstellten Regionalplänen die von der Raumordnung vorge-
gebenen Ziele der Siedlungsentwicklung stringenter in den
Plänen verankert und umgesetzt werden können als in den
in kommunaler Verantwortung erstellten Plänen, da diese
stärker vom Wohlwollen der Gemeinden abhängig sind. Die
Hypothesen H3 und H7 basieren auf der Feststellung von
Fürst (2010: 78), wonach die Umsetzungsleistungen der Re-
gionalplanung umso höher sind, je stärker sie in bestehende
Verwaltungsstrukturen eingebunden ist.

3.2 Methodik
Im diesem Kapitel erläutern wir zunächst die beiden wesent-
lichen Variablen „Regulierungsintensität“ – als potenzielle
Steuerungsstärke des raumordnerischen Instrumentariums
im Bereich der Wohnsiedlungsentwicklung – sowie „Träger-
schaftsmodelle“, bevor wir die statistischen Analyseverfah-
ren zur Überprüfung der Ausgangshypothesen vorstellen.

3.2.1 Regulierungsintensität der Regionalplanung
Um Regionalplanung in statistische Modelle integrieren zu
können, muss diese in angemessener Form operationalisiert
werden. Bei der Operationalisierung gibt es große Unter-
schiede. Die einfachste Form der Operationalisierung stellt
lediglich darauf ab, ob ein bestimmtes Planungsinstrument
eingesetzt wird (Kim 2019) oder ob in einer Region über-
haupt eine regionale Planung existiert. Komplexere Ope-
rationalisierungen können sich entweder auf institutionelle
Aspekte (Yin/Sun 2007) oder auf die eingesetzten Planungs-
instrumente beziehen. In bisherigen Studien wurde Planung
fast ausschließlich anhand des Umfangs (Regulierungsdich-
te) und nicht anhand der Stärke (Regulierungsintensität)
der eingesetzten Planungsinstrumente (Knill/Schulze/Tosun
2010; Brueckner/Singh 2020) operationalisiert. Aber auch
in Bezug auf die Art und Weise der Operationalisierung be-
stehen große Unterschiede: Sie erfolgt als Dummy-Variable
(Anthony 2004), mittels einer (mehrstufigen) Klassifikation
anhand ausgewählter Faktoren wie dem Einsatz bestimmter
Planungsinstrumente oder definierte institutionelle Aspek-

te (Howell-Moroney 2007) oder über einen Index (Yin/Sun
2007). Zur Operationalisierung der Stärke des raumordne-
rischen Instrumentariums stehen für Deutschland lediglich
eine umfassende Klassifikation auf der Ebene der Bundes-
länder (Siedentop 2008), ein rudimentärer und unvollstän-
diger Index auf der Ebene der Planungsregionen (Schmidt/
Siedentop/Fina 2017) sowie eine umfassende Klassifikation
der Eigenentwicklung in Niedersachsen (Schwabedal 2011)
zur Verfügung. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die na-
tional und international als Variablen verwendeten Opera-
tionalisierungen von (Regional-)Planung eine wesentliche
Schwäche bisheriger Untersuchungen darstellen, da sie die
vorhandenen Unterschiede der Planung zwischen den Re-
gionen nur unzureichend abbilden (Paulsen 2013).

Mit unserem Ansatz (vgl. Pehlke/Siedentop 2021 für eine
umfassende Darstellung des Vorgehens) möchten wir diese
Forschungslücke schließen, indem wir die Regulierungsin-
tensität der Regionalplanung flächendeckend für Deutsch-
land auf Basis der jeweils eingesetzten Planungsinstrumente
zur Steuerung der Wohnsiedlungsentwicklung auf der Ebe-
ne der Planungsregionen konzeptualisieren und ermitteln.
In Anlehnung an Knill, Schulze und Tosun (2010) verste-
hen wir unter Regulierungsintensität dabei die Stärke regu-
lativer Eingriffe. Planungsinstrumente dienen der Darstel-
lung und Instrumentierung planerischer Zielaussagen (Fürst
2010: 188) und lassen sich – zumindest für den deutschspra-
chigen Raum – in positiv- und negativplanerische Instru-
mente unterteilen. Positivplanerische Instrumente lenken
und begrenzen die Siedlungsentwicklung der Gemeinden,
indem sie besonders geeignete Standorte für Baulandaus-
weisungen festlegen und Vorgaben zu Quantität und Qua-
lität der Baulandausweisungen machen. Negativplanerische
Instrumente wirken hierzu komplementär und dienen dem
Freiraumschutz, indem sie die Bebauung auf ökologisch
wertvollen Flächen verbieten oder zumindest einschränken
(Einig 2005: 51).

Anhand der vorhandenen Literatur (Fürst 2010; Jonas
2010; Zaspel 2011; BMVBS 2012) haben wir hierzu zu-
nächst alle wesentlichen positivplanerischen Instrumente
identifiziert und zu sieben übergeordneten Steuerungsan-
sätzen zusammengefasst (vgl. Tabelle 1). Zudem wurden
für alle Steuerungsansätze der materielle Steuerungsgehalt
sowie weiterführende Spezifikationen definiert. Der materi-
elle Steuerungsgehalt der kleinräumigen Standortsteuerung
umfasst beispielsweise Vorgaben, wo innerhalb eines Ge-
meindegebiets Siedlungsentwicklung stattfinden darf bzw.
soll. Auf diese Weise können sowohl Instrumente mit un-
terschiedlichem Namen, die aber dem gleichen Ziel bzw.
Zweck dienen, gebündelt als auch einzelne Instrumente un-
terschiedlichen Steuerungsansätzen zugeordnet werden.

Für die positivplanerische Regulierungsintensität haben
wir jeden Steuerungsansatz in allen Planungsregionen nach
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Tabelle 1 Regulierungsintensität Positivplanung: Steuerungsansätze, materieller Steuerungsgehalt und Spezi�kationen der
Regionalplanung
Steuerungsansatz Materieller Steuerungsgehalt Spezi�kationen
Großräumige Standort-
steuerung

Konzentration der Siedlungsent-
wicklung auf bestimmte Gemein-
den

– Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Siedlungsachsen
– Anteil Gemeinden maximal 33,33%
– Festlegung Siedlungsgebiet

Kleinräumige Standort-
steuerung

Wo soll bzw. darf innerhalb des
Gemeindegebiets Siedlungsent-
wicklung statt�nden?

– Ortsteilscharfe Funktionszuweisung
– Standortgenaue Funktionszuweisung
– Festlegung Siedlungsgebiet

Eigenentwicklung Drosselung der Siedlungsentwick-
lung in bestimmten Gemeinden
auf den Bedarf der ortsansässigen
Bevölkerung

– Regulierung auf Ortsteilebene
– Quantitative Vorgabe

Innenentwicklung Vorrang der Innen- vor der Außen-
entwicklung

– Siedlungs�ächenmonitoring
– Quali�zierter Bedarfsnachweis

Mengensteuerung Mengenbegrenzung für Siedlungs-
�ächen

– Festlegung einer Prognose für Bedarfsermittlung
– Festlegung eines Bedarfs
– Festlegung eines Kontingents als Obergrenze

Dichtevorgaben Dichtevorgaben für die Baulandpo-
litik der Gemeinden

– Festlegung Siedlungsgebiet
– Mindestdichte von 20 Wohneinheiten/ha bzw. 60 Einwohner/ha im
ländlichen Raum

Ausrichtung der Sied-
lungsentwicklung auf
den öffentlichen Ver-
kehr

Siedlungsentwicklung und öffent-
licher Verkehr sind aufeinander
abzustimmen

– Flächen im Einzugsbereich des Schienenpersonennahverkehrs
vorrangig entwickeln

– Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den öffentlichen Perso-
nennahverkehr

– Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den Schienenpersonen-
nahverkehr

einem einheitlichen Prinzip mit null bis fünf Punkten bewer-
tet. Entspricht eine Vorgabe dem materiellen Steuerungs-
gehalt, werden bei einem Ist-Ziel drei Punkte, bei einem
Soll-Ziel zwei und bei einem Grundsatz ein Punkt verge-
ben. Wenn mehrere Vorgaben den materiellen Steuerungs-
gehalt eines Steuerungsansatzes erfüllen, wird immer nur
der Plansatz mit der größten Verbindlichkeit für die Be-
wertung herangezogen. Für weitere, qualifizierende Spezi-
fikationen sind ein oder zwei Zusatzpunkte möglich. Eine
Spezifikation kann entweder der Einsatz eines bestimmten
Planungsinstruments wie beispielsweise die Siedlungsach-
sen bei der großräumigen Standortsteuerung sein oder ein
Indikator, der etwas über die Strenge des Steuerungsansat-
zes aussagt, z. B. eine Mindestdichte von 20 Wohneinheiten
je Hektar bzw. 60 Einwohner je Hektar im ländlichen Raum
bei Dichtevorgaben. Zur Ermittlung der Regulierungsinten-
sität Positivplanung werden die Bewertungen aller Steue-
rungsansätze addiert, wobei die Eigenentwicklung, die In-
nenentwicklung und die Mengensteuerung doppelt gewich-
tet werden. Diesen Steuerungsansätzen wird in der Lite-
ratur ein großes Potenzial zur Reduzierung der Flächen-
inanspruchnahme zugesprochen (BMVBS 2012). Bei der
Eigenentwicklung ergibt sich dieses aus der Tatsache, dass
Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion die höchste re-
lative Flächeninanspruchnahme aufweisen (BMVBS 2012:
34). Auch eine konsequente Umsetzung des Innenentwick-
lungsgebots trägt erheblich zur Reduzierung des Flächenzu-

wachses bei, die durch entsprechende regionalplanerische
Vorgaben und Instrumente wie das Flächenmonitoring und
Bedarfsnachweise unterstützt werden kann (BMVBS 2012:
29–30). Die Mengensteuerung begrenzt direkt die Bauland-
ausweisung auf ein bestimmtes Maß (BMVBS 2012: 21–22;
Adrian/Bock/Bunzel et al. 2018: 78–79). Zwar hätten auch
Dichtevorgaben ein großes Potenzial (Adrian/Bock/Bunzel
et al. 2018: 79), allerdings ist ihr Einfluss dadurch begrenzt,
dass sich diese lediglich auf das gesamte Gemeindegebiet
und nicht auf neue Baugebiete oder auf Bestandsgebiete
beziehen (BMVBS 2012: 21). Die klein- und großräumi-
ge Standortsteuerung sowie die Ausrichtung der Siedlungs-
entwicklung auf den Verkehr zielen nicht direkt auf eine
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ab, sondern ver-
suchen die Siedlungsentwicklung auf regionalplanerisch ge-
eignete Flächen zu konzentrieren. Dadurch tragen sie nur in-
direkt zu einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
an regionalplanerisch ungeeigneten Orten bei.

Für die negativplanerische Regulierungsintensität grei-
fen wir auf Daten des Raumordnungsplanmonitors
(ROPLAMO) des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) zurück (Einig/Dora 2008; Einig/
Zaspel 2012). Dieser erfasst im Bereich des Freiraumschut-
zes folgende Vorrang- und Vorbehaltsgebiete: Regionale
Grünzüge bzw. Grünzäsuren, Natur und Landschaft, Grund-
und Oberflächenwasserschutz, Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Freizeit und Erholung, (Siedlungs-)Klimaschutz,
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Tabelle 2 Klassenbildung negativplanerischer Regulierungsintensitäten
Punkte 1 2 3 4 5
Vorranggebiete >0%<19,3% <38,7% <58,0% <77,4% >=77,4%
Vorbehaltsgebiete >0% <17,0% <34,0% <51,0% <68,0% >=68, %

(vorbeugenden) Hochwasserschutz, Bodenschutz und Sons-
tigen Freiraumschutz. Die negativplanerische Regulierungs-
intensität basiert auf dem Anteil der jeweils mit Vorrang-
und Vorbehaltsgebieten geschützten Flächen an der Gesamt-
fläche einer Planungsregion, der jeweils mit null bis fünf
Punkten bewertet wird. Grundlage hierfür ist die Spannwei-
te der tatsächlich vorkommenden Werte (vgl. Tabelle 2). Die
Punkte der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete werden – analog
zur Regulierungsintensität Positivplanung – addiert. Dabei
werden die Punkte der Vorranggebiete doppelt gewichtet,
da sie als Ziele der Raumordnung bei raumrelevanten Vor-
haben von den Kommunen beachtet werden müssen und
daher einen deutlich wirksameren Schutz vor der baulichen
Inanspruchnahme bieten. Dagegen sind Vorbehaltsgebiete
nur zu berücksichtigende Grundsätze der Raumordnung.
Sie können im Rahmen des Abwägungsprozesses zugunsten
anderer Belange überwunden werden. Für die Regulierungs-
intensität ,Gesamt‘ werden die Regulierungsintensität Posi-
tiv- und die Regulierungsintensität Negativplanung gleich-
gewichtet zusammengefasst.

Bedingt durch die Verwendung des Raumordnungsplan-
monitors für die Regulierungsintensität Negativplanung ist
der Stichtag dieser Analyse der 31. Dezember 2009. Ne-
ben allen rechtsgültigen Regionalplänen zu diesem Zeit-
punkt (N=102) sind ebenfalls alle damals geltenden Landes-
entwicklungspläne Bestandteil dieser Analyse. Landesweite
Vorgaben aus Landesentwicklungsplänen werden dann bei
einer Planungsregion berücksichtigt, wenn im Regionalplan
kein entsprechendes Instrument eingesetzt wird.

Grundlage für die positivplanerische Regulierungsinten-
sität ist eine umfangreiche Planinhaltsanalyse (Norton 2008;
Lyles/Stevens 2014) der textlichen Festlegungen, die metho-
disch einer quantitativen Inhaltsanalyse entspricht (Krippen-
dorff 2013; Stevens/Lyles/Berke 2014). Basis hierfür ist ein
detaillierter Kodierleitfaden, der die Anforderungen an die
textlichen Vorgaben für jedes Planungsinstrument definiert.
In MAXQDA2 wird die Kodierung für ein bestimmtes Ins-
trument dann vorgenommen, wenn eine textliche Vorgabe
den definierten Anforderungen des jeweiligen Instruments
entspricht. Es wird also untersucht, ob der Regionalplan
ein Instrument enthält oder nicht. Zur Verbesserung der Da-
tenqualität und zur Überprüfung der Intercoder-Reliabilität

2 Software für qualitative und Mixed-Methods-Forschung.

wurden alle Pläne von unabhängigen Personen doppelt ko-
diert. Die ermittelten Werte des Krippendorff Alphas als
Maß für die Intercoder-Reliabilität entsprechen für fast al-
le Codes den Empfehlungen von Stevens, Lyles und Berke
(2014) für Planinhaltsanalysen, sodass die Ergebnisse ins-
gesamt als reliabel angesehen werden können.

Im Ergebnis (vgl. Abbildung 1) zeigt sich eine flächende-
ckend sehr hohe Regulierungsintensität in Nordrhein-West-
falen sowie in Hessen. Dagegen ist sie in Bayern fast aus-
nahmslos sehr niedrig. Große Unterschiede innerhalb eines
Bundeslandes gibt es in Baden-Württemberg, Niedersach-
sen und Rheinland-Pfalz.

3.2.2 Operationalisierung der Trägerschaftsmodelle
Als Grundlage der Operationalisierung der unabhängigen
Variablen ,Trägerschaft‘ dient die in Abbildung 1 aufge-
führte Typisierung, die auf der Einteilung von Fürst (2010:
71–76) basiert. Aufgrund der zeitlichen Kompatibilität der
Daten zu Planinhalten zum Stand 2009 müssen einige Re-
gionen zu Modellen zugeordnet werden, denen sie früher,
jedoch heute nicht mehr angehörten. Der einheitliche Re-
gionalplan Rhein-Neckar kann deshalb genauso wenig be-
rücksichtigt werden wie die regionalen Flächennutzungs-
pläne Ruhr und Frankfurt/Main sowie der Regionalverband
Ruhr als Regionalplanungsträger für das gesamte Ruhrge-
biet. Fraglich ist zudem, ob die Region Hannover und der
Verband Region Stuttgart Sonderformen darstellen, sodass
sie nicht dem in ihrem Bundesland sonst vorhandenen Trä-
gerschaftsmodell zugeordnet werden können. Da für sie al-
lerdings kein anderes Trägerschaftsmodell in Frage kommt
(wie für den Regionalverband Braunschweig) und ein mög-
liches sechstes Trägerschaftsmodell ,Sonderform‘ mit nur
zwei Regionen statistisch keine validen Ergebnisse ermög-
licht, bliebe nur die Alternative, beide aus der Analyse aus-
zuschließen. Allerdings verändern sich die Ergebnisse ohne
die Region Hannover und den Verband Region Stuttgart
nur unwesentlich, sodass in der hier präsentierten Analyse
die Region Hannover dem kommunalen und der Verband
Region Stuttgart dem regionalen Trägerschaftsmodell zuge-
ordnet sind.

3.2.3 Vorgehen bei der statistischen Analyse
Zur Überprüfung von Hypothese H1 verwenden wir eine
einfaktorielle Varianzanalyse mit der Regulierungsintensi-
tät als abhängige Variable und den fünf Trägerschaftsmo-
dellen als Gruppen (Backhaus/Erichson/Plinke et al. 2016:
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Abbildung 1 Regulierungsintensität und Trägerschaftsmodelle der Regionalplanung
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174–213). Diese berücksichtigt allerdings weder weitere
Einflussfaktoren auf die Regulierungsintensität noch, ob die
in Hypothese H2 und H3 angenommenen Zusammenhän-
ge zwischen staatsnäherem Trägerschaftsmodell sowie der
Integration in bestehende Verwaltungsstrukturen und höhe-
rer Regulierungsintensität tatsächlich zutrifft. Dafür benut-
zen wir in einem zweiten Schritt ein räumliches Spatial-

Error-Regressionsmodell als Querschnittsanalyse mit der
Regulierungsintensität im Jahr 2009 als abhängige Vari-
able. Die Trägerschaftsmodelle werden als Dummy-Vari-
able in die Regression integriert. Dabei dient das staat-
liche Trägerschaftsmodell als Referenz, sodass es selbst
nicht Bestandteil der Regressionsanalyse ist. Die Koeffizi-
enten der anderen vier Trägerschaftsmodelle zeigen somit
die Unterschiede zum staatlichen Trägerschaftsmodell an.
Als weitere Einflussfaktoren auf die Regulierungsintensi-
tät wird die Siedlungsdichte im Jahr 2000 sowie die pro-
zentuale Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung zwi-
schen 2000 und 2012 berücksichtigt. Wir gehen davon aus,
dass mit steigender Siedlungsdichte und einer dynamische-
ren Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung das Steue-
rungserfordernis ansteigt, sodass in der Folge stärker gesteu-
ert wird (Brody/Carrasco/Highfield 2006; Edwards/Haines
2007; Howell-Moroney 2008b). Alle metrischen Variablen
sind z-transformiert.

Die Hypothesen H4 bis H7 überprüfen wir mit meh-
reren räumlichen Spatial-Error-Regressionsmodellen als
Querschnittsanalyse mit der Flächeninanspruchnahme als
abhängige Variable. Für Hypothese H4 verwenden wir
ein Regressionsmodell mit der Regulierungsintensität und
vier Dummy-Variablen für die Trägerschaftsmodelle. Dabei
dient wieder die staatliche Trägerschaft als Referenzkatego-
rie. Sollte Hypothese H4 zutreffen, müssten alle Dummy-
Variablen einen positiven Einfluss aufweisen. Eine signi-
fikante Dummy-Variable würde bedeuten, dass sich bei
dieser Trägerschaft die Flächeninanspruchnahme signifi-
kant von der Flächeninanspruchnahme bei einer staatlichen
Trägerschaft unterscheiden würde.

Zur Überprüfung der Hypothesen H5 bis H7 benutzen
wird eine Moderatoranalyse (Leonhart 2017: 353), die über-
prüft, ob der Zusammenhang zwischen zwei Variablen, in
unserem Fall die Flächeninanspruchnahme und die Regu-
lierungsintensität, von einer Drittvariablen, in unserem Fall
die Trägerschaft, beeinflusst wird. Hierfür rechnen wir je-
weils fünf Regressionen, die zusätzlich zur Regulierungs-
intensität jeweils ein Trägerschaftsmodell als Dummy-Vari-
able sowie die Moderationsvariable von Trägerschaft und
Regulierungsintensität enthalten. Ein positiver Koeffizient
der Moderationsvariable bedeutet, dass die hemmende Wir-
kung der Regulierungsintensität bei einem Trägerschaftsmo-
dell geringer ausfällt. Ist der Interaktionseffekt eines Träger-
schaftsmodells negativ, verstärkt das Trägerschaftsmodell

die hemmende Wirkung der Regulierungsintensität auf die
Flächeninanspruchnahme.

Das Steuerungsergebnis wird mit einer Variablen ge-
messen, die eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung
darstellt: die Verringerung des Siedlungsflächenverbrauchs.
Die Flächeninanspruchnahme als zu erklärende Variable
ist jeweils die prozentuale Entwicklung der Gebäude- und
Freiflächen zwischen 2000 und 2012. Die Statistik zu
den Gebäude- und Freiflächen hat den Vorteil, dass sie
– trotz der bekannten Schwächen der deutschen Flächen-
statistik – als vergleichsweise valide gilt (BMVBS/BBR
2007: 159–160). Nichtsdestotrotz haben wir den Datensatz
um solche Planungsregionen bereinigt, deren Gebäude-
und Freifläche im Betrachtungszeitraum in unrealistischer
Weise geschrumpft sein soll, sodass 96 Planungsregionen
in die Regressionsmodelle einfließen. Zudem umfassen die
Gebäude- und Freiflächen, anders als die Siedlungs- und
Verkehrsflächen, nur solche Nutzungen, die im Mittelpunkt
des betrachteten regionalplanerischen Instrumentariums
stehen. In Übereinstimmung mit vergleichbaren bisherigen
Studien (Anthony 2004; Yin/Sun 2007; Paulsen 2014) kom-
men dynamische Modelle zum Einsatz, da es ein zentrales
Ziel der Regionalplanung ist, die Flächeninanspruchnahme
im Zeitverlauf zu reduzieren. Zudem verwenden wir die
prozentuale Entwicklung, damit die Ergebnisse gegenüber
Verzerrungen aus bestehenden Größenunterschieden der
Planungsregionen robuster sind.

Neben der Regulierungsintensität nehmen wir darüber hi-
naus weitere wesentliche Einflussfaktoren auf die Flächenin-
anspruchnahme als erklärende Variablen in unsere Regres-
sionsmodelle auf. Das Bevölkerungs- und Beschäftigten-
wachstum sowie der steigende gesellschaftliche Wohlstand
gelten als maßgebliche Treiber der Flächeninanspruchnah-
me (Colsaet/Laurans/Levrel 2018). Die vorliegende Analy-
se berücksichtigt die Raumnutzer als Summe aus Bevölke-
rung und Beschäftigten sowie das inflationsbereinigte Brut-
toinlandsprodukt (BIP) pro Kopf3 als Wohlstandindikator.
Steigende Baulandpreise4 verteuern die bauliche Entwick-
lung, sodass sie die Flächeninanspruchnahme hemmen soll-
ten (BMVBS/BBSR 2009). Im Sinne einer Pfadabhängig-
keit gehen wir weiter davon aus, dass in Regionen mit ei-
ner höheren Siedlungsdichte zum Ausgangsjahr 2000 neue
Flächen dichter bebaut werden als in Regionen mit gerin-

3 Aufgrund von Multikollinearität mit den Raumnutzern kann das
Haushaltseinkommen als Alternative zum BIP nicht berücksichtigt
werden.
4 Da die Daten auf realen Kauffällen beruhen, unterliegen sie star-
ken Schwankungen. Um dies auszugleichen, wird jeweils der Mit-
telwert aus drei Jahren verwendet. Die Kaufpreise sind in�ations-
bereinigt.
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gerer Siedlungsdichte (Colsaet/Laurans/Levrel 2018). Eine
höhere institutionelle Fragmentierung (Anzahl der Gemein-
den pro 1000 Einwohner) gilt als treibender Faktor für die
Flächeninanspruchnahme, da mehr Gemeinden mit neuen
Flächenausweisungen um Einwohner konkurrieren (Klaus
2020). Alle metrischen Variablen sind z-transformiert.

3.3 Ergebnisse
3.3.1 Ursachen für Unterschiede in der

Regulierungsintensität der Regionalplanung
Die einfaktorielle Varianzanalyse zeigt, dass sich die Re-
gulierungsintensität der Raumordnungspläne zwischen den
unterschiedlichen Trägerschaftsmodellen signifikant un-
terscheidet. Allerdings zeigt ein Mittelwertvergleich der
Regulierungsintensität nach Trägerschaftsmodellen keinen
linearen Zusammenhang zwischen Regulierungsintensität
und Staatsnähe des Trägerschaftsmodells. Stattdessen ist
die Regulierungsintensität im staatlich-regionalen Modell
mit deutlichem Abstand am höchsten (1,61), während sie
im regional-staatlichen Modell am niedrigsten ist (-0,69).
Im staatlichen Trägerschaftsmodell beträgt die Regulie-
rungsintensität durchschnittlich -0,50, bei einer regionalen
-0,20 und bei einer kommunalen Trägerschaft 0,13.

Unter Berücksichtigung weiterer wesentlicher Einfluss-
faktoren auf die Regulierungsintensität im Rahmen der Re-
gressionsanalyse (vgl. Tabelle 3) fällt auf, dass die Sied-
lungsdichte einer Planungsregion die Regulierungsintensi-
tät statistisch signifikant erhöht. Dagegen sinkt die Regu-
lierungsintensität bei ansteigender Bevölkerungs- und Be-
schäftigtenentwicklung, dieser Einfluss ist allerdings sta-
tistisch nicht signifikant. Da die Koeffizienten aller Trä-
gerschaftsmodelle positiv sind, ist die Regulierungsinten-
sität bei einem rein staatlichen Trägerschaftsmodell unter
Berücksichtigung der Siedlungsdichte sowie der Bevölke-
rungs- und Beschäftigtenentwicklung am niedrigsten. Wäh-
rend sich die Regulierungsintensität beim regional-staatli-
chen und regionalen Trägerschaftsmodell nicht signifikant
vom rein staatlichen Trägerschaftsmodell unterscheidet, ist
diese im kommunalen und staatlich-regionalen statistisch
signifikant höher.

3.3.2 Ein�uss des Trägerschaftsmodells auf die
Flächeninanspruchnahme

Zu Beginn werden zunächst die Ergebnisse der weiteren
wesentlichen Einflussfaktoren kurz vorgestellt. Die Bevölke-
rungs- und Beschäftigtenentwicklung sowie die Siedlungs-
dichte zum Ausgangszeitpunkt sind dabei die wichtigsten
mit der erwarteten positiven bzw. negativen Wirkung auf
die Flächeninanspruchnahme, die statistisch jeweils signifi-
kant ist. Dies gilt auch für den dämpfenden Einfluss des
Anteils von Wasserflächen an der Gesamtregion. Dagegen

Tabelle 3 Regressionsanalyse zur Erklärung der Regulierungsin-
tensität anhand des Trägerschaftsmodells und weiterer Ein�uss-
faktoren
Abhängige Variable Regulierungsintensität
Siedlungsdichte 0,158**

(0,072)
Bevölkerungs- und Beschäftigtenent-
wicklung

-0,048

(0,071)
Staatlich-Regional 1,924***

(0,380)
Regional-Staatlich 0,011

(0,319)
Regional 0,481

(0,367)
Kommunal 0,863**

(0,348)
Constant -1,124***

(0,395)
Observations 102
Log Likelihood -77,105
sigma2 0,232
Akaike Inf. Crit. 172,210
Wald Test 73,063*** (df = 1)
LR Test 30,188*** (df = 1)
Note: *p**p***p<0,01

weisen die institutionelle Fragmentierung, die Hangneigung
sowie die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und der
Kaufpreise für Bauland keinen signifikanten Einfluss auf
die Flächeninanspruchnahme auf.

Das Ergebnis der ersten Regressionsanalysen ohne Be-
rücksichtigung der Trägerschaft zeigt, dass die Regulie-
rungsintensität der Regionalplanung, auch unter Berück-
sichtigung anderer wesentlicher Einflussfaktoren, einen
signifikant hemmenden Einfluss auf die Flächeninanspruch-
nahme ausübt. Die Effektstärke ist dabei als bedeutend
einzuschätzen (vgl. Tabelle 4).

Beim Blick auf Regression 2 (Spalte 2) fällt auf, dass
keine der Trägerschafts-Dummies einen signifikanten Ein-
fluss auf die Flächeninanspruchnahme aufweist. Mit Aus-
nahme der staatlich regionalen Trägerschaft sind die gemes-
senen Effekte sehr klein. Die große Effektstärke erklärt sich
allerdings dadurch, dass alle Planungsregionen mit dieser
Trägerschaft eine sehr hohe Regulierungsintensität aufwei-
sen. Das Trägerschaftsmodell der Regionalplanung hat also
keinen direkten signifikanten Einfluss auf die Flächeninan-
spruchnahme in einer Planungsregion.

Auffällig ist der starke und statistisch signifikante Mode-
rationseffekt des regionalen Trägerschaftsmodells sowie die
deutlich größere Effektstärke des Haupteffekts der Regulie-
rungsintensität. Die Moderationseffekte der anderen Träger-
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Tabelle 4 Ein�uss der Trägerschaftsmodelle auf die Entwicklung der Gebäude- und Frei�ächen 2000-2012
Abhängige Variable Gebäude- und Frei�ächen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bevölkerungs- und Beschäftig-
tenentwicklung

0,180** 0,176** 0,163** 0,174** 0,180** 0,168** 0,165**

(0,077) (0,077) (0,080) (0,076) (0,077) (0,075) (0,078)
Siedlungsdichte -0,228*** -0,237*** -0,231*** -0,211*** -0,236*** -0,247*** -0,216***

(0,061) (0,068) (0,061) (0,063) (0,063) (0,061) (0,067)
Institutionelle Fragmentierung 0,040 -0,001 0,019 0,020 0,028 0,019 0,051

(0,063) (0,069) (0,068) (0,064) (0,071) (0,062) (0,064)
Anteil zu große Hangneigung 0,059 0,049 0,061 0,051 0,053 0,059 0,062

(0,051) (0,052) (0,051) (0,051) (0,052) (0,050) (0,052)
Anteil Wasser�ächen -0,147*** -0,150*** -0,151*** -0,148*** -0,145*** -0,153*** -0,146***

(0,054) (0,054) (0,055) (0,054) (0,054) (0,053) (0,054)
Entwicklung BIP 0,042 0,041 0,051 0,043 0,040 0,038 0,037

(0,059) (0,058) (0,059) (0,058) (0,059) (0,058) (0,059)
Entwicklung Kaufpreise 0,049 0,055 0,053 0,048 0,050 0,054 0,042

(0,049) (0,048) (0,049) (0,049) (0,049) (0,049) (0,050)
Regulierungsintensität -0,287 *** -0,199 ** -0,283 *** -0,243 *** -0,269 *** -0,352 *** -0,263 ***

(0,065) (0,083) (0,065) (0,082) (0,077) (0,068) (0,071)
Kommunal -0,088 0,079

(0,282) (0,165)
Regional -0,029 0,011

(0,304) (0,160)
Regional-Staatlich 0,049 0,086

(0,281) (0,181)
Staatlich-Regional -0,394 -0,593

(0,346) (0,426)
Staatlich -0,021

(0,269)
Staatliche Regulierungsintensität -0,302

(0,366)
Staatlich-Regionale Regulie-
rungsintensität

0,191

(0,261)
Regional-Staatliche Regulie-
rungsintensität

-0,015

(0,160)
Regionale Regulierungsintensität 0,315 **

(0,145)
Kommunale Regulierungsintensi-
tät

-0,138

(0,186)
Constant 0,161* 0,236 0,154* 0,202** 0,133 0,168** 0,144

(0,087) (0,261) (0,089) (0,096) (0,101) (0,085) (0,104)
Observations 96 96 96 96 96 96 96
Log Likelihood -53,847 -52,578 -53,495 -52,521 -53,693 -51,579 -53,542
sigma2 0,167 0,161 0,166 0,161 0,167 0,161 0,165
Akaike Inf. Crit. 129,695 135,157 132,989 131,042 133,387 129,158 133,084
Wald Test (df = 1) 25,419*** 31,002*** 25,731*** 30,674*** 25,360*** 20,194*** 28,260***
LR Test (df = 1) 11,673*** 11,316*** 10,814*** 12,717*** 11,115*** 10,081*** 11,606***

Note: *p**p***p<0,01
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schaftsmodelle sind statistisch nicht signifikant. Allerdings
fällt die große Effektstärke des negativen Interaktionseffekts
des staatlichen Trägerschaftsmodells auf. Die fehlende sta-
tistische Signifikanz könnte auf die sehr geringe Fallzahl
dieses Trägerschaftsmodells zurückzuführen sein. Auch die
kommunale Trägerschaft weist einen geringen verstärken-
den Effekt auf die Wirksamkeit des raumordnerischen In-
strumentariums auf.

3.4 Diskussion
Zwar wurde kein linearer Zusammenhang zwischen der Re-
gulierungsintensität der Regionalpläne und der Staatsnähe
der Trägerschaft gefunden (Hypothese H2). Jedoch gibt es
signifikante Unterschiede zwischen den Modellen (Hypo-
these H1): Die Regulierungsintensität ist beim staatlich-
regionalen Modell am höchsten, aber auch bei kommuna-
ler Trägerschaft ist die Regulierungsintensität statistisch sig-
nifikant höher als bei den anderen Trägerschaftsmodellen.
Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Siedlungsdichte
sowie der Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung in
den Planungsregionen. Die Regulierungintensität der Plä-
ne ist also bei den Modellen besonders hoch, bei denen
die Regionalplanung in bestehende Verwaltungsstrukturen
eingebunden ist. Aus dem Rahmen fällt das rein staatliche
Modell mit geringer Regulierungsintensität trotz vermute-
ter hoher verwaltungsinterner Integration. Daher kann die
Hypothese H3 nicht vollständig akzeptiert werden.

Das Trägerschaftsmodell der Regionalplanung hat keinen
direkten Einfluss auf die Flächeninanspruchnahme in einer
Planungsregion, sodass sich Hypothese H4 nicht bestätigt
hat. Bemerkenswert ist, dass ein gleich starkes raumordneri-
sches Instrumentarium bei einem regionalen Trägerschafts-
modell statistisch signifikant deutlich weniger zur Reduzie-
rung der Flächeninanspruchnahme beiträgt als bei allen an-
deren Trägerschaftsmodellen. Die Ursache für die geringere
Wirksamkeit des raumordnerischen Instrumentariums in re-
gionaler Trägerschaft sehen wir in den schwachen Vollzugs-
kompetenzen der regionalen Planungsverbände, da diese
–außerhalb der sonstigen Verwaltungshierarchie stehend –
in diesem Bereich schwach aufgestellt sind. Dagegen geneh-
migen niedersächsische Landkreise Flächennutzungspläne
und sind Träger der freiraumschützenden Fachplanungen,
sodass sie – trotz kommunaler Trägerschaft – eine voll-
zugorientierte Gebietskörperschaft darstellen. Das Gleiche
gilt für die Bezirksregierungen in Hessen und Nordrhein-
Westfalen. Auch im staatlich-regionalen Trägerschaftsmo-
dell bestehen engere Beziehungen zu größeren Verwaltungs-
einheiten mit größeren Umsetzungskompetenzen wie die
Struktur- und Genehmigungsdirektionen in Rheinland-Pfalz
oder das Landesverwaltungsamt in Thüringen. Im staatli-
chen Trägerschaftsmodell in Schleswig-Holstein ist das für

Raumordnung zuständige Ministerium auch für den Vollzug
des Baugesetzbuches zuständig. Damit werden die Hypothe-
sen H5 und H7 insgesamt bestätigt, während Hypothese H6
abzulehnen ist.

Die Ergebnisse stützen vor allem die These von Fürst
(2010: 78), wonach die ,harten‘ Aufgaben der Regional-
planung, nämlich der Vollzug der Pläne, besser in Träger-
schaftsmodellen ausgeführt werden können, die in bestehen-
de Verwaltungsstrukturen eingebunden sind (Landkreise,
staatliche Behörden). Als Vorteile des regionalen Träger-
schaftsmodells wird häufig die bessere Verknüpfung von
formeller Regionalplanung und informeller Regionalent-
wicklung genannt. Dieser Vorteil kompensiert jedoch nach
unseren Ergebnissen in Bezug auf das Steuerungsergebnis
der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme nicht die
mangelnden Vollzugskompetenzen zur Durchsetzung des
formalen raumordnerischen Instrumentariums. Vielmehr
scheinen für die Wirkung des formellen Instrumentariums
formelle Kompetenzen wichtiger zu sein als die Flankie-
rung durch informelle Konzepte.

Die vorgestellte Analyse weist Limitierungen auf. Die
Analyse der Ursachen für die Höhe der Regulierungsin-
tensität könnte durch eine Abstimmung der betrachteten
Siedlungsdichte sowie Bevölkerungs- und Beschäftigtenent-
wicklung auf das Jahr des Inkrafttretens der Regionalpläne
wesentlich verbessert werden. Aufgrund des beträchtlichen
Alters einiger untersuchter Regionalpläne sind die dafür
notwendigen Daten allerdings nicht verfügbar. Darüber hi-
naus ergeben sich insbesondere aus amerikanischen Studien
Hinweise auf weitere beachtenswerte Einflussfaktoren wie
mächtige Interessengruppen (Hawkins 2014), die Wohnei-
gentumsquote (Hawkins 2011) oder die politische Einstel-
lung der Einwohner (Howell-Moroney 2008a; Howell-Mo-
roney 2008b).

Bezogen auf den Faktor Staatsnähe ist zunächst mit
Priebs (2018: 2050) zu berücksichtigen, dass nicht nur die
Trägerschaft der Regionalplanung ein Indiz für ihre Staats-
nähe ist, sondern auch, wie stark die inhaltlichen Vorgaben
der Landespläne gegenüber den Regionalplänen sind. In der
Regel gibt das Land für die Regionalpläne einen Mindest-
inhalt vor, sodass zusätzliche regionsspezifische Festlegun-
gen möglich sind. Das Bayerische Landesplanungsgesetz
beispielsweise geht jedoch weiter und enthält eine abschlie-
ßende Aufzählung der im Regionalplan vorzunehmenden
Festlegungen. In Brandenburg wurde das Thema der Sied-
lungssteuerung für den dynamischsten Teilraum um Berlin
nicht an die regionalen Planungsverbände übergeben, son-
dern wird im Rahmen des Landesentwicklungsplans von
der gemeinsamen Landesplanungsbehörde Berlin-Branden-
burg erstellt und festgelegt. In Niedersachsen mit einer
sehr dezentralisierten Regionalplanung werden bestimmte
Themen wie etwa die Rohstoffsicherung seitens des Landes
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im regionalen Maßstab geregelt. Insofern werden vermut-
lich zum Teil dezentrale Modelle der Aufbauorganisation
durch rechtliche Vorgaben bezogen auf die Inhalte korri-
giert. Da die tatsächlichen landesplanerischen Vorgaben
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regionalpläne nicht
berücksichtigt werden, bleibt unklar, inwieweit die Regu-
lierungsintensität Resultat einer regionalen Willensbildung
ist oder ob einfach landesplanerische Vorgaben umgesetzt
werden. Allerdings ist die flächendeckende Erhebung sol-
cher Daten für die letzten 35 Jahre mit einem erheblichen
Aufwand verbunden, sodass dies für diese Untersuchung un-
terbleiben musste. Ein Hinweis für schwächere inhaltliche
Vorgaben der Landesplanung können große Unterschiede
bei der Regulierungsintensität zwischen den Planungsre-
gionen innerhalb eines Bundeslandes sein. Auffällig sind
hierbei insbesondere Niedersachsen und Baden-Württem-
berg mit kommunalnäheren Trägerschaftsmodellen. Dage-
gen weisen die Planungsregionen in Hessen und Nordrhein-
Westfalen mit einer staatsnahen Organisationsform durch-
gehend eine sehr hohe Regulierungsintensität auf, die eine
landesplanerische Verpflichtung zum Einsatz eines strik-
ten Instrumentariums zeigt. Insbesondere an Bayern wird
aber deutlich, dass ein staatsnäheres Trägerschaftsmodell
und restriktive landesplanerische Vorgaben auch zu einer
Begrenzung des raumordnerischen Instrumentariums füh-
ren können. Unterschiede bei der Regulierungsintensität
innerhalb von Bundesländern können aber auch auf das
unterschiedliche Alter der Regionalpläne zurückzuführen
sein, wie das Beispiel Rheinland-Pfalz zeigt.

Über das Trägerschaftsmodell hinaus können noch wei-
tere Faktoren die Wirksamkeit des formellen raumordneri-
schen Instrumentariums beeinflussen. Eine Rolle spielt die
Tradition der eingesetzten Steuerungsansätze, da etablierte
Instrumente bei den planbetroffenen Kommunen akzeptier-
ter sind (Jonas 2010: 229) und sich Routinen bei ihrer Um-
setzung im Planvollzug herausgebildet haben. Zu nennen
ist aber auch die personelle und finanzielle Ressourcenaus-
stattung des Regionalplanungsträgers (Fürst 2010: 78), die
ebenfalls nicht einbezogen werden konnte. Zumindest für
das kommunalisierte Trägerschaftsmodell wird jenseits der
Region Hannover eine häufig zu geringe Ressourcenausstat-
tung unterstellt. Ein weiterer Faktor, der nicht berücksichtigt
werden konnte, ist die Legitimation und Zusammensetzung
des politischen Beschlussgremiums (Fürst 2010: 78). Selbst-
verständlich können auch raumstrukturelle Eigenschaften
wie die Bevölkerungsdynamik oder die Siedlungsdichte die
Effektivität des planerischen Instrumentariums wesentlich
beeinflussen, denn aus ihnen ergibt sich der Problemdruck
(Kim 2019).

4 Fazit und Ausblick
Angesichts der in Kapitel 2.3 dargelegten grundsätzlichen
Schwächen des in dieser Untersuchung verfolgten Confor-

mance-Based-Ansatzes und der generellen Problematik der
Messung von Planwirkungen müssen die hier gewonnenen
Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden. Gleichwohl
wird mit ihnen ein wichtiger Aspekt zur Frage der Ausge-
staltung der Regionalplanung eingebracht. Die Hypothesen,
die in der Untersuchung vollständig bestätigt wurden, lassen
sich zu folgendem Befund zusammenfassen:

Die Wirkung der Regulierungsintensität auf die Flä-

cheninanspruchnahme variiert zwischen unterschiedli-

chen Trägerschaftsmodellen. Für die Wirksamkeit des

formellen raumordnerischen Instrumentariums sind

insbesondere Umsetzungskompetenzen des Trägers

entscheidend. Dies sind die Genehmigung von Flä-

chennutzungsplänen, aber auch die Trägerschaft von

freiraumschützenden Fachplanungen.

Insgesamt legen die Ergebnisse dieser Auswertung den
Schluss nahe, dass nicht die Staatsnähe oder Staatsferne
des Trägerschaftsmodells die entscheidende Ursache für
eine hohe oder niedrige Regulierungsintensität, vor allem
aber für die Wirksamkeit des formalen raumordnerischen
Instrumentariums ist, sondern die Ansiedlung innerhalb
einer Organisation mit erheblicher Kontrolle von Vollzugs-
funktionen. Diese Befunde verweisen auf einen zentralen
Aspekt, der ebenfalls nicht in diese Auswertungen eingehen
konnte: die Frage nach der Planumsetzung.

Daraus ergibt sich der weitere Forschungsbedarf. Ne-
ben der Ressourcenausstattung der Regionalplanung und
der Frage der politischen Beschlussfassung der Pläne wä-
ren vor allem die verschiedenen Organisationsmodelle und
Instrumente (insbesondere Zielabweichungsverfahren nach
§ 6 Abs. 2 ROG5) der Planumsetzung einzubeziehen. Bis-
lang wurde in Deutschland die Frage des Regionalplan-
vollzugs lediglich in Fallstudien untersucht (Fürst/Rudolph/
Zimmermann 2003). Untersuchungen in den USA (Lauri-
an/Day/Berke et al. 2004; Lyles/Berke/Smith 2016) zeigen
aber, dass der Aspekt der Vollzugstreue durchaus in quanti-
tativen Indikatoren operationalisiert werden kann und damit
die Modellvariablen zur Regulierungsintensität und zum
Steuerungsergebnis ergänzen kann. Insofern bestehen hier
noch lösbare Herausforderungen für die quantitativ generali-
sierende Regionalplanungsforschung aus der Conformance-

Based-Perspektive. Allerdings seien die Grenzen dieser Per-
spektive abschließend nochmals betont. Die Regionalpla-

5 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008, das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 geändert worden ist.
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nung entfaltet ihre Wirkungen nicht nur entlang quantita-
tiv modellierbarer Wirkungsketten von Planerstellung über
Planumsetzung zu Steuerungsergebnissen, sondern hat ge-
mäß Performance-Based-Ansatz noch weitere diffusere, da-
her aber nicht weniger wichtige Wirkungen. Dies gilt erst
recht, wenn nicht nur die ,harten‘ ordnungspolitischen, son-
dern auch die ,weichen‘, zum Teil entwicklungspolitischen
Instrumente einbezogen werden.

Förderhinweis Deutsche Forschungsgemeinschaft (DI 1641/14-1 &
SI 932/10-1)
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